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EINLEITUNG

„Kommunen waren schon immer und sind auch 
heute zentrale Akteure nachhaltiger Entwick- 
lung. Das verdeutlicht die prominente Hervor-
hebung der Kommunen in den Nachhaltigkeits- 
zielen der Agenda 2030 als Treiber und Vorbild 
beim Erreichen der konkreten Umsetzung der 
Sustainable Development Goals (SDGs) – der 17 
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung der Ver- 
einten Nationen.“1

Dieser Auszug aus dem Positionspapier des par-
lamentarischen Beirats für Nachhaltige Entwick-
lung des Bundestags stellt die besondere Rolle der 
Kommunen in Bezug auf Prozesse Nachhaltiger 
Entwicklung treffend heraus. Die daraus resul-
tierenden Herausforderungen für die kommunale 
Arbeit in Bereichen wie Stadtentwicklung, Mobili-
tät, Biodiversität, oder Klima- und Umweltschutz 
können nur gemeinschaftlich bewältigt werden. Mit 
der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung ver-
abschiedete die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen im Jahr 2015 einen entsprechenden 
Referenzrahmen, der 17 globale Nachhaltigkeits-
ziele mit 169 Unterzielen2 (Die Sustainable Develop-
ment Goals, kurz SDGs) umfasst. Diese beziehen 
sich auf Transformationsprozesse sowohl im öko-
logischen als auch im sozialen und ökonomischen 
Bereich. Die zentrale Rolle der Kommunen bei der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele3 umfasst dabei 
verschiedene Aspekte. Inhaltlich besitzen mehr als 
die Hälfte der Unterziele der SDGs4 Relevanz für die 
alltäglichen Aufgaben kommunaler Verwaltungen5. 
Damit verbunden liegen auch die verfassungsmäßi-
gen Zuständigkeiten hinsichtlich Rechtssetzung und 
Durchsetzung in zentralen Bereichen Nachhaltiger 
Entwicklung bei den Ländern und Kommunen. Um 
Stadtentwicklungspolitik nachhaltig und integriert 
zu gestalten, muss diese nicht nur soziale, ökonomi-
sche und ökologische Ziele verbinden, sondern auch 
alle relevanten Interessen berücksichtigen. Dazu ist 

1	  Parlamentarischer Beirat für Nachhaltige Entwicklung (2021), 1.
2	  vgl. UN (2015).
3	  vgl. Umweltbundesamt (UBA) (2017), 10; vgl. Global Taskforce (2016); 6.
4	  vgl. Umweltbundesamt (2017), 14.
5	  United Cities and Local Governments (UCLG) (2015), 1.
6	  Parlamentarischer Beirat für Nachhaltige Entwicklung (2021), 1.
7	  vgl. Bundesregierung (2021b), 265.

eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Mitwir-
kung aller relevanter Akteur*innen aus Verwaltung, 
Politik, Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Ver-
bänden und Wissenschaft in zeitgemäßen Partizi-
pationsformen notwendig. „Als kleinste staatliche 
Einheit sind Kommunen der Ort, an dem Bürgerin-
nen und Bürger unmittelbar zusammen agieren und 
sich für sich und ihre Umgebung und Umwelt enga-
gieren.“6 Durch ihre Nähe zu den o.g. Akteur*innen 
und insbesondere zu den Bürgerinnen und Bürgern, 
ist die kommunale Ebene auf besondere Weise dazu 
geeignet, diese zusammenzubringen, um vorhan-
dene Kräfte zu bündeln, Potenziale auszuschöpfen 
und Synergieeffekte zu schaffen.  Weiterhin müs-
sen die jeweiligen regionalen und lokalen Rahmen-
bedingungen der Kommunen stets in die Betrach-
tungen einbezogen werden, um die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele kommunalspezifisch angehen 
zu können.7

Durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine wird 
auch die Friedensordnung Europas angegriffen, 
womit sich die Rahmenbedingungen für die kom-
munale Arbeit, auch und insbesondere im Bereich 
Nachhaltiger Entwicklung, innerhalb kürzester Zeit 
verändert haben. Da die Befragung im Rahmen von 
nrwkommunal bereits im Februar 2022 abgeschlos-
sen war, sind die weitreichenden Implikationen des 
Konfliktes noch nicht in die Antworten der Kom-
munen eingeflossen. Dennoch wirkt der Krieg an 
der Grenze der Europäischen Union wie ein Brenn-
glas auf bereits bestehende Herausforderungen in 
Querschnittsthemen Nachhaltiger Entwicklung wie 
Energie, Klimaschutz und Ernährung und betont auf 
diese Weise die Problemstellungen einer globali-
sierten und nicht nachhaltigen Welt. 

Doch nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges, 
sondern bereits seit einigen Jahren sehen sich die 
Kommunen durch vermehrte Flucht- und Migra-
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tionsbewegungen und die Corona-Pandemie mit 
vielfältigen neuen Herausforderungen konfrontiert, 
die es neben dem Tagesgeschäft zusätzlich zu be-
wältigen gilt. Durch die Pandemie wurde einmal 
mehr herausgestellt, welche starken Wechselwir-
kungen zwischen den Nachhaltigkeitszielen be-
stehen und welche Auswirkungen die Gefährdung 
eines Ziels, in diesem Fall des dritten Nachhaltig-
keitsziels „Gesundheit und Wohlergehen“, auf alle 
Lebensbereiche und damit auf alle weiteren Nach-
haltigkeitsziele haben kann. Neben Rückschritten 
durch die Pandemie hinsichtlich der Erreichung der 
SDGs, so zum Beispiel bei der weltweiten Armutsbe- 
kämpfung8, können diese Herausforderungen auch als 
Chancen im  Sinne  eines  „rebuild better“- Ansatzes9 
gesehen werden. „Das Bewusstsein für die Bedeu-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen ist hingegen 
gewachsen und hat zu neuen Debatten über den rich- 
tigen Weg in eine nachhaltige Zukunft geführt“10, kon- 
statiert die Bundesregierung anlässlich der Neu-
auflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Aus diesen Gründen ist es gerade in der jetzigen 
Zeit von großer Relevanz, die aktuellen Entwick-
lungen im Bereich kommunaler Nachhaltigkeits-
prozesse im Sinne einer Bestandsaufnahme näher 
zu beleuchten: Welche Nachhaltigkeitsprozesse 
und -strukturen sind bereits auf der kommunalen 
Ebene etabliert? Welche Einschätzungen bestehen 
hinsichtlich der Bedarfe, Kooperationen, sowie der 
Signifikanz kommunaler Nachhaltigkeit? Diese und 
weitere Fragen diskutiert der vorliegende Nach-
haltigkeitsbericht nrwkommunal 2022, der seit dem 
Jahr 2016 bereits zum vierten Mal im zweijährigen 
Turnus erscheint. Wie bereits in den Vorgängerbe-
richten liegt der Fokus des Berichts nicht auf der 
zentralen Betrachtung der einzelnen Kommune, 
sondern vielmehr auf der Perspektive des kommu-
nalen Gesamtspektrums Nordrhein-Westfalens. 

8	  vgl. Bundesregierung (2021a).
9	  vgl. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (2020).
10	  Bundesregierung (2021a).

Aufbau und Struktur des Berichtes

Um eine Bestandsaufnahme hinsichtlich des aktu-
ellen Standes Nachhaltiger Entwicklung auf kom-
munaler Ebene zu ermöglichen, ist eine dezidierte 
Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Nach-
haltigkeitsaktivitäten und -prozessen, sowie mit den 
strukturellen und institutionellen Gegebenheiten 
vor Ort unverzichtbar. Diesen Aspekten widmet sich 
der erste Teil des Berichtes „Befragung zu kommu-
nalen Nachhaltigkeitsprozessen und -aktivitäten“, 
dem eine standardisierte Befragung zugrunde liegt, 
an der alle nordrhein-westfälischen Kommunen im 
Zeitraum von Anfang Dezember 2021 bis Ende Fe-
bruar 2022 teilnehmen konnten. Einerseits werden 
mit der Durchführung der Befragung Daten erhoben 
und ausgewertet, die anderweitig nicht flächende-
ckend verfügbar sind, obgleich sie im Sinne einer 
Bestandsaufnahme kommunaler Nachhaltigkeits-
prozesse von Relevanz sind. Zum anderen werden 
darüber hinaus auch subjektive Einschätzungen zu 
für Nachhaltigkeit relevanten Prozessen und Struk-
turen aus kommunaler Perspektive, d.h. aus der 
fachlichen Sicht der jeweils antwortenden Verwal-
tungsmitarbeitenden, eruiert. Diese ermöglichen 
wertvolle Einblicke in die kommunale Perspekti-
ve und Praxis vor Ort. Einige der erhobenen Daten 
werden außerdem als Datengrundlage für Nach-
haltigkeitsindikatoren des landesweiten Indikato-
rensets verwendet, auf dessen Basis ein kontinu-
ierliches Monitoring der Nachhaltigen Entwicklung 
sowie die Evaluation der Nachhaltigkeitsstrategie 
des Landes turnusmäßig erfolgt. Auch die NRW-
Nachhaltigkeitsstrategie betont die besondere Rol-
le der Kommunen für die Umsetzung nachhaltiger 
Entwicklungsprozesse. So beinhaltet die Strategie 
– in Anlehnung an die SDGs – Nachhaltigkeitsziele 
mit kommunalem Fokus, die mithilfe von Indikato-
ren messbar gemacht werden. Weiterhin geht aus 
dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens hervor, die Kommunen da-
bei unterstützen zu wollen, ihre Aufgaben an den 
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Prinzipien der Agenda 2030 auszurichten und Nach-
haltigkeit systematisch in der Verwaltung zu ver-
ankern, um ihrer globalen Verantwortung gerecht 
zu werden.11 Somit besteht eine enge Verknüpfung 
zwischen dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht 
nrwkommunal 2022 und den Nachhaltigkeitsprozes-
sen des Landes Nordrhein-Westfalen.   

Der zweite Teil des Berichtes „Kommunales Nach-
haltigkeitsindikatorenset“ dient der Darstellung 
kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse auf der 
Grundlage quantitativer Daten und soll maßgeb-
lich dazu beitragen, Ziele und Indikatoren überge-
ordneter Ebenen für die kommunale Ebene hand-
habbar zu machen. In diesem Rahmen werden die 
Entwicklungen der letzten Jahre für unterschied-
liche kommunale Größenklassen sowie für NRW 
insgesamt nachvollziehbar aufbereitet. Das Indika-
torenset kann durch die nordrhein-westfälischen 
Kommunen als Instrument genutzt werden, um den 
eigenen kommunalen Sachstand in nachhaltigkeits-
relevanten Themenbereichen wie Mobilität, Bildung 
oder Klimaschutz mit Kommunen der eigenen oder 
anderer Größenklassen sowie NRW insgesamt zu 
vergleichen. Weiterhin ermöglicht das Indikatoren-
set die Identifizierung potenzieller Trends, sowie die 
Ableitung von Schlussfolgerungen bezüglich des 
eigenen kommunalen Vorgehens im Bereich Nach-
haltiger Entwicklung unter Einbezug kommunal-
spezifischer Daten.  Zu diesem Zweck wurde das 
aus insgesamt 27 Nachhaltigkeitsindikatoren be-
stehende Set der Nachhaltigkeitsberichte nrwkom-
munal 2018 und 2020 fortgeschrieben und um ak-
tuelle Datensätze ergänzt. Die Indikatoren beruhen 
dabei auf flächendeckend verfügbaren, öffentlich 
zugänglichen und regelmäßig zentral fortschreib-
baren Daten.

11	  vgl. CDU NRW, Bündnis 90/Die Grünen NRW (2022), 105.

Beide Teile des Berichtes werden mit der Darstel-
lung von Hintergrundinformationen sowie der Ziel-
setzung eingeleitet und umfassen jeweils eine de-
taillierte Beschreibung der angewandten Methodik. 
Des Weiteren schließt der erste Part mit einem Zwi-
schenfazit samt methodischem Ausblick ab, bevor 
nach dem zweiten Teil ein abschließendes Gesamt-
fazit folgt.
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2.1
HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG

Klimaschutz, Wohnen und Mobilität – diese The-
menkomplexe sind für deutsche Stadtspitzen laut 
einer Befragung des Deutschen Instituts für Urba-
nistik (Difu) aus dem Jahr 2022 am relevantes-
ten - ein Dreiklang kommunaler Kernthemen der 
Nachhaltigkeit.12 Auf kommunaler Ebene sind es 
die Mitarbeitenden in den Verwaltungen, die Nach-
haltigkeitsprozesse umsetzen und begleiten. Daher 
nimmt die Befragung im Rahmen von nrwkommunal 
2022 insbesondere die Perspektive der kommuna-
len Akteur*innen, die an der Umsetzung vor Ort di-
rekt beteiligt sind, in den Blick. Wie schätzen diese 
die bisherigen Entwicklungen und bereits in Gang 
gesetzten Aktivitäten und Prozesse ein und was 
erwarten sie für die Zukunft? Worin sind die Her-
ausforderungen in der Arbeit für kommunale Nach-
haltigkeit bedingt und wie könnte diesen begegnet 
werden? Vor dem Hintergrund sich stetig zuspitzen-
der, multipler globaler Krisen, die verbunden mit 
dem Tagesgeschäft der Kommunen zu bewältigen 
sind, und unter der Prämisse, dass sich das Errei-
chen der Nachhaltigkeitsziele in den Kommunen 
entscheidet13, ist es unverzichtbar, einen Einblick 
in die Erfahrungen, Bedarfe und Interessen kom-
munaler Akteur*innen in NRW zu ermöglichen und 
Ihnen so besonderes Gehör zu verschaffen. Eben-
diese Zielsetzung verfolgt die Befragung im vorlie-
genden Bericht nrwkommunal 2022. 

12	  Difu (2022).
13	  vgl. Bundesregierung (2021b), 265.
14	  �Die Befragungen im Rahmen von nrwkommunal 2018 und 2020 stellen eine Weiterentwicklung der Befragung des 2016er Be-

richtes dar. Diese wiederum basiert auf der Befragung der Länderstudie „Rio+20 NRW“, einem Teilprojekt des Forschungsvor-
habens „Rio+20 vor Ort – Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven lokaler Nachhaltigkeitsprozesse in Deutschland“ (2010 
bis 2012), welches unter Leitung des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) durchgeführt wurde (vgl. 
LAG 21 NRW (2020); LAG 21 NRW (2018),7; vgl. LAG 21 NRW (2016), 6; vgl. Nolting; Göll (2012)). 

2.2.
METHODISCHES VORGEHEN

Fragebogendesign

Im Zeitraum von Anfang Dezember 2021 bis Ende 
Februar 2022 wurden alle Kommunen in Nordrhein-
Westfalen zur Teilnahme an der standardisierten 
Befragung „Kommunale Nachhaltigkeitsprozesse 
und -aktivitäten in NRW“ eingeladen. Die Befragung 
bestand aus insgesamt 33 Fragen und basiert auf 
den Erhebungen, die im Rahmen von nrwkommunal 
bereits in den Jahren 2018 und 2020 durchgeführt 
wurden14. Die Befragung zielt sowohl auf die Erhe-
bung quantitativer Daten als auch auf die Erfassung 
qualitativer Daten ab, um ein möglichst umfas-
sendes Bild der kommunalen Nachhaltigkeitsak-
tivitäten in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. 
So wird beispielsweise erfasst, welche Strategien 
und Beschlüsse im Nachhaltigkeitssektor bereits 
existieren und unter welchen Rahmenbedingungen 
diese umgesetzt werden sollen, sowie auch welche 
Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Entwick-
lungen oder Bedarfe in den Kommunen vorhanden 
sind. Leichte Anpassungen am Fragebogen wurden 
vornehmlich zur Verbesserung der Stringenz vor-
genommen. Die thematische Struktur des Frage-
bogens hinsichtlich der Einteilung in die folgenden 
zehn Kategorien wurde beibehalten: 

¡	Angaben zur Kommune

¡	Nachhaltigkeitsverständnis und -bewusstsein, 

¡	Strategien und Beschlüsse, 

¡	Evaluation und Berichterstattung, 

BEFRAGUNG ZU KOMMUNALEN 
NACHHALTIGKEITSPROZESSEN 
UND -AKTIVITÄTEN
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¡	Finanzielle und personelle Ressourcen,

¡	Gremien, Netzwerke und Partnerschaften,

¡	Projekte und Kampagnen,

¡	Partizipation und bürgerschaftliches  
Engagement,

¡	Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivitäten Ihrer 
Kommune, 

¡	Einschätzungen und Erwartungen zur zukünfti-
gen Entwicklung.

Die Unterteilung in verschiedene Themenkomplexe 
dient dabei der Konkretisierung sowie verständ-
licheren Gliederung sowohl des Fragebogens als 
auch des vorliegenden Auswertungsberichtes.15

Datenerhebung und -aufbereitung

Alle 427 nordrhein-westfälischen Gebietskörper-
schaften(=Grundgesamtheit) waren im Zeitraum 
von Anfang Dezember 2021 bis Ende Februar 2022 
dazu eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. 
Diesbezüglich wurden alle nordrhein-westfälischen 
Landrät*innen und (Ober‑)Bürgermeister*innen 
über die öffentlich zugänglichen Kommunaladres-
sen16 kontaktiert. Zusätzlich wurde, soweit möglich, 
eine weitere Ansprechperson aus einem relevanten 
Fachbereich der Verwaltung adressiert. Insgesamt 
beteiligten sich 122 Kommunen an der Befragung, 
somit beträgt die Rücklaufquote 29 %. Da sich die 
Auswahl der teilnehmenden Kommunen – wie be-
reits in den Befragungen der Vorjahre – selbstse-
lektiv gestaltet, handelt es sich um eine willkürliche 
Zusammenstellung der Befragungsteilnehmenden. 
Daraus folgt, dass die Stichprobe nicht als reprä-

15	  vgl. Hollenberg (2016), 21.
16	  siehe Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (2021).
17	  vgl. Mayer (2009), 60f.
18	� Das Kriterium der Validität (Gültigkeit) bedeutet, dass der Fragebogen tatsächlich das erfasst, wofür er konstruiert wurde. Das 

Kriterium der Reliabilität (Verlässlichkeit) bedeutet, dass es bei einer erneuten Befragung zu weitestgehend denselben Ergeb-
nissen kommt. Das Kriterium der Objektivität bezieht sich darauf, ob die Antwort unabhängig von der befragten Person ist (vgl. 
Hollenberg (2016), 6).

19	  vgl. Prein et al. (1994), 27f.

sentativ für die Grundgesamtheit gelten kann und 
sich demnach keine allgemeingültigen Aussagen 
aus den Befragungsergebnissen ableiten lassen.17  
Hinsichtlich der Datenauswertung ist zu beachten, 
dass Fragen, die im Beantwortungsprozess über-
sprungen wurden, nicht der Antwortmöglichkeit 
„keine Angabe“ zugeordnet, sondern nicht in der 
Gesamtanzahl der Antworten enthalten sind. Dies 
wird jeweils anhand der Gesamtzahl der Antworten 
bei den einzelnen Fragen ersichtlich und manifes-
tiert sich darin, dass die Ergebnisse der einzelnen 
Fragen teilweise auf unterschiedlichem Stichpro-
bengrößen (n) beruhen. 

Bei der Betrachtung und Interpretation der Ergeb-
nisse sollte stets berücksichtigt werden, dass die 
Antworten und Einschätzungen zwangsläufig auf 
der fachlichen Perspektive der jeweils antworten-
den Verwaltungsmitarbeitenden basieren. Weiter-
hin ist herauszustellen, dass die Befragung Ende 
Februar 2022 bereits abgeschlossen war und sich 
die Implikationen des Angriffskrieges auf die Ukrai-
ne somit noch nicht in den Antworten der Kommu-
nen widerspiegeln. 

Obgleich der vorliegende Bericht keinen wissen-
schaftlichen Anspruch erhebt, sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass Validität, Reliabilität sowie 
Objektivität18 der Befragungsergebnisse vor dem 
oben erläuterten Hintergrund stark eingeschränkt 
sind. Aus diesen Gründen ist keine grundsätzliche 
Vergleichbarkeit mit den Nachhaltigkeitsberichten 
nrwkommunal der Jahre 2020, 2018 und 2016 sowie 
der Länderstudie „Rio +20 NRW“ gegeben19. Nichts-
destotrotz sollen, wo möglich und förderlich an aus-
gewählten Stellen Bezüge zwischen den Ergebnis-
sen der nrwkommunal-Berichte hergestellt werden, 
um besondere Entwicklungen sichtbar zu machen. 
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2.3.
ERGEBNISSE

2.3.1 	 Teilnehmende Kommunen

Von allen 427 nordrhein-westfälischen Kommunen 
beteiligten sich insgesamt 122 Kommunen (28,6 
%) an der Befragung. Im Vergleich zu dem Vorgän-
gerbericht nrwkommunal 202020 stellt dies einen 
leichten Rückgang des Anteils der Befragungsteil-
nehmenden dar (vgl. Tabelle 1). Von den 122 teilneh-
menden Kommunen sind 93 kreisangehörige Städte 
und Gemeinden von insgesamt 373 in NRW (32,3 %), 
19 kreisfreie Städte von insgesamt 23 (82,6 %) und 
10 Kreise von insgesamt 31 Kreisen (32,3 %). Bezo-
gen auf ihre Größenklasse nach Anzahl der Einwoh-
ner*innen verteilen sich die teilnehmenden Kom-
munen dieser Befragung sowie der Befragungen im 
Rahmen von nrwkommunal 2020, nrwkommunal 2018 
und nrwkommunal 2016 wie in Tabelle 1 dargestellt.

20	  vgl. LAG 21 (2020).

Datendarstellung und -auswertung

Im Folgenden werden die Befragungsergebnisse 
deskriptiv zusammengefasst, bevor im Zwischen-
fazit eine Einordnung der Ergebnisse vor dem Hin-
tergrund der langjährigen Nachhaltigkeitsexper-
tise der LAG 21 NRW vorgenommen wird. Diese 
Vorgehensweise dient der Verknüpfung der kom-
munalen Perspektive mit den Erfahrungswerten 
aus langjähriger, strategischer Arbeit in diesem 
Bereich. Auf diese Weise soll eine Annäherung an 
die unterschiedlichen Gesichtspunkte Nachhaltiger 
Entwicklung auf kommunaler Ebene erfolgen, um 
einen Anknüpfungspunkt für konstruktive Reflexi-
on, sowie dialogische Prozesse zu bieten. 

Im Verlauf des vorliegenden Berichtes werden die 
zehn Kategorien jeweils mit einem kurzen Abschnitt 
eingeleitet, der Hintergrundinformationen umfasst. 
Hier besteht nicht der Anspruch, den aktuellen Dis-
kurs zu dem jeweiligen Themenkomplex in Gänze 
darzulegen, sondern vielmehr soll eine Einordnung 
der Ergebnisse in den Gesamtzusammenhang des 
Themenspektrums der Nachhaltigen Entwicklung 
vereinfacht werden. 

nrwkommunal 2022 nrwkommunal 2020 nrwkommunal 2018 nrwkommunal 2016

Einwohner 
*innen

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

< 10.000 53 9 2,1 17,0 54 10 2,3 18,5 56 6 1,4 10,7 57 9 2,1 15,8

10.000 - 20.000 135 29 6,8 21,5 133 41 9,6 30,8 132 20 4,7 15,2 133 29 6,8 21,8

20.000 - 50.000 131 37 8,7 28,2 133 50 11,7 37,6 132 30 7,0 22,7 132 41 9,6 31,1

50.000 -100.000 47 16 3,7 34,0 46 19 4,4 41,3 47 14 3,3 29,8 45 19 4,4 42,2

> 100.000 61 31 7,3 50,8 61 24 5,6 39,3 60 25 5,9 41,7 60 37 8,7 61,7

Summe 427 122 28,6 427 144 33,7 427 95 22,2 427 135 31,6

Tabelle 1: Teilnehmende Kommunen nach  
Einwohner*innenanzahl
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2.3.2.	Nachhaltigkeitsverständnis  
und -bewusstsein

Für die gesellschaftliche sowie politische Rele-
vanz und in der Folge für den finanziellen Rück-
halt kommunaler Nachhaltigkeitsaktivitäten ist 
die Sensibilisierung der politischen Akteur*innen 
sowie der Bürgerinnen und Bürger von entschei-
dender Bedeutung.21 Die Entwicklung einer ein-
heitlichen Nachhaltigkeitsdefinition, die sowohl 
verwaltungsintern als auch kommunalpolitisch 
mitgetragen und nach außen kommuniziert wird, 
kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Wei-
terhin wird auf diese Weise dem inflationären Ge-
brauch des Begriffs der Nachhaltigen Entwicklung 
vorgebeugt und die Thematik für alle Beteilig-
ten aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
greifbarer. Entscheidend für die erfolgreiche Ent-
wicklung eines Nachhaltigkeitsverständnisses ist 
dabei die besondere Berücksichtigung der indi-
viduellen, kommunalspezifischen Rahmenbedin-
gungen vor Ort.22

21	  Difu (2022).
22	  vgl. Leuphana Universität Lüneburg (2015), 71f.

Nachhaltigkeitsverständnis der Kommunen 

Zum Einstieg in die Befragung wurden die Kommu-
nen gebeten anzugeben, an welcher Nachhaltig-
keitsdefinition sich ihre Arbeit orientiert. Dies wur-
de von 115 Kommunen (n) wie folgt beantwortet: Die 
Mehrheit der Antwortenden (37,4 %) gibt an, dass 
sich das Nachhaltigkeitsverständnis ihrer Kom-
mune an dem Leitbild der Agenda 2030 orientiere. 
Dieses umfasst die Zielsetzung, weltweit ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleich-
zeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft 
zu bewahren. 29,6 % der Teilnehmenden geben an, 
dass sich das kommunale Nachhaltigkeitsverständ-
nis indirekt aus sektoralen Beschlüssen (z.B. Kli-
maschutzkonzept) ableiten lasse. Weiterhin geben 
19,1 % an, dass aktuell verwaltungsintern keine ein-
heitliche Definition von Nachhaltigkeit bestehe. In 
einigen Kommunen finden aktuell Diskussionen zur 
Formulierung eines gemeinsamen Nachhaltigkeits-
verständnisses in den entsprechenden Gremien 
statt oder befinden sich im Planungsprozess. Dar-
über hinaus orientieren sich 7 % der Kommunen an 
übergeordneten Strategien oder allgemeingültigen 
Definitionen von Nachhaltigkeit, wie der Definition 
der Brundtland-Kommission.  

nrwkommunal 2022 nrwkommunal 2020 nrwkommunal 2018 nrwkommunal 2016

Einwohner 
*innen

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

NRW- 
Kommunen

Teilnehmende 
Kommunen

%-Anteil an 
NRW-Kom-
munen insg.

%-Anteil an 
eigener  
Größen-
klasse

< 10.000 53 9 2,1 17,0 54 10 2,3 18,5 56 6 1,4 10,7 57 9 2,1 15,8

10.000 - 20.000 135 29 6,8 21,5 133 41 9,6 30,8 132 20 4,7 15,2 133 29 6,8 21,8

20.000 - 50.000 131 37 8,7 28,2 133 50 11,7 37,6 132 30 7,0 22,7 132 41 9,6 31,1

50.000 -100.000 47 16 3,7 34,0 46 19 4,4 41,3 47 14 3,3 29,8 45 19 4,4 42,2

> 100.000 61 31 7,3 50,8 61 24 5,6 39,3 60 25 5,9 41,7 60 37 8,7 61,7

Summe 427 122 28,6 427 144 33,7 427 95 22,2 427 135 31,6
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2.3.3.	Strategien und Beschlüsse

Die Orientierung am Leitprinzip einer Nachhaltigen 
Entwicklung gewinnt auf allen politisch-administra-
tiven Ebenen stetig an Bedeutung. Dies manifestiert 
sich insbesondere in der Verankerung von Nach-
haltigkeitsstrategien und -beschlüssen, sowohl auf 
supranationaler Ebene als auch auf Bundes- und 
Landesebene, sowie auf kommunaler Ebene. 
Entscheidend ist dabei die vertikale Integration 
durch die Harmonisierung und Anschlussfähigkeit 
der Zielsysteme auf allen Ebenen. Diese dient der 
Vereinfachung eines einheitlichen Vorgehens, dem 
Ineinandergreifen von Prozessen und der trans-
parenten Darstellung der erzielten Fortschritte. 
Leitprinzip der vertikalen Integration ist das Gegen-
stromprinzip, das die wechselseitige Beeinflussung 
der verschiedenen Ebenen kennzeichnet.23

Vor diesem Hintergrund soll der nebenstehende Ab-
schnitt einer kurzen Bestandsaufnahme nachhal-
tigkeitsbezogener Strategien und Beschlüsse auf 
den verschiedenen Ebenen dienen.24

23	  Windoffer (2011), 292f.
24	  �Weitergehende Informationen bezüglich der Indikatoren-

entwicklung finden sich im zweiten Teil des vorliegenden 
Berichts.  

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

INTERNATIONALE EBENE

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Globalen Nach-
haltigkeitszielen (SDGs) samt 169 Unterzielen 
wurde im September 2015 durch die Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen (UN) verabschie-
det. Sie bildet den Referenzrahmen für die welt-
weite nachhaltige Politikgestaltung, der sowohl 
ökologische und soziale als auch wirtschaftliche 
Entwicklungsaspekte umfasst und diese mitei-
nander vernetzt25. Im Gegensatz zu vorherigen 
Konventionen gilt die Agenda für alle Länder glei-
chermaßen26 und löst somit die Milleniumsent-
wicklungsziele (Millenium Development Goals, 
MDGs) ab, die sich die UN im Jahr 2000 ge-
setzt hatten27. Zum Leitbild einer Nachhaltigen 
Entwicklung bekannten sich die Vereinten Natio-
nen bereits im Jahr 1992 mit der Verabschiedung 
der Agenda 2128. 

EUROPÄISCHE EBENE

Die Europäische Strategie für Nachhaltige Ent-
wicklung wurde 2001 durch den Europäischen 
Rat beschlossen und zuletzt im Jahr 2006 über-
arbeitet. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Euro-
päische Kommission ein Reflexionspapier mit 
dem Titel „Auf dem Weg zu einem nachhalti-
gen Europa bis 2030“, in dem unter anderem 
eine übergreifende EU-Strategie für Nachhal-
tige Entwicklung ins Spiel gebracht wird29. In 
ihrem Arbeitsprogramm aus dem Jahr 2020 
bekennt sich die EU-Kommission zur Agenda 
2030 und kündigt eine Weiterentwicklung ihres 
Konzeptes unter Berücksichtigung der globa-
len Nachhaltigkeitsziele (SDGs) an. Dement-
sprechend werden die SDGs in das Zentrum 
der europäischen Nachhaltigkeitspolitik ge-
rückt.30 Dazu wurden im Jahr 2021 Ratsschluss- 
folgerungen zur Beschleunigung der Umset-
zung der Agenda 2030 mit einem Fokus auf einen 

25	  vgl. UN (2015).
26	  vgl. Bundesregierung (2020a).
27	  vgl. Bundesregierung (2016b).
28	  vgl. Bundesregierung (2020b).
29	  vgl. European Commission (2019).
30	� vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (2021).
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NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

besseren Wiederaufbau nach der Corona-Pande-
mie angenommen, mit denen ein neuer struktu-
rierter Dialog zwischen Rat und Kommission zur 
Umsetzung der SDGs eingerichtet werden soll.31

NATIONALE EBENE (DEUTSCHLAND)

Deutschland hat sich auf Bundesebene zur Um-
setzung der Agenda 2030 verpflichtet und die 
Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie im März 2021 veröffentlicht, nachdem zur 
Dialogfassung der Strategie auf vielfältige Weise 
Stellung bezogen wurde. Mit der Fortschreibung 
verfolgt die Bundesregierung das Ziel, Deutsch-
land „enkeltauglich“ aufzustellen, d.h. auch für 
zukünftige Generationen lebenswert zu erhalten.32 
Eine relevante Neuerung stellt dabei die erstma-
lige Ausweisung von sechs Transformationsberei-
chen innerhalb der Strategie dar, die die Bundes-
regierung für die Umsetzung der Agenda 2030 
als besonders relevant hervorhebt. Diese sind: 
Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten sowie 
soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klima-
schutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen 
und Verkehrswende, nachhaltige Agrar- und Er-
nährungssysteme und schadstofffreie Umwelt.33 
Erstmals beschlossen wurde eine Deutsche Nach-
haltigkeitsstrategie im Jahr 2002 und wird seitdem 
regelmäßig fortgeschrieben34.

LÄNDEREBENE (NRW)

Im Jahr 2016 beschloss die Landesregierung 
erstmals eine Nachhaltigkeitsstrategie für Nord-
rhein-Westfalen. NRW verpflichtete sich damit 
als erstes Bundesland, die globalen Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) umzusetzen und hat dazu ein 

31	  vgl. Rat der Europäischen Union (2021).
32	  vgl. Bundesregierung (2021a).
33	  vgl. Bundesregierung (2021b).
34	  vgl. Bundesregierung (2019); vgl. Bundesregierung (2020c).
35	  vgl. Landesregierung NRW (2020); vgl. Landesregierung NRW (2022).
36	  vgl. Forum Umwelt & Entwicklung/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (2002).
37	  Für die Gesamtdokumentation der ersten Projektlaufzeit, siehe LAG 21 NRW (2021a).

Ziel- und Indikatorensystem für zentrale Hand-
lungsfelder festgelegt. Ein erster Indikatorenbe-
richt wurde bereits 2016 mit der Verabschiedung 
der Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Die 
Fortschreibung der NRW-Nachhaltigkeitsstrate-
gie wurde im September 2020 veröffentlicht. Im 
Gegensatz zur Strategie aus dem Jahr 2016 orien-
tiert diese sich nicht mehr an Handlungsschwer-
punkten, sondern vermehrt an der Systematik 
der SDGs. Die Ziele und Indikatoren sind stär-
ker als bislang an die Ziele und Indikatoren der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie angelehnt.35

 
KOMMUNALE EBENE	  

Bereits im Jahr 1992 wurde bei der UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die 
Agenda 21 als entwicklungs- und umweltpoliti-
sches Aktionsprogramm mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert ver-
abschiedet. In diesem Kontext wurden Kommunen 
weltweit dazu aufgefordert in Zusammenarbeit mit 
der Bürgerschaft ein lokales Handlungsprogramm 
für Nachhaltige Entwicklung, die Lokale Agenda 
21, zu entwickeln und umzusetzen, was weltweit 
vielerorts erfolgt ist.36 In der Nachfolge der Agen-
da 21 steht die Agenda 2030. Diese zielt neben der 
Umsetzung auf nationaler und regionaler Ebene, 
ebenfalls auf die Adaption auf kommunaler Ebene 
ab. Integrierte kommunale Nachhaltigkeitsstra-
tegien stellen ebendiese Verknüpfung zwischen 
kommunalem Handeln und den Strategien über-
geordneter Ebenen her, um eine kontinuierliche 
Steuerung von Kommunalpolitik und Verwaltungs-
handeln im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung 
zu bewirken. Als Beispiele aus der Praxis sind hier 
die über 45 Modellkommunen des Projektes „Glo-
bal Nachhaltige Kommune NRW“ zu nennen, das 
von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) von Engagement Global gemeinsam mit 
der LAG 21 NRW umgesetzt wird.37 

Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie im  
Fokus: Eine Reise durch verschiedene  
Perspektiven – Ein Film von RENN.west

https://www.youtube.com/watch?v=7Fw_mKhF274
https://www.youtube.com/watch?v=7Fw_mKhF274
https://www.youtube.com/watch?v=7Fw_mKhF274
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Relevanz von Strategien übergeordneter 
Ebenen

Insgesamt haben 106 Kommunen mindestens zu 
einer der Fragen nach der Relevanz von Nachhaltig-
keitsstrategien auf Landes-, Bundes- sowie der su-
pranationalen Ebene eine Rückmeldung abgegeben. 
Da die Anzahl der antwortenden Kommunen sich 
nicht bei allen Fragen gleicht, sind die Antworten zu 
den einzelnen Nachhaltigkeitsstrategien allerdings 
nicht direkt miteinander zu vergleichen (vgl. Abb. 1).

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Nordrhein-
Westfalen ist für 22,4 % (n=107) von niedriger Re-
levanz, für 37,4 % von mittlerer und für 22,4 % von 
hoher Relevanz. Darüber hinaus geben 17,8 % der 
Antwortenden an, diesbezüglich keine Angabe ma-
chen zu können. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie hat für 24,5 % der antwortenden Kommunen 
(n=106) eine niedrige Relevanz, für 38,7 % eine mitt-
lere und für 19,8 % eine hohe Relevanz. 17 % der teil-
nehmenden Kommunen geben an, dass hierzu kei-
ne Angabe möglich sei. Die Agenda 2030 mit ihren 
SDGs besitzt für 17,9 % der antwortenden Kommu-
nen (n=106) eine niedrige Relevanz, für 17,9 % eine 
mittlere und für 48,1 % eine hohe Relevanz. Auch an 
dieser Stelle war 16 % der antwortenden Kommunen 
keine Angabe zur Relevanz möglich.

Beschluss zur Lokalen Agenda 21 und/oder 
Nachhaltigkeitsstrategie

Von den antwortenden Kommunen (n=109) gaben 
50,5 % an, einen Beschluss zur Lokalen Agenda 21 
und/oder andere, bzw. weitere Beschlüsse bezüg-
lich einer Nachhaltigkeitsstrategie gefasst zu haben. 
28,4 % gaben an, keinen entsprechenden Beschluss 
gefasst zu haben. Für 10,1 % der Kommunen war 
es nicht möglich eine Angabe zu machen. Weiterhin 
befinden sich in  11 % der antwortenden Kommunen 
aktuell entsprechende Beschlüsse in der Planung 
(vgl. Tabelle 2).

NRW - Nachhaltigkeitsstrategie Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Sustainable Development 
Goals (SDGs) / Agenda 2030

Hohe Relevanz Mittlere Relevanz Niedrige Relevanz Keine Angabe möglich

n=107 n=106 n=106

17,9 %

48,1 %

16,0 %

17,9 %

38,7 %

19,8 %17,0 %

24,5 %

37,4 %

22,4 %17,8%

22,4 %

Abbildung 1: Relevanz von Strategien übergeordneter Ebenen

Welche Relevanz haben Strategien anderer Ebenen für die nachhaltigen Prozesse in Ihrer Kommune?

Tabelle 2: Angaben zu Lokale Agenda 21-/Nachhaltigkeits-
strategie-Beschlüssen

Gibt es in ihrer Kommune einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21 und/oder zusätzliche Beschlüsse zu einer 
Nachhaltigkeitsstrategie?

Nennungen

%-Anteil 
an ant-

wortenden 
Kommunen

Ja 55 50,5

Nein 31 28,4

Keine Angabe möglich 12 11,0

Antwortende Kommunen 11 10,1
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Von den 53 NRW-Kommunen unter 10.000 Einwoh-
ner*innen beteiligten sich 9 Kommunen (17 %) an 
der Befragung (vgl. Tabelle 1). Davon antworteten 
8 Kommunen auf diese Frage. Keine dieser Kom-
munen gab an, über einen Lokalen Agenda 21, bzw. 
Nachhaltigkeitsstrategie-Beschluss zu verfügen 
(vgl. Abbildung 2), wobei aber in zwei Kommunen 
Planungen bestehen.  

In der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwoh-
ner*innen gibt es in NRW 135 Kommunen, von de-
nen sich 29 Kommunen (21,5 %) an unserer Befra-
gung beteiligten (vgl. Tabelle 1). Davon antworteten 
25 Kommunen auf diese Frage. 5 dieser Kommunen 
(20 %) gaben an über einen Beschluss zur Lokalen 
Agenda 21/Nachhaltigkeitsstrategie zu verfügen, 14 

Kommunen (56 %) verneinten dies und 4 Kommunen 
(16 %) machten keine Angabe. Darüber hinaus ga-
ben 2 Kommunen (8 %) an, dass entsprechende Be-
schlüsse aktuell in Planung seien (vgl. Abbildung 2).
Von den 131 nordrhein-westfälischen Kommunen 
in der Größenklasse mit 20.000 – 50.000 Einwoh-
ner*innen nahmen 37 Kommunen (28,2 %) an un-
serer Befragung teil (vgl. Tabelle 1) und 33 dieser 
Kommunen antwortete auf diese Frage. 14 dieser 
Kommunen (42,4 %) gaben an, über einen Beschluss 
zu verfügen, 8 dieser Kommunen verneinte dies 
(24,2 %) und 4 dieser Kommunen (12,1 %) machte 
diesbezüglich keine Angabe. In 7 weiteren Kommu-
nen (21,2 %) laufen zudem aktuell Planungsprozes-
se zur Fassung entsprechender Beschlüsse (vgl. 
Abbildung 2).

 < 10.000
Einwohner*innen

10.000 - 20.000
Einwohner*innen

20.000 - 50.000
Einwohner*innen

Ja Nein Keine Angabe möglich

50.000 - 100.000
Einwohner*innen

 > 100.000
Einwohner*innen

n=8 n=25 n=33

n=14 n=29

78,6 %

7,1 %

14,3%

86,2 %

10,3 %
3,4%

50,0 %

25,0%

8,0 %

20,0 %16,0%

56 %
21,2 %

42,4 %

12,1%

24,2 %

In Planung

25,0%

Abbildung 2: Lokale Agenda 21-/Nachhaltigkeitsstrategie-Beschlüsse nach Größenklassen

Gibt es in Ihrer Kommune einen Beschluss zur Lokalen Agenda 21 (LA 21) und/oder zusätzliche Beschlüsse zu einer  
Nachhaltigkeitsstrategie?
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47 Kommunen in NRW fallen in die Größenklasse 
mit 50.000 - 100.000 Einwohner*innen. Davon nah-
men 16 (34 %) an der Befragung teil (vgl. Tabelle 1), 
von denen 14 Kommunen auf diese Frage antworte-
ten. Davon gaben 78,6 % an, über einen Beschluss 
zur Lokalen Agenda 21/Nachhaltigkeitsstrategie 
zu verfügen, während 14,3 % dies verneinten (vgl. 
Abbildung 2).

In der Größenklasse mit mehr als 100.000 Einwoh-
ner*innen existieren 61 Kommunen in NRW, wovon 
sich 31 (50,8 %) und somit rund die Hälfte an der Be-
fragung beteiligten. 29 beantworteten diese Frage, 
davon bejahten diese 86,2 %, 10,3 % verneinten. In 
einer der antwortenden Kommunen befinden sich 
entsprechende Beschlüsse darüber hinaus in der 
Planung (vgl. Abbildung 2).

Zeitpunkt der Beschlussfassung über eine 
Lokale Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeits
strategie

Von den 55 Kommunen, die angaben, über einen 
Beschluss zur Lokalen Agenda 21 und/oder einer 
Nachhaltigkeitsstrategie zu verfügen, gaben 50 
Kommunen eine Jahreszahl und 12 Kommunen 
zwei Jahreszahlen als Zeitpunkte der Beschluss-
fassung an. Bei Betrachtung des Zeithorizonts der 

Beschlussfassungen stellt sich heraus, dass 29 % 
der Beschlüsse bis zum Jahr 2000 gefasst wurden, 
11,3 % zwischen 2000 und 2009, sowie 32,3 % zwi-
schen 2010 und 2019. Auffallend ist hier insbeson-
dere die große Anzahl entsprechender Beschlüsse 
(27,4 %), die in dem verhältnismäßig kurzen Zeit-
raum seit dem Jahr 2020 gefasst worden sind   (vgl. 
Tabelle 3). 

Sektoral orientierte Strategien und/oder Be-
schlüsse

Von den antwortenden Kommunen (n=108) gaben 
102 (83,6 %) an, über mindestens eine sektoral 
orientierte Strategie und/oder einen Beschluss zu 
verfügen. 6 Kommunen (5,6 %) war es nicht möglich 
diesbezüglich eine Aussage zu treffen (vgl. Tabelle 4). 

Mit 88,9 % der Nennungen verfügt die Mehrheit der 
antwortenden Kommunen über ein Energie-, bzw. 
Klimaschutzkonzept. Die Hälfte der antwortenden 
Kommunen verfügt zudem über einen Gleichstel-
lungs-, bzw. Frauenförderplan, 43,5 % über einen 
Mobilitätsplan, sowie 32,4 % über sonstige Kon-
zepte, darunter beispielsweise städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte und Nachhaltigkeitsstrategien. 
Weiterhin verfügen jeweils knapp ein Drittel der 
teilnehmenden Kommunen über ein regionales Ent-
wicklungskonzept (29,6 %), eine Integrationsstrate-
gie (ebenfalls 29,6 %), eine Klimaanpassungsstrate-
gie (28,7 %), sowie über eine Sozialberichterstattung 
mit ebenfalls 28,7 % (vgl. Tabelle 4). Der geringste 
Anteil der Nennungen entfiel auf den Nachhaltig-
keitshaushalt (6,5 %), gefolgt von Biodiversitäts-
strategien mit 12 % (vgl. Tabelle 4).

Wann wurde/n dieser Beschluss/diese Beschlüsse gefasst?

Nennungen
%-Anteil an 
Nennungen 

insg.

Bis 1999 18 29,0

2000-2009 7 11,3

2010-2019 20 32,3

seit 2020 17 27,4

Summe 62 100,0

Antwortende Kommunen: 58

Tabelle 3: Zeitpunkt der Beschlussfassung über eine Lokale 
Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeitsstrategie
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Mitgliedschaften und/oder Unterstützung von 
Beschlüssen übergeordneter Initiativen

106 der teilnehmenden Kommunen trafen eine Aus-
sage, inwiefern sie Nachhaltige Entwicklung durch 
Mitgliedschaften in Netzwerken oder die Unterstüt-
zung von Beschlüssen übergeordneter Initiativen 
fördern. Dabei sind die Mitgliedschaft im Klima-
Bündnis und die Mitgliedschaft in der Landesar-
beitsgemeinschaft Agenda 21 NRW mit jeweils 42,5 
% mit der größten Häufigkeit vertreten. Lediglich 16 
% der Teilnehmenden gaben an, über keine Mitglied-
schaften zu verfügen und auch keine Beschlüsse 
übergeordneter Initiativen zu unterstützen, 12,3 % 

war keine Aussage möglich. Die Kategorie „Sons-
tiges“ wurde von 22,6 % Kommunen ausgewählt. 
Hier wurden beispielsweise Mitgliedschaften im 
Zukunftsnetz Mobilität NRW oder im Netzwerk der 
Fairtrade Towns genannt. 

Tabelle 4: Art der sektoral orientierten Strategien und Beschlüsse

Über welche sektoral orientierte Strategie und/oder Beschlüsse, die auf eine Nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind, 
verfügt ihre Kommune? (Mehrfachnennungen waren möglich) 

Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden  
Kommunen

Energie-/ Klimaschutzkonzept 96 88,9

Gleichstellungs- bzw. Frauenförderplan 54 50,0

Mobilitätsplan 47 43,5

Sonstiges 35 32,4

Regionales Entwicklungskonzept 32 29,6

Integrationsstrategie 32 29,6

Klimaanpassungsstrategie 31 28,7

Sozialberichterstattung 31 28,7

Flächenmanagementkonzept 25 23,1

Konzept zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung 14 13,0

Biodiversitätsstrategie 13 12,0

Nachhaltigkeitshaushalt 7 6,5

Keine Angabe möglich 6 5,6

Summe 423

Antwortende Kommunen: 108
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2.3.4. Evaluation und Bericht- 
erstattung  

Die erfolgreiche kontinuierliche Weiterentwick-
lung und Stärkung der Arbeitsprozesse für eine 
Nachhaltige Entwicklung bedingen fortlaufende 
Monitoringprozesse sowie deren Evaluation. Dies 
gilt für alle politischen Ebenen gleichermaßen 
und gelingt durch die Entwicklung und Nutzung 
von Indikatoren, die konkret den Themenkomplex 
Nachhaltigkeit adressieren38. Auf den jeweiligen 
kommunalen Kontext zugeschnitten, ermögli-
chen diese es, Erfolge und Handlungsbedarfe lo-
kaler Nachhaltigkeitsprozesse und -strategien zu 
identifizieren. Somit bilden sie die Basis für re-
gulierende Optimierungsmaßnahmen und trans-
parente Follow-up-Prozesse.39 In diesem Kontext  
werden im Folgenden die Evaluationsprozesse 
und die Berichterstattung hinsichtlich Strategien 
und Beschlüssen näher beleuchtet.

38	  �Weitere Informationen zu Indikatorensets und Monitorings der verschiedenen politischen Ebenen finden sich im Kapitel „Kom-
munales Nachhaltigkeitsindikatorenset“ dieses Berichtes.

39	  vgl. Global Taskforce (2016), 37ff.

Evaluation der Beschlüsse und Strategien

Die Teilnehmenden wurden nach der Evaluierungs-
praxis der Strategien und Beschlüsse zu kommu-
nalen Nachhaltigkeitsprozessen in ihrer Kommune 
befragt. 33 % der Kommunen (n=106) gab an, dass 
in ihrer Kommune keine Evaluation stattfinde. In 
rund 38 % der Kommunen wurde hingegen bereits 
eine Evaluierungspraxis etabliert und rund 29 % der 
Teilnehmenden war es nicht möglich, diesbezüglich 
eine Angabe zu machen (vgl. Abbildung 3).

 26,7 % der antwortenden Kommunen (n=60) gaben 
an, dass sie mithilfe von Indikatorenberichten eva-
luieren, während 36,7 % angaben, zu diesem Zweck 
auf Fortschrittsberichte zurückzugreifen. Bei 16,7 
% der Kommunen erfolgt die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung durch den Berichtsrahmen nach-
haltige Kommunen, bei 8,3 % durch Voluntary Lo-
cal Reviews und mit 41,7 % führt ein Großteil eigene 

Tabelle 5: Mitgliedschaften und Unterstützung von Beschlüssen übergeordneter Initiativen 

Fördert Ihre Kommune eine Nachhaltige Entwicklung durch Mitgliedschaften in Netzwerken oder Unterstützung von  
Beschlüssen übergeordneter Initiativen? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Nennungen
%-Anteil an antwor-
tenden Kommunen

Mitgliedschaft im Klima-Bündnis 45 42,5

Mitgliedschaft Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW 45 42,5

Musterresolution "2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung:  
Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten"

25 23,6

Sonstiges (bitte angeben, z.B. Neue Leipzig Charta): 24 22,6

Nein 17 16,0

Keine Angabe möglich 13 12,3

Charta Faire Metropole Ruhr 2030 9 8,5

Aalborg Charta der Europäischen Städte und Gemeinden  
auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit

6 5,7

KlimaDiskurs.NRW 5 4,7

Summe 189

Antwortende Kommunen: 106
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k.A.

Nein

Ja

37,7 %

33,0 %

29,2 %

Abbildung 3: Evaluation der Strategien und Beschlüsse

Werden die Strategien und Beschlüsse  
(inkl. LA 21) evaluiert?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=106

k.A.

Nein

Ja72,0 %

15,9 %

12,1 %

Abbildung 4: Berichterstattung an die Politik

Erfolgt eine Berichterstattung an die Politik hinsichtlich 
der Strategien und Beschlüsse?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=107

Tabelle 6: Zeitliche Abstände der Evaluation

Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen und mit welchen Instrumenten werden die Strategien und Beschlüsse  
(inkl. LA 21) evaluiert?

Sektoraler  
Indikatorenbericht  

(Darstellung der 
Entwicklung an-
hand von mess-

baren  
Indikatoren)

Sektoraler Fort-
schrittsbericht  
(Darstellung der 

aktuellen Situation, 
der durchgeführten 

Maßnahmen und  
geplanten Aktivi-

täten)

Nachhaltigkeits- 
berichterstattung  

durch den  
Berichtsrahmen 

nachhaltige  
Kommunen (BNK)

Nachhaltigkeits- 
berichterstattung  
durch Voluntary 
Local Reviews 

(VLRs)

Eigene Nachhaltig-
keitsbericht- 

erstattung

Nen-
nungen

%-Anteil 
Nen-

nungen
%-Anteil 

Nen-
nungen

%-Anteil 
Nen-

nungen
%-Anteil 

Nen-
nungen

%-Anteil 

weniger als 
12 Monate

0 0,0 2 4,1 0 0,0 0 0,0 4 8,3

Jährlich 7 15,6 9 18,4 2 5,1 0 0,0 9 18,8

12 – 24  
Monate

5 11,1 7 14,3 3 7,7 1 2,8 5 10,4

mehr als 24  
Monate

4 8,9 4 8,2 5 12,8 4 11,1 7 14,6

k. A.  
möglich

29 64,4 27 55,1 29 74,4 31 86,1 23 47,9

Summe 45 100,0 49 100,0 39 100,0 36 100,0 48 100,0

Antwortende Kommunen: 60
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Maßnahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
durch. Die turnusmäßigen Abstände der Evalua-
tionsmaßnahmen unterscheiden sich dabei wie in 
Tabelle 6 dargestellt. 

Berichterstattung an die Politik hinsichtlich 
der Strategien und Beschlüsse

Mit 72 % erfolgt in der Mehrheit der antwortenden 
Kommunen (n=107) eine Berichterstattung an die 
Politik hinsichtlich der Strategien und Beschlüsse 
bezüglich kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse 
(vgl. Abbildung 4). Dabei gestalten sich die turnus-
mäßigen Abstände der Berichterstattung wie in  
Tabelle 7 dargestellt. 

2.3.5. Finanzielle und personelle  
Ressourcen

Eine der größten Herausforderungen für den Fort-
schritt Nachhaltiger Entwicklung auf kommunaler 
Ebene liegt oftmals in einem Mangel an finan-
ziellen Ressourcen begründet.40 Die Umsetzung 
der Strategien und Beschlüsse in diesem Bereich 

40	  vgl. SRU (2019).
41	  vgl. Global Taskforce (2016), vgl. Dialog „Nachhaltige Stadt“ (2019).

kann jedoch nur erfolgreich sein, wenn diese mit 
einer ausreichenden Ausstattung an Ressourcen 
einhergehen. In diesem Kontext ist es zielführend, 
wenn eine Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen 
mit dem kommunalen Haushalt stattfindet, damit 
diese ‚kassenwirksam‘ werden.41 Vor diesem Hin-
tergrund wird sich im Folgenden mit den verfüg-
baren Ressourcen, Personal- und Finanzmitteln 
der Kommunen sowie mit der Inanspruchnahme 
von Förderprogrammen übergeordneter Ebenen 
auseinandergesetzt. 

Personalmittel

Rund 60 % der antwortenden Kommunen (n=102) 
gaben an, dass im Haushalt ihrer Kommune Perso-
nalstellen oder Personalmittel für den Lokale Agen-
da 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozess zur Verfügung 
gestellt werden. Dies war im Rahmen von nrwkom-
munal 2020 noch bei knapp der 50% der damals 
antwortenden Kommunen der Fall. Hinsichtlich des 
Umfangs der personellen Ressourcen ergeben sich 
dabei deutliche Abweichungen. Diese bewegen sich 
in einem Spektrum von „keine Angabe möglich“ 
über „enthalten in einer anderen Stelle“ bis hin zu 
einer Teilzeit- oder Vollzeitstelle, oder mehreren 
Vollzeitstellen. Auch wurde mitunter in verstetigte 
und (beispielsweise projektbedingt) befristete Per-
sonalstellen unterschieden. Herauszustellen ist, 
dass sich viele Angaben dabei nicht explizit auf den 
Themenkomplex Lokale Agenda 21/Nachhaltigkeit 
beziehen, sondern vielmehr auch Angaben zu Per-
sonalstellen in Bereichen wie Klima- und Umwelt-
schutz, Mobilität oder Digitalisierung in den Ant-
worten enthalten waren. Des Weiteren gaben rund 
34 % der Kommunen an, dass keine Personalmittel 
für den Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitspro-
zess zur Verfügung stehen und rund 6 % machten 
diesbezüglich keine Angabe. 

Tabelle 7: Zeitliche Abstände der Berichterstattung

Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen erfolgt  
eine Berichterstattung an die Politik hinsichtlich  
der Strategien und Beschlüsse?

Nennungen
%-Anteil an allen 

Nennungen

Weniger als 12 Monate 20 22,5

Jährlich 26 29,2

12- 24 Monate 16 18,0

Mehr als 24 Monate 3 3,4

Keine Angabe möglich 24 27,0

Summe 89 100,0
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Sachmittel

Auf die Frage, ob Sachmittel für Lokale Agenda 
21- bzw. Nachhaltigkeitsprozesse im Haushalt 
zur Verfügung gestellt werden, gaben rund 46 
% der Kommunen (n=102) an, dass dies der Fall 
sei. Auch hier variiert der Umfang der zur Verfü-
gung stehenden Mittel stark und bewegt sich in 
einem Spektrum von 3.000€ als niedrigstem Wert 
und 500.000€ als höchstem Wert. Verschiedent-
lich wurde zudem darauf hingewiesen, dass die 
Sachmittel an anstehende Vorhaben und Projekte 
gebunden seien und der Betrag sich somit jähr-
lich ändern könne. Weiterhin ist zu beachten, dass 
innerhalb der Abfrage nicht näher konkretisiert 
wird, auf welchen Zeitraum sich die Angabe be-
ziehen soll. Aus diesem Grund ist die Vergleich-
barkeit der Antworten eingeschränkt. Des Wei-
teren ist auch in diesem Kontext auffällig, dass 
die Sachmittel oftmals nicht explizit als Mittel für 
Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsprozes-
se gekennzeichnet sind, sondern beispielsweise 
Maßnahmen in den Bereichen Klima- und Um-
weltschutz, Mobilität oder Integration und Ehren-
amt beinhalten. 30,4 % der Kommunen gaben an, 

keinerlei  Sachmittel für diesen Zweck im Haus-
halt zur Verfügung zu haben und weitere 23,5 % 
konnten diesbezüglich keine Angabe machen.

Förderung durch übergeordnete Ebenen 

41,6 % der antwortenden Kommunen (n=101) gaben 
an, eine finanzielle Förderung von höheren politi-
schen administrativen Ebenen, wie dem Land NRW, 
dem Bund oder der EU, für Aktivitäten, Strategien 
oder Kampagnen zu erhalten. Demgegenüber ga-
ben 35,6 % an, keine solche Förderung zu erhal-
ten, während 22,8 % hierzu keine Angaben machen 
konnten (vgl. Abbildung 5). 

Gewünschte Erhöhung der Fördermittel auf 
übergeordneten Ebenen 

Rund 67 % der Kommunen (n=101) gaben an, sich 
eine stärkere finanzielle Förderung durch über-
geordnete Ebenen zu wünschen. 26,7 % der Kom-
munen war es nicht möglich, eine Angabe dazu zu 
machen (vgl. Abbildung 6). 

k.A.

Nein

Ja

35,6%

41,6 %

22,8 %

Abbildung 5: Bestehende finanzielle Förderung durch über-
geordnete Ebenen

Werden aktuell in Ihrer Kommune Aktivitäten, Strategien 
oder Kampagnen zur Nachhaltigen Entwicklung durch über- 
geordnete Ebenen (Land, Bund, EU) finanziell gefördert?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=101

18,8 %

44,6 %

26,7 %

4,0 %

5,9 %

Land

Bund

EU

Auf
keiner d.
Ebenen

k.A.
möglich

Abbildung 6: Erwünschte finanzielle Förderung durch über-
geordnete Ebenen 

[Einschätzung] Auf welcher/welchen Ebene/n sollte/n 
mehr Fördermittel für Nachhaltigkeitsmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden?

n=101
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Bereiche, für die mehr Fördermittel über-
geordneter Ebenen zur Verfügung stehen 
sollten

Von den Kommunen (n=101) gaben 42,6 % an, keine 
Angabe hinsichtlich der Frage machen zu können, in 
welchen Bereichen mehr Fördermittel übergeord-
neter Ebenen zur Verfügung stehen sollten. 3 % der 
Kommunen vertraten die Ansicht, dass diesbezüg-
lich keine Notwendigkeit bestehe, 54,5 % der Kom-
munen definierten die Bereiche hingegen näher. Am 
häufigsten wurden dabei die Bereiche personelle 
Ausstattung, BNE, Klimaresilienz bzw. Klimafol-
genanpassung, Mobilität, sowie die Entwicklung 
und Umsetzung kommunaler Nachhaltigkeitsstra-
tegien genannt. 

2.3.6. Gremien, Netzwerke und  
Partnerschaften

„Städte und Gemeinden begreifen sich zunehmend 
selbst als internationale Akteure. In vielfältigen 
kommunalen Partnerschaften tauschen sie sich 
über wirtschaftliche, soziale und ökologische He-
rausforderungen aus. Dabei stehen das wechsel-
seitige Lernen, der Transfer und die Adaptation 
bestehender Lösungsansätze im Vordergrund.“42

Positive Entwicklungen und Prozesse im Be-
reich kommunaler Nachhaltigkeit, die vielerorts 
bereits sichtbar sind, lassen sich insbesondere 
durch Vernetzung, Austausch und Kooperation 
weiter stärken und verstetigen. Gremien, Netz-
werke und Partnerschaften können Kommunen 
dabei unterstützen, Inseldenken zu überwinden, 
fachübergreifende Kooperationen zu schaffen und 
Synergieeffekte zu nutzen.43 Inwiefern die nord-
rhein-westfälischen Kommunen Gremien, Part-
nerschaften und Netzwerke bereits nutzen, um 
ihre Kräfte im Bereich kommunaler Nachhaltig-
keit zu bündeln, wird im Folgenden Abschnitt in 
den Blick genommen. 

42	  vgl. Bundesregierung (2021b), 266.
43	  vgl. UBA (2017).

Verantwortliche Gremien

Etwa ein Viertel der Kommunen (n=100) verfügt nicht 
über offizielle Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltig-
keitsgremien, während 4 % der Kommunen dazu 
keine Angabe machten. Dies lässt die Schlussfolge-
rung zu, dass rund 70 % der Kommunen mindestens 
über ein Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeits-
gremium verfügen und Nachhaltige Entwicklung 
somit in einem Großteil der Kommunen grundle-
gend in der Gremienarbeit verankert ist. 27 % der 
Kommunen geben an, eine*n Agenda-21-Beauf-
tragte*n bzw. Nachhaltigkeitskoordinator*in inner-
halb der Verwaltung zu haben. Darüber hinaus be-
fassen sich in jeweils rund 40 % der antwortenden 
Kommunen regelmäßig politische Ausschüsse oder 
kontinuierliche Arbeitskreise innerhalb der Verwal-
tung mit der Thematik (vgl. Abbildung 7). 

Akteursgruppen

Um die treibenden Kräfte hinter kommunalen Nach-
haltigkeitsprozessen näher zu betrachten, wurden 
die Kommunen hinsichtlich ihrer Einschätzung der 
relevanten Akteursgruppen befragt. Mit einem An-
teil von rund 36 % aller Nennungen wurde die Ver-
waltung als stärkste Akteurin benannt, gefolgt von 
der Zivilgesellschaft mit einem Anteil von 27,6 % 
und der Politik mit rund 22 %. Wirtschaft (6,1 %) 
sowie Sonstige (1 %) werden durch die Kommunen 
(n=100) in diesem Zusammenhang als weniger re-
levante Akteursgruppen eingestuft. Der Anteil der 
Antwortmöglichkeit „Keine Angabe möglich“ be-
läuft sich auf 7,7 % (vgl. Abbildung 8). 
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Partnerschaften mit Ländern des Globalen 
Südens

Circa 39 % der antwortenden Kommunen (n=98) 
pflegen aktuell keine Partnerschaften mit Ländern 
des Globalen Südens. Von den Kommunen mit einer 
solchen Partnerschaft entfällt dabei der größte An-
teil auf Städtepartnerschaften (13,7 %), gefolgt von 
Themenpartnerschaften (10,3 %), Schulpartner-
schaften (7,7 %), sowie zivilgesellschaftlichen Part-
nerschaften (6,8 %). 17,1 % der teilnehmenden Kom-
munen konnten hierzu keine Angabe machen und 
5,1 % wählten “Sonstiges” (vgl. Abbildung 9).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Son
sti

ge

Nac
hhalt

igke
its

ra
t/B

eir
at/

Steu
er

ungsg
ru

ppe

 m
it P

oli
tik

, V
er

walt
ung und Zivi

lges
ell

sc
haft

Ve
ra

nke
ru

ng vo
n Lok

ale
r A

gen
da 2

1 b
zw

.

Nac
hhalt

iger
 Entw

ick
lung in

 ei
nem

 od
er

m
eh

re
re

n R
ats

au
ss

ch
üss

en

Kon
tin

uier
lic

he A
rb

eit
sk

re
ise

 

der
 Ve

rw
alt

ung

Zivi
lges

ell
sc

haft
lic

her
 Lok

ale
 Agen

da 2
1

/N
ac

hhalt
igke

its
-V

er
ein

Poli
tis

ch
e A

uss
ch

üss
e

Agen
da-

21
-B

ea
uftr

ag
te/

r b
zw

. N
ac

hhalt
igke

its
-

ko
or

dinato
r/i

n in
 der

 Ve
rw

alt
ung

Agen
da-

21
-/ 

bzw
. N

ac
hhalt

igke
its

büro
,

an
ges

ied
elt

 bei 
Ve

re
in / N

GO

Agen
da-

21
-/ 

bzw
. N

ac
hhalt

igke
its

-

büro
 bei 

der
 K

om
m

une

Es e
xis

tie
re

n ke
ine

off
izi

ell
en

 G
re

m
ien

k.A
. m

ög
lic

h

A
nz

ah
l 

N
en

nu
ng

en

Abbildung 7: Offizielle Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien

Welche offiziellen Lokale Agenda 21- bzw. Nachhaltigkeitsgremien gibt es in Ihrer Kommune?  
(Mehrfachnennungen waren möglich) 
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Abbildung 8: Akteursgruppen der Nachhaltigkeitsprozesse 

[Einschätzung] Welche Akteursgruppen treiben den Nach-
haltigkeitsprozess in Ihrer Kommune am stärksten an?  
(Mehrfachnennungen waren möglich) 

n=100



2

26

Austausch mit anderen Kommunen im  
Rahmen von Veranstaltungen oder Projekten 

Die Kommunen wurden gefragt, ob im Rahmen 
von Veranstaltungen oder Projekten mit anderen 
Kommunen ein Austausch zur Umsetzung einer 
Nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebe-
ne stattfindet. 67 % der Kommunen (n=100) bejah-
ten dies und somit vernetzen sich rund zwei Drittel 
der Kommunen durch Veranstaltungen oder Pro-
jekte untereinander und tauschen auf diese Weise 
Erfahrungen aus, beispielsweise im Rahmen von 
themenspezifischen oder regionalen Arbeitskrei-
sen und Netzwerken. 15 % der Kommunen pflegen 
keinen Austausch mit anderen Kommunen zur Um-
setzung einer Nachhaltigen Entwicklung und 18 % 
war es nicht möglich eine Angabe zu dieser Frage zu 
machen (vgl. Abbildung 10). 

0 10 20 30 40 50

Keine Angabe möglich

Keine Partnerschaften

Sonstiges

Schulpartnerschaft

Zivilgesellschaftliche Partnerschaft

Themenpartnerschaft (z.B. Klimapartnerschaft)

Städtepartnerschaften

Abbildung 9: Partnerschaften mit Ländern des Globalen Südens

Welche Partnerschaften hat Ihre Kommune mit Ländern des Globalen Südens? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Anzahl Nennungenn=98

Ja

Nein

k.A.

67,0%15,0 %

18,0 %

Abbildung 10: Austausch mit anderen Kommunen

Tauscht sich Ihre Kommune im Rahmen von Veranstaltungen 
oder Projekten mit anderen Kommunen zur Umsetzung einer 
Nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebene aus?

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %

n=100
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2.3.7. Projekte und Kampagnen

Durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen und 
Öffentlichkeitsarbeit können Kommunen ihre Ak-
tivitäten im Bereich Nachhaltiger Entwicklung 
sichtbarer machen und den verschiedenen Ziel-
gruppen näherbringen. Dies stärkt die Verbin-
dungen zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft, 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und kann zur 
Unterstützung von Netzwerken beitragen.44 Als 
Ausgangspunkt für die Kommunikation im Bereich 
kommunaler Nachhaltigkeitsaktivitäten können 
Projekte und Kampagnen übergeordneter Ebenen 
dienen, die kommunalspezifisch adaptiert werden 
können. Aus diesem Grund steht in diesem Ab-
schnitt die Beteiligung der Kommunen an eben-
diesen Projekten und Kampagnen im Fokus der 
Betrachtung. 

44	  vgl. Global Taskforce (2016); vgl. Rat für Nachhaltige Entwicklung (2020).
45	  vgl. Koch et al (2019), 23; vgl. SRU (2019), 154-158; vgl. Dialog Nachhaltige Stadt (2019), 12f.
46	  vgl. Dialog Nachhaltige Stadt (2019), 13.

Beteiligung an Projekten und Kampagnen 
übergeordneter Ebenen

Hinsichtlich der Unterstützung einer Nachhaltigen 
Entwicklung auf kommunaler Ebene wurde die Fra-
gestellung formuliert, ob sich die Kommunen an 
Projekten oder Kampagnen übergeordneter poli-
tisch-administrativer Ebenen, wie beispielsweise 
dem Deutschen Aktionstag Nachhaltigkeit oder 
dem Wettbewerb „Zukunftsstadt“, beteiligen. 41 % 
der Kommunen (n=100) gaben an, sich an Projek-
ten oder Kampagnen des Landes, Bundes oder der 
EU zu beteiligen, während in 39 % der antworten-
den Kommunen keine Beteiligung stattfindet. 22 % 
war es nicht möglich eine Angabe zu dieser Frage 
zu machen (vgl. Abbildung 11). Im Bericht nrwkom-
munal 2020 beteiligten sich noch 29,1 % der damals 
antwortenden Kommunen an Kampagnen überge-
ordneter Ebenen.

 
2.3.8. Partizipation und bürgerschaft-
liches Engagement

Das Themenfeld der Nachhaltigen Entwicklung 
muss als Gemeinschaftsaufgabe unter Berück-
sichtigung verschiedenster Akteur*innen aus 
Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Verbänden und Wissenschaft verstanden wer-
den.45 Somit müssen „Top-Down“- und „Bottom-
Up“-Prozesse ineinandergreifen, um Nachhaltige 
Entwicklung in allen Gesellschaftsbereichen zu 
verankern und vorantreiben zu können. Auf die-
se Weise kann das gesamtgesellschaftliche Be-
wusstsein und in der Folge ein gemeinschaftliches 
Verantwortungsbewusstsein für die Thematik 
gestärkt werden und eine verlässliche Basis für 
politische Beschlüsse bilden.46 Vor diesem Hin-
tergrund soll im Folgenden die Einschätzung der 
Kommunen zu Partizipation und bürgerschaft-
lichem Engagement in kommunalen Nachhaltig-
keitskontexten näher beleuchtet werden. 

Abbildung 11: Beteiligung an Projekten und Kampagnen  
übergeordneter Ebenen
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Nein

k.A.

39,0 %

41,0 %

22,0 %

Beteiligt sich Ihre Kommune an Projekten oder Kampagnen 
des Landes, Bundes oder der EU zur Unterstützung einer 
Nachhaltigen Entwicklung? (z.B. Deutscher Aktionstag 
Nachhaltigkeit, Wettbewerb „Zukunftsstadt“ etc.)

Ja

Nein

k.A.
möglich70,1 %

17,3 %

12,6 %
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Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) bei den Bürger*innen

Der Kenntnisstand der Bürger*innen in Bezug auf 
die SDGs wird in der Wahrnehmung der Kommunen 
(n=99) eher überwiegend mittelmäßig bis schlecht 
eingeschätzt. So stufen diese die Kenntnis hinsicht-
lich der SDGs als „sehr schlecht“ (3 %), „schlecht“ 
(33,3 %) oder „mittelmäßig“ (34,3 %) ein. 6,1 % 
schätzen diese als „gut“ ein und 3 % als „sehr gut”. 
Etwa ein Viertel (23,2 %) wählt bei dieser Frage die 
Antwortoption „keine Angabe möglich“ (vgl. Abbil-
dung 12).  

Unterstützung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement

Die Teilnehmenden wurden gebeten, eine Einschät-
zung der Bemühungen und Maßnahmen zur Unter-
stützung und Förderung von Partizipation und bür-
gerschaftlichem Engagement für eine Nachhaltige 
Entwicklung in ihrer Kommune vorzunehmen. Ein 
geringer Anteil (2 %) der Kommunen (n=99) unter-
stützt Partizipation und bürgerschaftliches Engage-
ment nicht. 19,2 % gaben an, sich in diesem Kontext 
„wenig“ zu bemühen. 35,4 % der Kommunen gaben 
an, sich in diesem Kontext „ziemlich“ zu engagieren 
und 24,2 % stuften ihr Engagement als „mittelmä-
ßig“ ein, während sich 10,1 % ihrer Einschätzung nach 
„sehr“ für die Unterstützung von Partizipation und 
bürgerschaftlichem Engagement einsetzen (vgl. 
Abbildung 13). 

Einbindung der Bürger*innen in die Nach- 
haltigkeitsprozesse 

Mit 43,5 % vertritt der Großteil der Kommunen 
(n=92) die Einschätzung, dass sich die Einbindung 
der Bürger*innen in die kommunalen Nachhaltig-
keitsprozesse in ihrer Kommune auf der Stufe der 
Information, beispielsweise durch Veranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit, bewegt. 33,7 % gaben an, 
dass eine Einbindung der Bürger*innen vordergrün-

k.A.
mögl.

sehr
schlecht

schlecht

mittel-
mäßig

gut

sehr 
gut

33,3 %

34,3 %

23,2 %

6,1 %

3,0 %

Abbildung 12: Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) bei den Bürger*innen

[Einschätzung] Die Kenntnis der Globalen Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) bei den Bürger*innen Ihrer Kommune ist...

k.A. 
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9,1 %
2,0 % 10,1 %

Abbildung 13: Unterstützung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement durch die Kommune 

[Einschätzung] Beurteilen Sie bitte die Bemühungen und
Maßnahmen Ihrer Kommune, um Partizipation und bürger-
schaftliches Engagement für eine Nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen und zu fördern. Die Kommune bemüht sich…

n=99

n=99
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dig auf der Ebene der Mitbestimmung, z.B. durch 
Arbeitsgruppen oder Runde Tische, stattfindet. 
Durch Konsultationsprozesse werden Bürger*in-
nen in 16,3 % der Kommunen in Nachhaltigkeitspro-
zesse integriert. In 6,5 % der Kommunen erhalten 
Bürger*innen den Angaben zufolge die Möglichkeit, 
sich auf der Selbstbestimmungsebene, zum Bei-
spiel durch Projektverantwortlichkeit, zu engagie-
ren (vgl. Abbildung 14). Im Bericht nrwkommunal 
2020 manifestierte sich eine andere Einschätzung 
der antwortenden Kommunen, denn in diesem Kon-
text war mit rund 42 % die Mehrheit der Auffassung, 
dass sich die Einbindung der Bürger*innen auf der 
Stufe der Mitbestimmung bewege

Würdigung von zivilgesellschaftlichen Nach-
haltigkeitsaktivitäten

Hinsichtlich der Frage, in welchem Maße die Kom-
mune zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsaktivi-
täten in Form von Auszeichnungen oder Förde-
rungen würdigt, verteilen sich die Antworten von 
Dreiviertel der Kommunen (n=99) auf die Antwort-
möglichkeiten „mittelmäßig“ (24,2 %), “wenig” (22,2 
%), sowie “ziemlich” (23,2 %). 11,1 % gaben an, dass 
zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten in 

ihrer Kommune in “sehr” hohem Maße gewürdigt 
würden. Lediglich 7,1 % gaben an, dass keine Würdi-
gung stattfinde, während 12,1 % der Teilnehmenden 
keine Angabe möglich war (vgl. Abbildung 15). 

Abbildung 14: Einbindung der Bürger*innen in die Nachhaltigkeitsprozesse

Information (Informationsveranstaltungen, öffentliche Aushänge etc.)

Konsultation (Öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Befragungen etc.)

Mitbestimmung (Arbeitsgruppen, Runde Tische etc.)

Selbstbestimmung (Projektverantwortlichkeit, Budgets etc.)

6,5 %

33,7 %

16,3 %

43,5 %

Wie würden Sie die Einbindung Bürger*innen in die Nachhaltigkeitsprozesse Ihrer Kommune einschätzen?

n=92

Abbildung 15: Würdigung von zivilgesellschaftlichen  
Nachhaltigkeitsaktivitäten 
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[Einschätzung] In welchem Maße würdigt Ihre Kommune 
zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten? (z.B. Aus-
zeichnungen, Förderungen, Kommunikation der Aktivitä-
ten durch die Kommune etc.) Die Kommune würdigt dies... 
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2.3.9. Bewertung der Nachhaltigkeits-
aktivitäten der eigenen Kommune

Nicht nur formelle Evaluierungsprozesse, son-
dern auch die differenzierte Bewertung der Nach-
haltigkeitsaktivitäten der eigenen Kommune leis-
ten einen wichtigen Beitrag zu deren Optimierung, 
indem sowohl positive Tendenzen als auch Hand-
lungsbedarfe und ungenutzte Potenziale identifi-
ziert werden.47 Daher dient der folgende Abschnitt 
der Darstellung der Einschätzung eigener kom-
munaler Nachhaltigkeitsaktivitäten aus der Pers-
pektive der Verwaltungsmitarbeitenden.  

Bewertung der eigenen Nachhaltigkeitsakti-
vitäten

Die Kommunen (n=99) wurden gebeten, eine Bewer-
tung hinsichtlich des Erfolgs des Agenda 21- bzw. 
Nachhaltigkeitsprozesses in ihrer Kommune abzu-
geben. Hier fällte über die Hälfte der Kommunen ein 
eher positives Urteil: 47,5 % gaben an „einiges“ und 
6,1 % „viel erreicht“ zu haben. Rund ein Drittel gibt 
eine eher negative Einschätzung ab: 23,2 % vertre-
ten die Ansicht, dass „wenig erreicht“ wurde und 9,1 
%, dass „kaum etwas erreicht“ wurde. 14,1 % der 
Antwortenden machte diesbezüglich keine Angabe 
(vgl. Abbildung 16). 

Effekte der kommunalen Nachhaltigkeitsak-
tivitäten

Die Kommunen wurden gebeten, eine Einschätzung 
der Effekte vorzunehmen, die durch die kommuna-
len Nachhaltigkeitsaktivitäten in verschiedenen Be-
reichen erreicht worden sind. Aus den Antworten 
lässt sich ableiten, dass die Kommunen  (n=98) ins-
besondere in den Bereichen Ökologie (20,4 % „viel 
erreicht“, 49 % „einiges erreicht“), Soziales (13,3 
% „viel erreicht“, 43,9 % „einiges erreicht“), Politik 
(12,2 % „viel erreicht“, 43,9 % „einiges erreicht“), 
Verwaltung (12,2 % „viel erreicht“, 44,9 % „einiges 
erreicht“), sowie Geschlechtergerechtigkeit (17,3 % 
„viel erreicht“, 32,7 % „einiges erreicht) die größten 

47	  Leuphana Universität Lüneburg (2015), 64f.  

Fortschritte sehen. Im Mittelfeld der Einschätzung 
liegen die Bereiche Kultur (7,1 % „viel erreicht“, 32,7 
% „einiges erreicht“), Generationengerechtigkeit 
(10,2 % „viel erreicht“, 27,6 % „einiges erreicht“) und 
globale Gerechtigkeit (3,1 % „viel erreicht“, 34,7 % 
„einiges erreicht“). Am wenigsten positiv beurteilt 
werden hingegen die ökonomischen Effekte (6,1 % 
„viel erreicht“, 22,4 % „einiges erreicht“). 
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etwas
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wenig
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23,2 %
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Abbildung 16: Generelle Bewertung des kommunalen  
Nachhaltigkeitsprozesses 

[Einschätzung] Wie bewerten Sie den Agenda 21-  
bzw. Nachhaltigkeitsprozess in Ihrer Kommune bis  
zum heutigen Tag? Es wurde…

n=99
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2.3.10. Einschätzungen und Erwartun-
gen zur zukünftigen Entwicklung

Im Folgenden werden die Einschätzungen und Er-
wartungen hinsichtlich der Signifikanz von Nach-
haltigkeitsprozessen auf kommunaler Ebene, so-
wie hinsichtlich der zu erwartenden zukünftigen 
Gewichtung verschiedener Querschnittsthemen 
Nachhaltiger Entwicklung zusammenfassend dar-
gestellt. Damit wird einerseits die Intention einer 
Bestandsaufnahme verfolgt, während zugleich 
auch Veränderungsbedarfe und -wünsche hin-
sichtlich der künftigen Entwicklung kommunaler 
Nachhaltigkeitsaktivitäten erfasst und aufgezeigt 
werden sollen.48 

Ausmaß der Priorisierung künftiger Nachhal-
tigkeitsaktivitäten

Für eine zukünftig verstärkte Priorisierung von 
Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene sprach sich mit 
insgesamt 97,9 % die deutliche Mehrheit der ant-
wortenden Kommunen (n=94) aus. Davon sind 16 % 
„eher dafür“ und 81,9 % „sehr dafür“ die Thematik 

48	  siehe Methode Zukunftswerkstatt, u.a. IZT (2020). 

in den Kommunen in Zukunft stärker zu gewichten. 
Lediglich 1,1 % der Antwortenden sind „eher dage-
gen“ und 1,1 % der Kommunen machten zu dieser 
Frage keine Angabe (vgl. Abbildung 18).  

Abb. 17: Effekte durch kommunale Nachhaltigkeitsaktivitäten
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Wie schätzen Sie die Effekte ein, die durch die Nachhaltigkeitsaktivitäten in Ihrer Kommune bislang erreicht worden sind?
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Abbildung 18: Ausmaß der Priorisierung künftiger  
Nachhaltigkeitsaktivitäten

[Einschätzung] Sollte Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene 
eine stärkere Priorität erhalten? Ich bin...

n=94

n=98



2

32

Trends der kommenden zehn Jahre

Hier wurden die Kommunen um eine Angabe ge-
beten, welche Themenbereiche der Nachhaltigkeit 
ihrer Einschätzung nach in den kommenden zehn 
Jahren an Gewicht gewinnen werden. Ausgewählt 
werden konnte zwischen 23 Themenkomplexen, da-

runter „Biodiversität“, „Digitalisierung“ oder „Flä-
chenschutz“. Zudem bestand die Möglichkeit, unter 
„Sonstiges“ weitere Themenfelder zu benennen.  
Die Antworten zeigen, dass die Kommunen (n=98) 
den Themen Nachhaltige Mobilität (98 %) Klima-
anpassung (94,9 %), Klimaschutz (88,8 %), sowie 
Digitalisierung (81,6 %) die größte Bedeutung bei-

Tabelle 8: Themen von wachsender Bedeutung

[Einschätzung] Welche Themenbereiche der Nachhaltigkeit werden in den kommenden zehn Jahren an Gewicht gewinnen?  
(Mehrfachnennungen waren möglich)*

Themenbereich Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden Kommunen

Nachhaltige Mobilität ≥ 96 98,0

Klimaanpassung 93 94,9

Klimaschutz > 87 88,8

Digitalisierung > 80 81,6

Biodiversität > 71 72,4

Alterung der Gesellschaft > 60 61,2

Bildung für Nachhaltige Entwicklung ≥ 57 58,2

Flächenschutz ≥ 57 58,2

Wohnraum 57 58,2

Migration und Flüchtlingsthematik ≥ 55 56,1

Konsum und Lebensstile 54 55,1

Haushaltssituation der Kommunen ≥ 53 54,1

Wirtschaftliche Entwicklung und Krisenbewältigung ≥ 48 49,0

Soziale Integration ≥ 45 45,9

Bildung   44 44,9

Armuts-/Reichtumsentwicklung ≥ 39 39,8

Zirkuläres Wirtschaften** 38 38,8

Beschäftigungsentwicklung ≥ 25 25,5

Geschlechtergerechtigkeit ≥ 23 23,5

Eine Welt > 19 19,4

Innere Sicherheit ≥ 19 19,4

Bevölkerungszunahme ≥ 8 8,2

Bevölkerungsabnahme 6 6,1

Sonstige 3 3,1

Keine Angabe möglich 0 0,0

Summe 1137

Antwortende Kommunen: 98

*	 Die Pfeile zeigen die entwicklung der Platzverteilung im Vergleich zum Bericht nrwkommunal 2020
** 	 Kategorie in nrwkommunal 2022 umbenannt, vorher 'green economy' – ökologisches Wirtschaften
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messen. Als Themenbereiche, die in den kommen-
den zehn Jahren am wenigsten Gewicht gewinnen 
werden, schätzen die Kommunen die Themen Be-
völkerungszunahme (8,2 %), sowie Bevölkerungs-
abnahme (6,1 %) ein (vgl. Tabelle 8). In den Berichten 
nrwkommunal 2020 und nrwkommunal 2018 rangier-
ten die Themen Klimaanpassung, Nachhaltige Mobi-
lität und Klimaschutz ebenfalls auf den oberen drei 
Plätzen der Nennungen, im Jahr 2016 befand sich 
zudem der Themenkomplex Migration und Flücht-
lingsthematik auf dem zweiten Platz49. 

Gewünschte Veränderungen kommunaler 
Nachhaltigkeitsaktivitäten

Auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen wur-
den die Kommunen gefragt, in welchen Bereichen 
aus ihrer Sicht Handlungsbedarf im Hinblick auf die 

49	  vgl. LAG 21 NRW (2020); vgl. LAG 21 NRW (2018); vgl. LAG 21 NRW (2016).

kommunalen Nachhaltigkeitsaktivitäten besteht. Zur 
Auswahl standen zehn Antwortmöglichkeiten, u.a. 
„Verstärkte finanzielle Förderung“ oder „Stärkung 
fachübergreifender Zusammenarbeit“. Weiterhin 
bestand auch hier die Möglichkeit, unter dem Punkt 
„Sonstiges“ weitere Angaben zu machen. Anhand 
der Antworten zeigt sich, dass sich die Kommunen 
(n=98) hauptsächlich eine „Bewusstseinsbildung in 
Politik und Verwaltung“ (74,5 %) wünschen. Es folgen 
„Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseins-
bildung der Bevölkerung“ (71,4 %), „Verstärkte finan-
zielle Förderung“ (61,2 %), sowie der Wunsch, „Nach-
haltigkeitsziele mit dem kommunalen Haushalt (zu) 
verknüpfen“ (57,1 %). Auch der „höheren organisa-
torischen Verankerung in der Verwaltung“ (56,1 %), 
dem „vermehrten Fokus auf Umsetzung“ (53,1 %), 
sowie „mehr gesetzlichen Vorgaben/Pflichten“ (51 
%) messen mehr als die Hälfte der Kommunen eine 
große Relevanz bei (vgl. Tabelle 11).  

Tabelle 9: Veränderungen für Nachhaltigkeitsaktivitäten

[Einschätzung] Was sollte vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen Erfahrungen künftig hinsichtlich der kommunalen  
Nachhaltigkeitsaktivitäten anders gemacht werden?  (Mehrfachnennungen waren möglich)

Nennungen
%-Anteil an  

antwortenden  
Kommunen

Bewusstseinsbildung in Politik und Verwaltung 73 74,5

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung 70 71,4

Verstärkte finanzielle Förderung 60 61,2

Nachhaltigkeitsziele mit dem kommunalen Haushalt verknüpfen 56 57,1

Höhere organisatorische Verankerung in der Verwaltung 55 56,1

Vermehrter Fokus auf Umsetzung 52 53,1

Mehr gesetzliche Vorgaben/Pflichten 50 51,0

Stärkung fachübergreifender Zusammenarbeit 48 49,0

Verbesserte Beteiligung der Zivilgesellschaft 41 41,8

Verbindliche Nachhaltigkeitsstrategie die untergeordnete Strategien verbindet 35 35,7

Sonstiges (bitte angeben): 4 4,1

Keine Angabe möglich 2 2,0

Summe 546

Antwortende Kommunen: 98
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Fördernde Rahmenbedingungen für Nachhal-
tigkeitsarbeit vor Ort

Zum Abschluss der Befragung wurden die teilneh-
menden Kommunen gebeten, eine Einschätzung 
abzugeben, welche fördernden Rahmenbedingun-
gen die Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort unterstützen 
würden. Besonders häufig wurde der dringende 
Bedarf an struktureller Verankerung von Nach-
haltigkeit innerhalb der Verwaltung (23,7 %), sowie 
an zusätzlichen Personalstellen (21,7 %) durch die 
antwortenden Kommunen (n=97) genannt, um dem 
Themenkomplex Nachhaltiger Entwicklung auf 
kommunaler Ebene Rechnung tragen zu können. 
Häufig ausgewählt wurde auch die Option „Sons-
tiges“ (20,6 %), vermehrt mit dem Hinweis, dass 
eine Mehrfachauswahl erwünscht sei. Weiterhin 
wünschen sich zahlreiche Kommunen zusätzliche 
langfristige Finanzmittel für die kommunale Nach-
haltigkeitsarbeit (16,5 %), sowie mehr Akzeptanz 
und Verständnis für die Thematik innerhalb der Ver-
waltung (10,3 %) (vgl. Abbildung 19). 

0 5 10 15 20 25

Keine der oben genannten

Verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen

Mehr Akzeptanz und Verständnis für den
Themenbereich Nachhaltigkeit in der Verwaltung

Zusätzliche langfristige Finanzmittel

Sonstige (bitte angeben):

Zusätzliche Personalstellen

Strukturelle Verankerung von Nachhaltigkeit
in der Verwaltung

Abbildung 19: Fördernde Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort

Welche fördernden Rahmenbedingungen würden Ihre Nachhaltigkeitsarbeit vor Ort unterstützen?

Anzahl Nennungenn=97
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2.4.
ZWISCHENFAZIT

Rund 30 % aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
beteiligten sich an der Befragung und lieferten auf 
diese Weise spannende Einblicke in die Nachhal-
tigkeitsprozesse, -strukturen und -aktivitäten auf 
kommunaler Ebene. Vor dem Hintergrund der lang-
jährigen Nachhaltigkeitsexpertise der LAG 21 NRW 
soll der folgende Abschnitt einer kurzen Einordnung 
der Ergebnisse dienen. Obwohl ein direkter Ver-
gleich der Berichtsergebnisse aufgrund der unter-
schiedlichen Grundgesamtheiten keine konkreten 
Rückschlüsse auf Entwicklungsprozesse zulässt, 
kann im Sinne einer allgemeinen Tendenz eine posi-
tive Entwicklung aus den Befragungsergebnissen 
abgelesen werden. Beispielsweise in den Bereichen 
Verfügbarkeit von Personalressourcen und Sach-
mitteln, Projekt- und Kampagnenbeteiligung zur 
Unterstützung einer Nachhaltigen Entwicklung, so-
wie bei der generellen Bewertung des Nachhaltig-
keitsprozesses der eigenen Kommune lassen sich 
leichte bis deutliche Fortschritte erkennen. Es bleibt 
die Frage, ob das Tempo der positiven Entwicklung 
der drängenden zeitlichen Dimension der kommu-
nalen Herausforderungen, wie beispielsweise dem 
Artensterben oder der Klimakatastrophe, gerecht 
wird. 

Starke kommunale Nachhaltigkeit benötigt 
ein einheitliches, wissenschaftlich fundiertes 
Nachhaltigkeitsverständnis

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Kommunen50  
orientiert sich mehrheitlich an dem Leitbild der 
Agenda 2030 mit den SDGs. Bei rund 50 % der Kom-
munen besteht hingegen kein einheitliches, bzw. 
nur ein indirekt aus sektoralen Beschlüssen abge-
leitetes Nachhaltigkeitsverständnis. Unter der Prä-
misse, dass ein kommunalspezifisches Verständnis 
von Nachhaltigkeit mit lokaler Schwerpunktsetzung 
als Grundpfeiler für die Prozesse Nachhaltiger 

50	  Wenn im Folgenden von „Kommunen“ die Rede ist, sind damit stets die jeweils antwortenden Kommunen gemeint.
51	  vgl. LAG 21 NRW (2021a).

Entwicklung auf kommunaler Ebene angesehen 
werden kann, manifestiert sich in diesem Kontext 
entsprechend Handlungsbedarf hinsichtlich der 
Entwicklung eines kohärenten Nachhaltigkeitsver-
ständnisses in Anlehnung an Strategien übergeord-
neter Ebenen und auf der Basis wissenschaftlich 
fundierter Erkenntnisse. Hier lässt sich ebenfalls 
ein Zusammenhang mit den eigenen Einschätzun-
gen der teilnehmenden Kommunen zum Bedarf von 
„Bewusstseinsbildung in Politik und Verwaltung“ 
oder „Akzeptanz und Verständnis für die Thematik“ 
erkennen. 

Bemerkenswert ist die deutlich steigende Bedeu-
tung der SDGs für die antwortenden Kommunen, 
eingebettet in die Agenda 2030 als Rahmenwerk, 
als internationaler Referenzrahmen im Bereich 
der Nachhaltigkeitsstrategien. Im Jahr 2020 besaß 
die Agenda 2030 für 25,4 % der Befragungsteilneh-
menden des Berichts nrwkommunal 2020 eine hohe 
Relevanz, während in der diesjährigen Befragung 
beinahe doppelt so viele Teilnehmende der Bedeu-
tung der Agenda für die Kommunen eine hohe Re-
levanz bescheinigen. Ebenso zugenommen hat die 
Relevanz der Nachhaltigkeitsstrategien auf Landes- 
und Bundesebene, wenngleich nicht in demselben 
Maße.  Dies weist auf eine Stärkung der vertikalen 
Integration hin. Die Kommunen werden sich ihrer 
Rolle als lokale Umsetzungsinstanzen der überge-
ordneten Rahmenwerke zu Nachhaltiger Entwick-
lung zunehmend bewusst. Dies manifestiert sich 
ebenfalls in der erfolgreichen Umsetzung des Pro-
jekts „Global Nachhaltige Kommune in NRW (GNK 
NRW)“, das durch die Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt von ENGAGEMENT GLOBAL gemein-
sam mit der LAG 21 NRW im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung durchgeführt wird und in dessen 
Rahmen bereits 45 Modellkommunen bei der Ent-
wicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und Nach-
haltigkeitsberichten für eine global Nachhaltige Ent-
wicklung begleitet wurden.51
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Strategien, Beschlüsse und Evaluierungspra-
xis kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse 

Die Existenz einer Vielzahl kommunaler Beschlüs-
se zu Lokaler Agenda 21 und/oder Nachhaltigkeits-
strategien zeigen, dass kommunale Herausforde-
rungen auf strategische Weise angegangen werden. 
Mit knapp 90 % verfügt die Mehrheit der Kommunen 
über mindestens eine sektorale Strategie. Werden 
hingegen Beschlussfassungen zu integrierten Stra-
tegien, wie etwa Beschlüsse zu Lokaler Agenda 21 
oder Nachhaltigkeitsstrategien betrachtet, ergibt 
sich ein differenzierteres Bild. Grundsätzlich kann 
hier Folgendes festgestellt werden: Je mehr Ein-
wohner*innen eine Kommune hat, desto eher sind 
dort bereits Beschlüsse zu Lokaler Agenda 21 und/
oder Nachhaltigkeitsstrategien vorhanden. Somit 
legt die Betrachtung der Beschlüsse die Vermutung 
nahe, dass der Themenkomplex Nachhaltigkeit in 
vielen und insbesondere in kleineren Kommunen 
eher sektoral als integriert angegangen wird. Hin-
sichtlich der Evaluierung der Beschlüsse lässt sich 
festhalten, dass rund 38 % der Kommunen bereits 
eine Evaluierungspraxis etabliert haben und etwas 
mehr als ein Viertel der Kommunen für diesen Zweck 
auf Indikatorenberichte zurückgreift. Da Indikatoren 
als empirisch erhobene Messgrößen die Grundlage 
für regulierende Maßnahmen und transparente Fol-
low-Up-Prozesse bilden52, besteht an dieser Stelle 
Optimierungspotenzial. Näheres dazu findet sich im 
zweiten Teil des vorliegenden Berichts. 

Netzwerke und Partizipation zur Förderung 
kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse

In Bezug auf Netzwerke, Partnerschaften und Gre-
mientätigkeit zur Förderung Nachhaltiger Entwick-
lung sind bereits positive Tendenzen sichtbar53, 
zugleich besteht weiterer Handlungsbedarf. Als 
treibende Kraft hinter kommunalen Nachhaltig-
keitsprozesse sehen die Kommunen weiterhin die 
Verwaltung, gefolgt von Zivilgesellschaft und Poli-

52	  vgl. Global Taskforce (2016), 37ff.
53	  s. Abschnitt 2.3.6 des vorliegenden Berichts.

tik. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Kontext 
die Kooperation der verschiedenen Akteur*innen, 
um das Potenzial der Netzwerke in Form von Syn-
ergieeffekten vollends auszuschöpfen. Während 
sich rund ein Drittel der Kommunen „ziemlich“ für 
die Unterstützung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement einsetzen, bewegt sich 
die Einbindung der Zivilgesellschaft in Nachhaltig-
keitsprozesse weiterhin überwiegend (bei 43,5 % 
der Kommunen) auf der Informationsebene und bei 
rund einem Drittel auf der Mitbestimmungsebene. 
Im Sinne eines Gemeinschaftswerks Nachhaltig-
keit ist neben der direkten Partizipation in kom-
munalen Prozessen auch die Förderung und Wür-
digung bürgerschaftlichen Engagements für einen 
gesellschaftlichen Wandel maßgeblich. Rund ein 
Drittel der Kommunen gaben an, zivilgesellschaft-
liche Nachhaltigkeitsaktivitäten „ziemlich“ oder in 
„sehr“ hohem Maße zu würdigen. Insgesamt lässt 
sich schlussfolgern, dass es des Ausbaus moderner 
Partizipations- und Engagementformen bedarf, die 
es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, im Sinne 
einer kooperativen Planung selbst in kommunalen 
oder zivilgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsprozes-
sen aktiv zu werden, die Auswirkungen ihres Nach-
haltigkeitsengagements zu erleben, Wertschätzung 
zu erfahren und letztlich zu Multiplikator*innen 
werden. 

Zukünftige Entwicklungen und Bedarfe 

Rund 98 % der Kommunen sprachen sich für eine 
zukünftig stärkere Priorisierung von Nachhaltig-
keit auf lokaler Ebene aus. Bei der Einschätzung der 
Themenkomplexe, die künftig an Gewicht gewinnen 
werden, hat sich im Rahmen der Berichte seit 2018 
dahingehend Kontinuität gezeigt, als dass die The-
men Klimaanpassung, Nachhaltige Mobilität und 
Klimaschutz jeweils auf den ersten 3 Plätzen ran-
gierten, was die wachsende Dringlichkeit des Klima-
wandels einmal mehr verdeutlicht. An dieser Stelle 
ist zu beachten, dass die Befragung vor dem Beginn 
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des Angriffskrieges auf die Ukraine abgeschlossen 
war und sich die daraus folgenden Implikationen 
somit nicht auf die Ergebnisse der Einschätzungen 
ausgewirkt haben.  

Mit ihrem Know-How und ihren detaillierten Kennt-
nissen der lokalen Strukturen werden die Kommu-
nalverwaltungen auch von übergeordneten adminis-
trativ-politischen Ebenen als zentrale Akteur*innen 
Nachhaltiger Entwicklung anerkannt. Aus diesem 
Grund sollten Kommunen in Bezug auf Kompeten-
zen und Kapazitäten noch stärker als bisher dazu 
befähigt werden, Nachhaltige Entwicklung vor Ort 
anzustoßen und umzusetzen. Eine grundlegende 
Voraussetzung für jedwedes kommunales Handeln 
ist finanzielle Stabilität. Die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie und die Unsicherheiten, die der An-
griffskrieg auf die Ukraine mit sich bringt, verschär-
fen die finanzielle Lage der Kommunen zusätzlich. 
Hier muss die langfristige finanzielle Ausstattung 
der Kommunen deren zentraler Rolle im Nachhal-
tigkeitsprozess entsprechen und Rechnung tragen. 
Werden die Bedarfe hinsichtlich Nachhaltiger Ent-
wicklung auf kommunaler Ebene in den Blick ge-
nommen, so wird in der Auswertung deutlich, dass 
die zur Verfügung stehenden finanziellen und perso-
nellen Ressourcen nicht ausreichen, um den stetig 
zunehmenden Herausforderungen adäquat zu be-
gegnen und somit die sozial-ökologische Transfor-
mation zu beschleunigen. In diesem Kontext ist die 
Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in Form kon-
kreter Indikatoren und Kennzahlen im kommunalen 
Haushalt von zentraler Bedeutung, um Nachhaltig-
keit in die Kernprozesse kommunalen Handelns 
zu integrieren. Als beispielhafte Vorgehensweise 
für wirkungsorientierte Nachhaltigkeitssteuerung 
kann hier das Modellprojekt „Kommunaler Nach-
haltigkeitshaushalt“ herangezogen werden. Die 
Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen mit dem 
kommunalen Haushalt kann einen Ansatzpunkt 
für einen grundlegenden Bewusstseinswandel 
bieten, dass Nachhaltigkeit nicht mehr als Zusatz, 

54	  vgl. LAG 21 NRW (2022).

sondern als Leitprinzip für das kommunale Kern-
geschäft verstanden wird. Als Ansatz der Wissens-
vermittlung, Bewusstseinsbildung und personeller 
Stärkung kann zudem der Qualifizierungslehrgang 
„Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement“ her-
angezogen werden, der Kommunen bei der syste-
matischen Verankerung von Nachhaltigkeit in die 
kommunalen Verwaltungsstrukturen unterstützt.

Die in den Befragungsergebnissen zum Ausdruck 
kommenden Erfahrungen, Einschätzungen und 
Veränderungsbedarfe werden jeweils von vie-
len unterschiedlichen kommunalen Akteur*innen 
kommuniziert. Dies trifft etwa auf die Handlungs-
bedarfe hinsichtlich der Ausstattung mit Sach- und 
Personalmitteln sowie auf die fördernden Rahmen-
bedingungen vor Ort zu. Weitere Einschätzungen zu 
kommunalen Nachhaltigkeitsprozessen finden sich 
unter anderem auch im Positionspapier des Fach-
forums Nachhaltigkeit NRW zu den Koalitionsver-
handlungen in NRW 202254.
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3.1.	
HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG

Um Fortschritte bei der Erreichung politischer Ziel-
setzungen messbar und sichtbar zu machen, ist der 
Einsatz zielgerichteter Indikatoren unverzichtbar. 
Als empirisch erhobene oder berechnete quantitati-
ve Messgrößen bieten sie die Möglichkeit, Erkennt-
nisse über die Entwicklung bzw. den Zustand eines 
zuvor definierten Sachverhaltes zu erhalten55. Dem-
entsprechend bezeichnet der Begriff Nachhaltig-
keitsindikatoren jene Indikatoren, die die Erreichung 
einer Zielsetzung im Kontext des Themenkomplexes 
Nachhaltigkeit messbar machen sollen. 
Zur Überprüfung der Fortschritte hinsichtlich der 
Umsetzung der Agenda 2030 wurden die 17 Globalen 
Nachhaltigkeitsziele inklusive ihrer 169 Unterziele 
im Juli 2017 durch ein Indikatorensystem unterlegt, 
welches 232 Nachhaltigkeitsindikatoren umfasst56. 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass zum aktuellen Zeit-
punkt noch keine ausreichende Datenlage für die 
Auswertung aller Indikatoren vorhanden ist57, aber 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Anpassung 
und Ergänzung der globalen Indikatoren erfolgt.58 Es 
gilt zu berücksichtigen, dass Indikatoren lediglich ein 
Hilfsmittel zur Annäherung an den abstrakten The-
menkomplex Nachhaltiger Entwicklung mit seinen 
zahlreichen Facetten darstellen59 – entsprechend 
herausfordernd gestaltet sich die Festlegung geeig-
neter Indikatoren60.
In Bezug auf die Anwendung von Nachhaltigkeitsin-
dikatoren gilt dasselbe Prinzip, das auch hinsichtlich 
der Erstellung von Nachhaltigkeitsstrategien stets 
berücksichtigt werden muss61: Da die Indikatoren 
für die globalen Nachhaltigkeitsziele nicht zwingend 
die Gegebenheiten auf Bundes- oder Landesebene, 
sowie in den nordrhein-westfälischen Kommunen 
passgenau widerspiegeln, müssen auf all diesen 
Ebenen eigene, auf die lokalspezifischen Potenziale 
und Herausforderungen, sowie ggf. bereits vorhan-
denen Strategien abgestimmte, präzise Indikatoren 
entwickelt werden, um die jeweiligen Zielsysteme 
vor Ort messbar machen zu können. Die Vorgehens-

55	  Adams et al. (2019), 2.
56	  vgl. UN (2017).
57	  vgl. Statistisches Bundesamt (2022); vgl. Adams et al. (2019), 2.
58	  vgl. Adams et al (2019).
59	  vgl. Gehrlein (2004), 31f.

weise zur Erstellung des Indikatorensets, die diesem 
Bericht zugrunde liegt, steht diesem Ansatz ein Stück 
weit entgegen, da keine einheitlichen Zielstellungen 
für die kommunale Ebene in NRW existieren. Daher 
wurde unter der Prämisse der vertikalen Integra-
tion vielmehr angestrebt, bereits bestehende Ziel-
setzungen und Indikatoren übergeordneter Ebenen 
auf die kommunale Ebene herunterzubrechen. Im 
Ergebnis wird im Folgenden ein Set von insgesamt 
27 Nachhaltigkeitsindikatoren beschrieben sowie die 
Entwicklung des jeweiligen Indikators in den letzten 
Jahren für fünf unterschiedliche Größenklassen von 
Kommunen sowie für NRW insgesamt dargestellt. 
Eine Interpretation der Daten erfolgt dabei bewusst 
nicht, da dies kommunalspezifisch erfolgen sollte. 
Dennoch sollten bei der Betrachtung der kommuna-
len Nachhaltigkeitsindikatoren die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie mitgedacht werden.60 61

Mit dem Nachhaltigkeitsindikatorenset soll den 
nordrhein-westfälischen Kommunen eine Einord-
nung des eigenen Sachstands in nachhaltigkeitsre-
levanten Themenbereichen vergleichend zu anderen 
Kommunen der gleichen oder anderer Größenklas-
se sowie NRW insgesamt vereinfacht werden. Das 
Nachhaltigkeitsindikatorenset ist als Angebot an die 
Kommunen zu verstehen, sich näher mit statistisch 
messbaren Kenngrößen auseinanderzusetzen, um 
daraus Schlussfolgerungen hinsichtlich des Standes 
Nachhaltiger Entwicklung in der eigenen Kommune 
zu ziehen. 
Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt der Berichts-
rahmen nachhaltige Kommune (BNK), der im Jahr 
2021 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 
veröffentlicht wurde. Übergeordnetes Ziel des BNK 
ist die Förderung einer einheitlicheren und transpa-
renteren Nachhaltigkeitsberichterstattung in Kom-
munen. Der Berichtsrahmen nachhaltige Kommune 
orientiert sich dabei an den Indikatoren des für die 
kommunale Ebene spezifizierten Berichtsstandards 
des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Die 
Berichterstattung erfolgt nach dem „Comply-or-
explain“-Prinzip, d.h. Informationen werden offen-
gelegt („comply“) oder es wird begründet, weshalb 
diese nicht offengelegt werden („explain“).62

60	  vgl. Adams et al. (2019).
61	  �Weitere Informationen dazu können im Unterkapitel  

„Strategien und Beschlüsse“ eingesehen werden.
62	  vgl. RNE (2021), 5ff.

KOMMUNALES NACHHALTIGKEITS-
INDIKATORENSET

55	 Adams et al. (2019), 2.
56  vgl. UN (2017).
57	 vgl. Statistisches Bundesamt
	 (2022); vgl. Adams et al. (2019), 2.

58	  vgl. Adams et al (2019). 	
59   vgl. Gehrlein (2004), 31f.
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NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN

NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN –  
Entwicklungen seit dem letzten  
Berichtszeitraum

Die nrwkommunal-Indikatoren sind stets auch 
im Kontext höhergelegener politischer Ebenen 
und Indikatorensysteme zu lesen. Um die Lo-
gik dieser Integration in den bestehenden Rah-
men unterschiedlicher Ebenen nachvollziehen 
zu können, wird nachfolgend in Anlehnung an 
die Übersicht zu Nachhaltigkeitsindikatoren 
aus dem Vorgängerbericht nrwkommunal 2020 
in Kürze dargestellt, welche Indikatorensyste-
me auf den verschiedenen Ebenen zum Einsatz 
kommen und inwiefern diese weiterentwickelt 
wurden.

INTERNATIONALE EBENE

Nachdem im Jahr 2017 eine durch die UN-Statis-
tikkommission vorläufige Liste mit 232 Nachhal-
tigkeitsindikatoren erstellt und von der UN-Ge-
neralversammlung angenommen wurde, fand 
im Jahr 2020 eine umfangreichende Weiterent-
wicklung im Rahmen des sog. „Comprehensive 
Review“ statt.63 
Einmal jährlich wird der aktuelle SDG-Fort-
schrittsbericht des UN-Generalsekretärs he-
rausgegeben, der aufbauend auf Indikatoren-
berichten über Fortschritte hinsichtlich der 
Umsetzung der SDGs informiert64. Weiterhin ist 
im Juni 2022 der aktuelle Global Sustainable De-
velopment Report erschienen, aus dem hervor-
geht, dass zahlreiche, parallel verlaufende inter-
nationale Krisen die Erfolge bei der Erreichung 
der SDGs ins Stocken gebracht haben.65 Im Jahr 
2019 erschien zudem der erste globale Nachhal-
tigkeitsbericht, der turnusmäßig alle vier Jahre 
und somit im Jahr 2023 fortgeschrieben werden 
soll66. Das Statistische Bundesamt stellt auf sei-
ner Online-Plattform die Indikatoren der UN-

63	  vgl. UN Statistics Division (2022).
64	  vgl. UN (2022).
65	  �vgl. Sustainable Development Solutions Network, Bertels-

mann Stiftung (2022).
66	  �vgl. Independent Group of Scientists appointed by the Secre-

tary-General (2019).

Nachhaltigkeitsziele für Deutschland dar. Dabei 
erfolgt eine Untergliederung in das Indikatoren-
set für Deutschland zu den SDGs, sowie in das 
Indikatorenset der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie (DNS). Da die Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie als die nationale Umsetzung der 
Agenda 2030 zu verstehen ist, werden verwandte 
Indikatoren beider Strategien auf der Plattform 
miteinander verlinkt67.

EUROPÄISCHE EBENE

Das Statistische Amt der Europäischen Union, 
Eurostat, veröffentlichte im Jahr 2022 den fünften 
der regelmäßig veröffentlichten Monitoring-Be-
richte zu den Fortschritten bei der Umsetzung der 
SDGs im EU-Kontext. Der Bericht baut auf dem 
EU-SDG-Indikatorenset auf, das im Jahr 2017 er-
arbeitet wurde. Dieses umfasst 102 Indikatoren 
und konzentriert sich auf Aspekte mit Relevanz 
aus Sicht der EU. Der Monitoring-Bericht enthält 
eine statistische Darstellung der Trends in Be-
zug auf die SDGs in der EU der letzten fünf Jahre 
(kurzfristig) und – soweit die Datenverfügbarkeit 
ausreichend ist – der letzten 15 Jahre (langfristig). 
Die Ausgabe 2022 zeigt auch die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf, die in der amtlichen 
Statistik von Eurostat sichtbar sind.68

NATIONALE EBENE (DEUTSCHLAND)

Die Fortschreibung der deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie aus dem Jahr 202169 wird 
durch den Indikatorenbericht des Statistischen 
Bundesamtes ergänzt. Erstmals 2006 ver-
öffentlicht, werden anhand dessen alle zwei 
Jahre unterschiedliche Entwicklungen der 
nunmehr 72 Indikatoren aufgezeigt und mit 
nach den SDGs gegliederten Indikatoren ge-
messen, inwiefern die Ziele der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt wurden.70 

67	  Vgl. Statistisches Bundesamt (2022).
68	  vgl. Eurostat (2022).
69	  vgl. Bundesregierung (2021b).
70	  vgl. Statistisches Bundesamt (2021).
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LÄNDEREBENE (NRW)	

Im Zuge der Neuauflage der NRW-Nachhal-
tigkeitsstrategie 2020 wurde auch das dazu-
gehörige Indikatorenset überarbeitet.71  Eine 
relevante Neuerung gegenüber dem Indikato-
renbericht aus dem Jahr 2016 besteht darin, 
dass nun eine stringente Zuordnung und enge 
Orientierung an den SDGs erfolgt, d.h. die 67 
Indikatoren der NRW-Nachhaltigkeitsstrate-
gie nun jeweils einem SDG zugeordnet sind.72

KOMMUNALE EBENE	

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts nrwkom-
munal definiert die LAG 21 NRW regelmäßig ein 
Nachhaltigkeitsindikatorenset für die kommu-
nale Ebene, das aktuell 27 Indikatoren umfasst. 
Dieses beruht auf flächendeckend verfügbaren 
Daten aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
und bietet einen Überblick über die Entwicklung 
des jeweiligen Indikators anhand verschiedener 

71	  vgl. Landesregierung NRW (2016b); vgl. Landesregierung NRW (2020).
72	  vgl. Landesregierung NRW (2021).
73	  vgl. Difu (2020).
74	  vgl. Bertelsmann Stiftung (2022).

kommunaler Größenklassen. Daneben exis-
tiert der Indikatorenkatalog „SDG Indikatoren 
für Kommunen“, der in Kooperation mit Ver- 
treter*innen der Bertelsmann Stiftung, dem Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 
dem Deutschen Landkreistag, dem Deutschen 
Städtetag, dem Deutschen Städte- und Gemein-
debund, dem Deutschen Institut für Urbanistik 
und Engagement Global mit ihrer Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt erarbeitet wurde. 
Neben Indikatoren auf der Grundlage flächen-
deckend verfügbarer Daten, wurden ebenfalls 
Indikatoren definiert, für die (noch) keine Daten 
zur Verfügung stehen.73 In dem dazugehörigen 
Onlineportal haben kommunale Vertreter*innen 
die Möglichkeit ihre Daten zu den verschiedenen 
Indikatoren abzurufen und nachzuvollziehen, wie 
sich ihre Kommune weiterentwickelt hat. Wei-
terhin ist es möglich, Vergleiche mit dem Lan-
desdurchschnitt sowie mit anderen Kommunen 
auswerfen zu lassen.74 

3.2
METHODISCHES VORGEHEN 

Definition und Datengrundlage

Das kommunale Nachhaltigkeitsindikatorenset be-
steht aus insgesamt 27 Indikatoren (siehe Tabelle 
11), die jeweils verschiedene Themenbereiche einer 
Nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebe-
ne adressieren. In Form und Inhalt unterscheidet 
sich die Neuauflage dieses Berichts damit nicht 
von jenem Vorgehen der Nachhaltigkeitsberichte 
nrwkommunal 2020 und 2018. Die Orientierung an 
dem bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten Indikato-
renset liegt im Wesentlichen darin begründet, dass 
die definierten Kennzahlen sich im Laufe der letzten 
Berichtszeiträume als adäquat für den gewünsch-
ten Zweck dieser Berichterstattung herausgestellt 
und etabliert haben.

 
 
Mit dem Set wird das Ziel verfolgt, einheitliche, auf 
kommunaler Ebene darstellbare Nachhaltigkeitsin-
dikatoren für alle 396 Städte und Gemeinden in NRW 
zu definieren. Die dem zugrundeliegenden Daten 
müssen daher folgende Kriterien erfüllen:

¡	�Vergleichbarkeit (ausgewählte Daten liegen für 
alle 396 Städte und Gemeinden NRWs vor)

¡	�Verfügbarkeit (ausgewählte Daten sind für alle 
396 Städte und Gemeinden NRWs frei verfügbar)

¡	�Relevanz (ausgewählte Daten haben einen Be-
zug zum Thema Nachhaltige Entwicklung)

¡	�Aktualität (ausgewählte Daten sind aktuell und 
werden regelmäßig aktualisiert)
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Diese Kriterien erfüllen die Daten von IT.NRW mit 
der Landesdatenbank NRW75, sodass – mit einer 
Ausnahme76 – die Daten aller Indikatoren aus dieser 
Quelle bezogen werden. 

Das Indikatorenset stellt eine Fortführung der In-
dikatoren aus den Nachhaltigkeitsberichten nrwkom-
munal 2020 und 2018 dar, welche wiederum eine 
Weiterentwicklung des in nrwkommunal 2016 ent-
wickelten Indikatorensets darstellen. Die Definition 
einheitlicher kommunaler Nachhaltigkeitsindika-
toren basiert auf einer induktiven, aus der Empirie 
hergeleiteten Vorgehensweise. So wurde bei der 
Entwicklung des Indikatorensets unter anderem 
auf Erkenntnisse aus den kommunalen Strategie-
entwicklungsprozessen im Rahmen des Projektes 
„Global Nachhaltige Kommune NRW“77 zurück-
gegriffen. Die detaillierte Vorgehensweise zur De-
finition des damals entwickelten Indikatorensets 
kann im Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 2016 
in Kapitel 4.2 „Methodisches Vorgehen“ nachvoll-
zogen werden.78 Um der Relevanz einer vertikalen 
Integration Rechnung zu tragen, wurden die Indika-
toren so ausgewählt, dass sich die Bezüge zu den 
Indikatorensystemen der Agenda 2030, der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie sowie der Nachhal-
tigkeitsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen 
klar erkennen lassen. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass aufgrund von mangelnder Da-
tenverfügbarkeit sowie Plausibilitätsüberlegungen 
auf eine 1:1-Übertragung der auf höheren Ebenen 
verwendeten Indikatoren in dieses kommunale In-
dikatorenset verzichtet wurde. Die in Tabelle 11 
dargestellten Bezüge des nrwkommunal-Indikato-
rensets zu den Indikatorensets der übergeordneten 
Ebenen sind sowohl unmittelbarer als auch mit-
telbarer Natur. In Kontexten, in denen lediglich ein 
mittelbarer Bezug zu Indikatoren auf höherer Ebe-
ne besteht, spielt die Verfügbarkeit einer geeigneten 
Datengrundlage auf der kommunalen Ebene eine 
entscheidende Rolle. Deutlich wird dies beispielwei-
se am Indikator, der den Anteil ökologisch bewirt-

75	  vgl. IT.NRW (2022a).
76	  �Der einzige in diesem Indikatorenset ausgewählte Indikator mit einer anderen Datenquelle ist der Anteil der erneuerbaren En-

ergien am Stromverbrauch, für den Datengrundlagen des Energieatlas NRW des LANUV verwendet werden. Vgl. LANUV (2022).
77	  Für eine Gesamtdokumentation der zweiten Projektlaufzeit, siehe LAG 21 NRW (2021a).
78	  Für weitere Informationen zur Überarbeitung, siehe LAG 21 NRW (2018), 32f.

schafteter Landwirtschaftsfläche beziffert. Hier ist 
keine Berechnung für die Kommunalebene möglich, 
da die entsprechend kleinteilige Datengrundlage 
nicht flächendeckend verfügbar ist. Das vorliegende 
Indikatorenset unterliegt dem Einfluss der Weiter-
entwicklungsprozesse übergeordneter Indikatoren-
sets und ist abhängig von der freien Verfügbarkeit 
der Datengrundlage, die den oben genannten Krite-
rien vollumfänglich zu entsprechen hat. 
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator

Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie  
Indikator

Kontextindikatoren 
Demografie

Bevölkerungsentwicklung Als Kontext-, beziehungsweise Hintergrundindikatoren kommt demografischen Daten eine wichtige Rolle zu. Die SDGs beinhal-
ten keinen expliziten Zielwert für die demografische Entwicklung, allerdings wird die Altersstruktur als Querschnittsindikator 
über die Desaggregation nach Alter und die explizite Erwähnung in Unterzielen berücksichtigt, sodass ein differenziertes Bild 
der sozialen und wirtschaftlichen Situation verschiedener Altersgruppen entsteht. In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie in der Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-Westfalen werden demografische Daten zur Berechnung verschiedener 
Indikatoren herangezogen. 

Bevölkerungsvorausberechnung 

Altenanteil

Jugendanteil

Abhängigenquotient

Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss

4.1.1: Kinder und Jugendliche mit einem Mindest-
leistungsniveau in: 
a) Lesen und 
b) Mathematik 

4.1 a: Frühe Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger (18- bis 24-Jäh-
rige)

4.1.a Frühe Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger  
(18- bis 24- Jährige ohne Abschluss)

Schulabgehende mit höherem Abschluss
x 4.1.b Akademisch Qualifizierte und 

beruflich Höherqualifizierte
4.1.b 30- bis 34-Jährige mit tertiä-
rem oder postsekundarem nichtter-
tiären Abschluss

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen
4.2.2: Teilnahmequote an organisiertem Lernen (ein 
Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter), nach 
Geschlecht

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für 
Kinder

4.3.a Ganztagsbetreuung für Kinder 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen
4.2.2: Teilnahmequote an organisiertem Lernen (ein 
Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter), nach 
Geschlecht

4.2. b Ganztagsbetreuung für Kinder 4.3.a Ganztagsbetreuung für Kinder 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Wahlen Wahlbeteiligung x x x

Fläche

Flächeninanspruchnahme
11.3.1 Verhältnis der Flächennutzungs- zur Bevölke-
rungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und  
Verkehrsfläche

11.1 Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche

Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in
11.3.1 Verhältnis der Flächennutzungs- zur Bevölke-
rungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und 
 Verkehrsfläche

11.1 Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche

Wohnungsbau
11.1.1: Anteil der städtischen Bevölkerung, der in 
Slums, informellen Siedlungen oder unzureichen-
dem Wohnraum lebt

11.3: Überlastung durch Wohnkosten x

Klima und Energie Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch

7.1.2: Anteil der Bevölkerung, der vorwiegend 
saubere Energieträger und Technologien nutzt

7.2.1: Anteil der erneuerbaren Energien am gesam-
ten Endenergieverbrauch

7.2 b: Anteil des Stroms aus erneu-
erbaren Energiequellen am Brutto-
stromverbrauch

7.2.a Anteil des Stroms aus erneuer-
baren Energiequellen am Brutto-
stromverbrauch

Mobilität

Pkw-Dichte

11.2.1: Anteil der Bevölkerung mit bequemem 
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Ge-
schlecht, Alter und Menschen mit Behinderungen

11.2.a: Endenergieverbrauch im  
Güterverkehr

11.2.b: Endenergieverbrauch im  
Personenverkehr

11.2.c Erreichbarkeit von Mittel-  
und Oberzentren mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln

11.2 Mittel, die vom Land für die 
Zwecke des öffentlichen Verkehrs 
zur Verfügung gestellt werden

Verkehrssicherheit 
3.6.1: Sterblichkeitsrate infolge von  
Straßenverkehrsunfällen

x x

Pendelndensaldo x x x
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Tabelle 10: Kommunale Nachhaltigkeitsindikatoren und Bezüge zu übergeordneten Indikatorensets



Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie  
Indikator

Kontextindikatoren 
Demografie

Bevölkerungsentwicklung Als Kontext-, beziehungsweise Hintergrundindikatoren kommt demografischen Daten eine wichtige Rolle zu. Die SDGs beinhal-
ten keinen expliziten Zielwert für die demografische Entwicklung, allerdings wird die Altersstruktur als Querschnittsindikator 
über die Desaggregation nach Alter und die explizite Erwähnung in Unterzielen berücksichtigt, sodass ein differenziertes Bild 
der sozialen und wirtschaftlichen Situation verschiedener Altersgruppen entsteht. In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie in der Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-Westfalen werden demografische Daten zur Berechnung verschiedener 
Indikatoren herangezogen. 

Bevölkerungsvorausberechnung 

Altenanteil

Jugendanteil

Abhängigenquotient

Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss

4.1.1: Kinder und Jugendliche mit einem Mindest-
leistungsniveau in: 
a) Lesen und 
b) Mathematik 

4.1 a: Frühe Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger (18- bis 24-Jäh-
rige)

4.1.a Frühe Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger  
(18- bis 24- Jährige ohne Abschluss)

Schulabgehende mit höherem Abschluss
x 4.1.b Akademisch Qualifizierte und 

beruflich Höherqualifizierte
4.1.b 30- bis 34-Jährige mit tertiä-
rem oder postsekundarem nichtter-
tiären Abschluss

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen
4.2.2: Teilnahmequote an organisiertem Lernen (ein 
Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter), nach 
Geschlecht

4.2. a,b Ganztagsbetreuung für 
Kinder

4.3.a Ganztagsbetreuung für Kinder 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen
4.2.2: Teilnahmequote an organisiertem Lernen (ein 
Jahr vor dem offiziellen Einschulungsalter), nach 
Geschlecht

4.2. b Ganztagsbetreuung für Kinder 4.3.a Ganztagsbetreuung für Kinder 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Wahlen Wahlbeteiligung x x x

Fläche

Flächeninanspruchnahme
11.3.1 Verhältnis der Flächennutzungs- zur Bevölke-
rungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und  
Verkehrsfläche

11.1 Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche

Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in
11.3.1 Verhältnis der Flächennutzungs- zur Bevölke-
rungswachstumsrate

11.1 a: Anstieg der Siedlungs- und 
 Verkehrsfläche

11.1 Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche

Wohnungsbau
11.1.1: Anteil der städtischen Bevölkerung, der in 
Slums, informellen Siedlungen oder unzureichen-
dem Wohnraum lebt

11.3: Überlastung durch Wohnkosten x

Klima und Energie Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch

7.1.2: Anteil der Bevölkerung, der vorwiegend 
saubere Energieträger und Technologien nutzt

7.2.1: Anteil der erneuerbaren Energien am gesam-
ten Endenergieverbrauch

7.2 b: Anteil des Stroms aus erneu-
erbaren Energiequellen am Brutto-
stromverbrauch

7.2.a Anteil des Stroms aus erneuer-
baren Energiequellen am Brutto-
stromverbrauch

Mobilität

Pkw-Dichte

11.2.1: Anteil der Bevölkerung mit bequemem 
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Ge-
schlecht, Alter und Menschen mit Behinderungen

11.2.a: Endenergieverbrauch im  
Güterverkehr

11.2.b: Endenergieverbrauch im  
Personenverkehr

11.2.c Erreichbarkeit von Mittel-  
und Oberzentren mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln

11.2 Mittel, die vom Land für die 
Zwecke des öffentlichen Verkehrs 
zur Verfügung gestellt werden

Verkehrssicherheit 
3.6.1: Sterblichkeitsrate infolge von  
Straßenverkehrsunfällen

x x

Pendelndensaldo x x x
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie  
Indikator

Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

x 8.2.a, b: Staatsdefizit  
und strukturelles Defizit

8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand

8.2.a Finanzierungssaldo des 
Landes

8.2.b Schuldenstandsquote

Kassen- bzw. Liquiditätskredite pro EW 8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand 8.2.b Schuldenstandsquote

Steuereinnahmekraft
17.1.2: Durch inländische Steuern finanzierter Anteil 
des Staatshaushalts

x x

Gesellschaftliche  
Teilhabe / Armut

Mindestsicherungsquote

1.2.1: Anteil der Bevölkerung, der unter der nationa-
len Armutsgrenze lebt, nach Geschlecht und Alter

1.2.2: Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden 
Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach 
der jeweiligen nationalen Definition leben

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

10.3 Armutsrisikoquote im Alter

10.4 Armutsrisikoquote der Men-
schen mit Migrationshintergrund

Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

9.2.2: Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe 
im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit insgesamt

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Entwicklung Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

9.2.2: Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe 
im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit insgesamt

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Arbeitslosenanteil 

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Arbeitsplatzdichte x x x

Gewerbliche Neugründungen x x x

Gesundheit Vorzeitige Sterblichkeit

3.1.1: Müttersterblichkeitsrate

3.2.1: Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren

3.2.2: Neugeborenensterblichkeit

3.4.1: Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten 
des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen, 
Diabetes mellitus oder chronischen Atemwegs-
erkrankungen

3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit 3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit
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Themenbereich nrwkommunal Indikator Agenda 2030 Indikator
Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie Indikator

NRW-Nachhaltigkeitsstrategie  
Indikator

Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

x 8.2.a, b: Staatsdefizit  
und strukturelles Defizit

8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand

8.2.a Finanzierungssaldo des 
Landes

8.2.b Schuldenstandsquote

Kassen- bzw. Liquiditätskredite pro EW 8.2.c: Öffentlicher Schuldenstand 8.2.b Schuldenstandsquote

Steuereinnahmekraft
17.1.2: Durch inländische Steuern finanzierter Anteil 
des Staatshaushalts

x x

Gesellschaftliche  
Teilhabe / Armut

Mindestsicherungsquote

1.2.1: Anteil der Bevölkerung, der unter der nationa-
len Armutsgrenze lebt, nach Geschlecht und Alter

1.2.2: Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden 
Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach 
der jeweiligen nationalen Definition leben

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

1.1.a, b: Materielle Deprivation sowie 
erhebliche materielle Deprivation

10.3 Armutsrisikoquote im Alter

10.4 Armutsrisikoquote der Men-
schen mit Migrationshintergrund

Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

9.2.2: Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe 
im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit insgesamt

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Entwicklung Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

9.2.2: Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe 
im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit insgesamt

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Arbeitslosenanteil 

8.5.2: Erwerbslosenquote, nach Geschlecht, Alter 
und Menschen mit Behinderungen

8.6.1: Anteil junger Menschen (im Alter von 15-24 
Jahren), die sich weder in Schul- oder Berufsausbil-
dung noch in Erwerbstätigkeit befinden

8.5.a, b: Erwerbstätigenquote 8.5.a Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.b Erwerbstätigenquote der Älte-
ren (55 Jahre bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter)

8.5.c Erwerbstätigenquote der Per-
sonen mit Migrationshintergrund

Arbeitsplatzdichte x x x

Gewerbliche Neugründungen x x x

Gesundheit Vorzeitige Sterblichkeit

3.1.1: Müttersterblichkeitsrate

3.2.1: Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren

3.2.2: Neugeborenensterblichkeit

3.4.1: Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten 
des Kreislaufsystems, bösartigen Neubildungen, 
Diabetes mellitus oder chronischen Atemwegs-
erkrankungen

3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit 3.1.a, b: Vorzeitige Sterblichkeit
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Berechnung und Darstellung 

Die Indikatoren werden mit ihren jeweiligen Aus-
prägungen im Verlauf mehrerer Jahre für alle 396 
Städte und Gemeinden in NRW berechnet und an-
schließend aggregiert in fünf kommunalen Größen-
klassen dargestellt. Die kommunalen Größenklas-
sen wurden auf Grundlage der Bevölkerungszahl 
aus dem Jahr 2020 gebildet.  Während sich die Ver-
teilung der 396 Kommunen auf die definierten Grö-
ßenklassen (siehe Abb. 20) in den letzten beiden 
Berichtszeiträumen nicht verändert hat, lässt sich 
für den vorliegenden Berichtszeitraum feststellen, 
dass es geringfügige Verschiebungen hinsichtlich 
der Bevölkerungsanzahl gegeben hat. Im Kurzüber-
blick lässt sich hierzu festhalten, dass die Größen-
klasse „bis 10.000 Einwohner*innen“ eine Kom-
mune weniger zählt, während die Größenklassen 
„10.000 bis 20.000“ Einwohner*innen“ und „50.000 
bis 100.000 Einwohner*innen“ um jeweils zwei bzw. 
eine Kommune Zuwachs erhielten. Zwei Kommunen 

weniger zählt die mittlere Größenklasse „20.000 bis 
50.000 Einwohner*innen“. In der statistischen Aus-
wertung und relativen Darstellung der Nachhaltig-
keitsindikatoren hatten diese geringfügigen Ver-
schiebungen jedoch keinen signifikanten Einfluss 
auf die grundsätzlichen Datentrends der einzelnen 
Größenklassen.

Alle der 27 Indikatoren werden in Kapitel 3.3. anhand 
von Indikatorenstammblättern unter Berücksichti-
gung der folgenden Aspekte detailliert dargestellt:

¡	�Definition: Darstellung der dem Indikator zu-
grundeliegenden Daten sowie die Berechnung 
des Indikators.

¡	�Bedeutung: Darstellung dessen, welche Aspekte 
einer Nachhaltigen Entwicklung von dem Indika-
tor annäherungsweise abgebildet werden.
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Abbildung 20: Kommunen in NRW nach Größenklassen im Jahr 2020
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¡	�Datenvalidität: Darstellung der Genauigkeit 
(Messung und Aufbereitung) der zugrundeliegen-
den Daten sowie die Präzision des Indikators zur 
Messung des jeweiligen Bereichs einer Nachhal-
tigen Entwicklung.79

¡	�Differenzierung: Darstellung, welche weiteren 
Bezugsgrößen des Indikators mit der verwende-
ten Datengrundlage abgebildet werden können.80 

Des Weiteren werden die wesentlichen Ergebnisse 
der Berechnungen, d.h. die chronologische Ent-
wicklung des Indikators, grafisch in Form eines 
Diagramms jeweils für die unterschiedlichen kom-
munalen Größenklassen abgebildet. Zusätzlich wird 
auch die Entwicklung des Indikators für Nordrhein-
Westfalen im Gesamten dargestellt.

Unter Berücksichtigung des Sachverhalts, dass 
Nachhaltigkeitsindikatoren lediglich als Instru-
mente zur Annäherung an den abstrakten Themen-
komplex Nachhaltiger Entwicklung mit seinen ver-
schiedenen Facetten gelten können81, sind auch die 
hier vorgestellten Indikatoren nicht trivial. So zeigen 
diese nicht auf, aus welchen Gründen sich eine be-
stimmte Entwicklung ergeben hat oder weshalb 
sich anhand der Ergebnisse die Bestandsaufnahme 
auf diese Weise gestaltet. Um stichhaltige Aussagen 
hinsichtlich Nachhaltiger Entwicklung auf kommu-
naler Ebene treffen zu können, müssen die Indikato-
ren jeweils vor dem Hintergrund der kommunalspe-
zifischen Besonderheiten interpretiert werden. Aus 
diesem Grund wird im Folgenden auf eine Interpre-
tation und Bewertung der Auswertungsergebnisse 
verzichtet, da diese Gegenstand einer dezidierten, 
strategischen Auseinandersetzung vor Ort sein 
sollen. Mithilfe der hier beschriebenen Indikatoren 
können die Kommunen beispielsweise folgenden 
Fragestellungen nachgehen:

79	  �Die Validität der zugrundeliegenden Daten kann auch bei den hier verwendeten Datenquellen IT.NRW (2022a) und LANUV (2022) 
nachgeprüft werden.

80	  �Sämtliche Differenzierungen sind für alle Städte und Gemeinden in NRW berechnet, wurden in diesem Bericht aus Platzgründen 
aber nicht einzeln dargestellt.

81	  vgl. Gehrlein (2004), 31f.

¡	�Welche allgemeinen Entwicklungen in unter-
schiedlichen thematischen Bereichen einer 
Nachhaltigen Entwicklung können auf kommuna-
ler Ebene in NRW insgesamt beobachtet werden?

¡	�Welche Entwicklungen sind in Kommunen mit ähn-
licher Bevölkerungszahl in NRW zu beobachten?

Die den Indikatoren zugrundeliegenden Daten wur-
den für alle 396 Städte und Gemeinden Nordrhein-
Westfalens erhoben, daher kann auf Wunsch für 
einzelne Kommunen, einschließlich der Kreise, eine 
detailliertere Auswertung erfolgen, die u.a. Ant-
worten auf die folgenden Fragenstellungen liefern 
kann:

¡	�Wie entwickelt sich die eigene Kommune im Ver-
gleich zu den umliegenden Kommunen im Kreis/
der Region/dem Regierungsbezirk? 

¡	�Wie stellt sich die Entwicklung der eigenen Kom-
mune im Vergleich zu Kommunen der gleichen 
Größenklasse dar?

¡	�Inwiefern korreliert die Entwicklung eines Indika-
tors mit anderen statistisch messbaren Entwick-
lungen in der Kommune (z.B. Flächenverbrauch 
mit Bevölkerungsentwicklung)?

Indem sich Kommunen mit diesen Fragestellungen 
beschäftigen, kann ein Anstoß geschaffen werden, 
um sich gründlicher mit Monitoringmaßnahmen in 
verschiedenen Bereichen Nachhaltiger Entwicklung 
auseinanderzusetzen und beispielsweise eine ver-
gleichende Betrachtung mit anderen Kommunen 
anzustellen. Weiterhin kann das im Folgenden dar-
gestellte Indikatorenset eine Unterstützung bei der 
Formulierung von Nachhaltigkeitszielen samt kon-
tinuierlichem Monitoring bieten, beispielsweise um 
die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien zu fa-
zilitieren. Auch für die Weiterentwicklung bereits be-
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stehender sektoraler oder integrierter Ansätze und 
Strategien zu Nachhaltiger Entwicklung auf kommu-
naler Ebene kann die Auseinandersetzung mit dem 
Indikatorenset hilfreich sein, indem daraus z.B. fol-
gende Fragestellungen abgeleitet werden können: 

¡	�Welche Entwicklungen in bestimmten Bereichen 
Nachhaltiger Entwicklung werden zukünftig auf 
der Grundlage der bisherigen Entwicklung durch 
die Kommune angestrebt? Welche Zielsetzungen 
sollen diesbezüglich bis zu bestimmten Jahres-
werten erreicht sein? 

¡	�Existieren hinsichtlich einer bereits gesteckten 
Zielsetzung Abweichungen im Zielkorridor, die 
ein Erreichen des Ziels entweder begünstigen 
oder erschweren?

Kommunale Nachhaltigkeitsziele ausschließlich auf 
der Grundlage des im Folgenden vorgestellten In-
dikatorensets festzulegen, kann nicht zielführend 
sein, da die in den unterschiedlichen Bereichen von 
Nachhaltigkeit zwangsläufig auftretenden Zielkon-
flikte eine gesamtgesellschaftliche Aushandlung 
und Harmonisierung notwendig machen. Vielmehr 
sollte die dezidierte, kommunalspezifische Inter-
pretation der Indikatoren in einem umfassenden 
strategischen Prozess münden, in welchem Ak-
teur*innen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam 
Richtlinien und übergeordnete Zielsetzungen einer 
Nachhaltigen Entwicklung der eigenen Kommune 
entwickeln und auf diese Weise die Basis für ein 
tragfähiges Managementsystem mit kontinuierli-
cher Evaluation der eigenen Nachhaltigkeitsstrate-
gie schaffen. Hier kann das durch die LAG 21 NRW 
entwickelte Konzept zur partizipativen Erarbeitung 
von integrierten oder auch sektoralen Nachhaltig-
keitsstrategien als Hilfestellung dienen, wie es bei-
spielsweise im Rahmen des Projekts „Global Nach-
haltige Kommune NRW“82 eingesetzt wird.

82	  vgl. LAG 21 NRW (2021a).

3.3.	
INDIKATORENSTAMMBLÄTTER

3.3.1.	 Kontextindikatoren Demografie

Die in diesem Bericht vorgestellten Nachhaltigkeits-
indikatoren werden durch 6 demografische Kontext-
indikatoren ergänzt, um die Nachhaltigkeitsindika-
toren in einen validen Bezugsrahmen zu setzen. So 
sollen die Kontextindikatoren mit Hintergrundinfor-
mationen zu einem besseren Verständnis und zur 
vereinfachten Interpretation der Nachhaltigkeits-
indikatoren beitragen. Des Weiteren trägt die Ein-
bettung demografischer Daten dazu bei, eine nach-
vollziehbare Relation hinsichtlich der unterschiedlich 
strukturierten Kommunen in NRW aufzuzeigen. So 
stellt beispielsweise der Indikator 12 (Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (SuV) je Einwohner*in) die quantita-
tive Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
in Relation zur Einwohner*innenzahl dar. Für eine 
detaillierte Interpretation dieses Indikators ist es 
dementsprechend unumgänglich, neben den Ent-
wicklungen in den unterschiedlichen Flächenkatego-
rien auch Daten über die zugrundeliegende Bevölke-
rungsentwicklung zu erheben, da die chronologische 
Entwicklung des Indikators sowohl von der Flächen-
entwicklung als auch von der Bevölkerungsentwick-
lung beeinflusst wird.

Im Gegensatz zu den Nachhaltigkeitsindikatoren 
werden die Kontextindikatoren Demografie nicht 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für eine Nachhaltige 
Entwicklung erläutert. 
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Bevölkerungsentwicklung 

Definition

Der Indikator „Bevölkerungsentwicklung“ setzt sich 
aus dem natürlichen Bevölkerungssaldo (Gebur-
ten- und Sterbefälle) sowie dem Wanderungssaldo 
(Saldo der Zu- und Fortzüge) zusammen. Daraus 
ergibt sich der jeweilige Bevölkerungsstand einer 
Kommune, dessen chronologischer Verlauf Rück-
schlüsse auf die Bevölkerungsentwicklung zulässt.

Bevölkerungsstand im Jahr n + 1 =

Bevölkerungsstand im Jahr n + (Geburten - Sterbefälle) + (Zugezogene - Fortgezogene)

Datenvalidität

Bei den Statistiken der Geburten- und Sterbefälle 
handelt es sich um eine laufende Vollerhebung mit 
Auskunftspflicht. Die beurkundeten Geburten- und 
Sterbefälle werden von den Standesämtern gelie-
fert und durch das statistische Landesamt geprüft. 
Bei der Wanderungsstatistik handelt es sich eben-
falls um eine Totalerhebung, die auf den An- und Ab
meldungen basiert, die bei den Meldeämtern nach 
den melderechtlichen Regelungen eingehen. Auch 
diese Daten werden dem statistischen Landesamt 
zur Prüfung übermittelt. Aus diesem Grund ist die 
Qualität der Datensätze als gut einzuschätzen.

Aufgrund der unterschiedlichen methodischen Vor-
gehensweisen bei der Volkszählung aus dem Jahr 
1987 und dem Zensus 2011 ist hinsichtlich der fort-
geschriebenen Bevölkerungsstände basierend auf 
diesen Datengrundlagen keine Vergleichbarkeit ge-
geben. Für den vorliegenden Bericht werden daher 
ausschließlich die Bevölkerungszahlen auf Basis des 
Zensus 2011 herangezogen. Unter Berücksichtigung 
der aktuellsten Daten mit Stichtag 31.12.2020 ergibt 
sich ein Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2020.

83	  �Seit Dezember 2018 existiert für den Geschlechtseintrag im Geburtenregister neben „männlich“ und „weiblich“ zudem die Mög-
lichkeit des Offenlassens, oder der Angabe „divers“ (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020).

Differenzierung

Auf dieser Datengrundlade ist eine weitere Differen-
zierung des Indikators „Bevölkerungsentwicklung“ 
nach den Geschlechtern männlich und weiblich83, 
Nationalität (deutsch/nicht deutsch) und Alters-
gruppen/Altersjahren möglich.
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Abbildung 21: Rel. Bevölkerungsentwicklung zum Basisjahr 2011

Abbildung 22: Wanderungssaldo

NRW ≥100.000 EW ≥50.000 EW ≥20.000 EW ≥10.000 EW <10.000 EW

-10

-5

0

5

10

15

20

P
er

so
ne

n 
je

 1
.0

00
 E

W

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

51

Bevölkerungsvorausberechnung 

Definition

Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen die zu-
künftige Entwicklung der Bevölkerungszahl unter 
Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsbe-
wegungen (Geburten- und Sterbefälle) und beinhal-
ten weiterhin Annahmen hinsichtlich der zu erwar-
tenden Entwicklung von Zuzügen und Fortzügen. Die 
verwendeten Daten sind direkt bei IT.NRW verfügbar, 
daher sind keine eigenen Berechnungen notwendig.

Datenvalidität

Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen die zu-
künftige Entwicklung der Bevölkerungszahl unter 
der Bedingung, dass die zuvor getroffenen Annah-
men auch eintreten. Während die natürlichen Be-
völkerungsbewegungen (Geburten- und Sterbefälle) 

sich recht gut vorausberechnen lassen, sind die An-
nahmen zur zukünftigen Entwicklung von Zu- und 
Fortzügen mit erheblichen Unsicherheiten verbun-
den. Bevölkerungsvorausberechnungen müssen 
somit grundsätzlich als „Wenn-dann-Aussagen“ 
verstanden und entsprechend interpretiert werden. 
Nichtsdestoweniger liefern sie relevante Informa-
tionen über die zu erwartenden grundlegenden Ent-
wicklungstendenzen.  

Differenzierung

Eine Differenzierung dieses Indikators ist nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich und Alters-
gruppen/Altersjahren möglich.

Abbildung 23: Bevölkerungsvorausberechnung zum Basisjahr 2018
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Altenanteil

Definition

Der Indikator „Altenanteil“ gibt Auskunft über den 
Anteil der Menschen über 65 Jahren an der Gesamt-
bevölkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen Er-
gebnisse die Basis für die aktuellen Fortschreibun-
gen sind. Die Fortschreibung der Daten auf Grund-
lage der Volkszählung von 1987 endet hingegen mit 
dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortgeführt. Da 
beide Datengrundlagen aus statistischer Sicht nicht 
sinnvoll miteinander verbunden werden können, 
wird bei der Berechnung allein auf die Daten des 
Zensus 2011 abgestellt. Insgesamt kann von einer 
guten Datenvalidität ausgegangen werden.

Differenzierung

Es ist zu diskutieren, inwiefern das hier gewählte 
Austrittsalter aus der Erwerbsfähigkeit (65 Jahre) 
zutreffend ist. Vor dem Hintergrund der noch immer 
steigenden Lebenserwartung, der veränderten Re-
gelaltersgrenze (67 Jahre gem. § 35 Satz 2 SGB VI) 
und möglicher Erwerbstätigkeit im Alter erscheint 
auch die Definition einer höheren Schwelle plau-
sibel. Allerdings sind auch Frühverrentungen und 
Übergangsphasen in die Altersversorgung zu be-
rücksichtigen. Insofern wäre das tatsächliche sta-
tistische Renteneintrittsalter eine denkbare Alter-
nativgrenze. 

Eine Differenzierung ist zudem nach den Geschlech-
tern männlich und weiblich sowie Nationalität 
(deutsch/nicht deutsch) möglich.

Altenanteil (%) = 
Bevölkerung über 65 Jahre

Gesamtbevölkerung
* 100
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Abbildung 24: Altenanteil

Abbildung 25: Rel. Veränderung des Altenanteils zum Basisjahr 2011
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Jugendanteil

Definition

Der Indikator „Jugendanteil“ beziffert den Anteil 
der Bevölkerung im altersmäßig noch nicht er-
werbsfähigen Alter (unter 15 Jahren) an der Ge-
samtbevölkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen 
Ergebnisse die Basis für die aktuellen Fortschrei-
bungen sind. Die Fortschreibung der Daten auf 
Grundlage der Volkszählung von 1987 endet hinge-
gen mit dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortge-
führt. Da beide Datengrundlagen aus statistischer 
Sicht nicht sinnvoll miteinander verbunden werden 
können („Zensusknick“), wird bei der Berechnung 
allein auf die Daten des Zensus 2011 abgestellt. Ins-
gesamt kann von einer guten Datenvalidität ausge-
gangen werden.

Differenzierung

Es ist zu diskutieren, inwiefern das rein rechtlich 
mögliche Alter zum Eintritt in die Erwerbstätigkeit 
maßgebend ist. Vor dem Hintergrund der zuneh-
mend längeren Ausbildungsbiografien erscheint 
auch die Definition einer breiteren Spanne, z.B. un-
ter 20 Jahren plausibel. Als Alternative bietet sich 
hier deshalb das tatsächliche statistisch ermittelte 
Eintrittsalter in die Erwerbstätigkeit an.

Eine Differenzierung ist zudem nach den Ge-
schlechtern männlich und weiblich und Nationalität 
(deutsch/nicht deutsch) möglich.

Jugendanteil (%) = * 100
Bevölkerung 0 bis 14 Jahre

Gesamtbevölkerung
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Abbildung 26: Jugendanteil

Abbildung 27: Rel. Veränderung des Jugendanteils zum Basisjahr 2011
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Abhängigenquotient

Definition

Der Indikator „Abhängigenquotient“ gibt Auskunft 
über das quantitative Verhältnis von altersmäßig 
nicht erwerbsfähiger zu erwerbsfähiger Bevölkerung.

Datenvalidität

Grundlage der Daten ist der Zensus 2011, dessen Er-
gebnisse die Basis für die aktuellen Fortschreibun-
gen sind. Die Fortschreibung der Daten auf Grund-
lage der Volkszählung von 1987 endet hingegen mit 
dem Jahr 2013 und wird nicht weiter fortgeführt. Da 
beide Datengrundlagen aus statistischer Sicht nicht 
sinnvoll miteinander verbunden werden können, 
wird bei der Berechnung allein die Daten des Zen-
sus 2011 abgestellt. Es kann von einer insgesamt 
guten Datenvalidität ausgegangen werden.

Differenzierung

Die Definition des Abhängigenquotienten ist nicht 
starr, sondern hängt von der Festlegung der jewei-
ligen Altersgrenzen ab. Dabei steht die Frage im 
Vordergrund, wie diese Altersgrenzen (Übergang in 
das bzw. aus dem Erwerbsleben) möglichst reali-
tätsgetreu bestimmt werden können. Der Abhän-
gigenquotient könnte auch um die Personenkreise 
erweitert werden, die zwar im erwerbsfähigen Alter 
sind, jedoch keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Auf 
diese Weise würde hauptsächlich die ökonomische 
Dimension des Indikators in den Vordergrund ge-
stellt.

Eine Differenzierung ist zudem nach den Ge-
schlechtern männlich und weiblich und Nationalität 
(deutsch/nicht deutsch) möglich.

Abhängigenquotient (abhängige Personen 
je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter)

Bevölkerung ab 65 Jahre + Bevölkerung bis 14 Jahre

Bevölkerung 15 bis 64 Jahre
=
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Abbildung 28: Abhängigenquotient

Abbildung 29: Rel. Veränderung des Abhängigenquotienten zum Basisjahr 2011
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3.3.2.	Bildung und Betreuung

Schulabgehende ohne allgemeinen  
Schulabschluss

Definition

Dieser Indikator beziffert die Anzahl der Schulabge-
henden ohne allgemeinen Schulabschluss im Ver-
hältnis zur Anzahl aller Schulabgehenden. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige Ent-
wicklung

Für Schulabgehende ohne schulische Qualifizierung 
gestaltet sich der Eintritt in das  Berufsleben oft 
schwieriger als für Schulabgehende mit Abschluss. 
Etwa einem Fünftel gelingt es, ohne Schulabschluss 
eine Ausbildung zu finden und etwa ein Viertel bleibt 
langzeitig erwerbslos. Das Erlangen eines Schul-
abschlusses hat dagegen einen positiven Effekt auf 
einen schnellen beruflichen Einstieg und eine höhere 
Entlohnung. Darüber hinaus hat die formale Bildung 
der Bevölkerung eine hohe ökonomische Bedeutung, 
da sie potenziell die Zahl der Leistungsempfangen-
den reduziert und sich tendenziell positiv auf das 
Leistungsvermögen der Volkswirtschaft auswirkt.

Datenvalidität

Reformen des Bildungssystems können sich auf die 
Aussagekraft der Daten zu den Schulabgehenden 
ohne allgemeinen Schulabschluss auswirken. Im 
Schuljahr 2012/13 erreichten aufgrund der Einfüh-
rung des achtstufigen Gymnasiums (G8) zwei Jahr-
gänge gleichzeitig die Hochschulreife, sodass für 
diesen Zeitraum ein geringerer Anteil an Schulab-
gehenden ohne allgemeinen Schulabschluss zu er-

warten ist. Des Weiteren wurde mit der Einführung 
der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013 
und der Streichung der Hauptschule aus der Ver-
fassung in NRW ein fünfeinhalb-gliedriges Schul-
system mit Haupt- und Realschule, Gymnasium 
sowie Gesamt- und Sekundarschule eingeführt. Bei 
der Interpretation der Daten zu den Schulabgehen-
den ohne Schulabschluss sollten mögliche Auswir-
kungen der Schulreformen daher berücksichtigt 
werden. 

Differenzierung

Der Indikator „Schulabgehende ohne allgemeinen 
Schulabschluss“ lässt sich nach den Geschlechtern 
männlich und weiblich sowie Herkunft (mit/ohne 
deutschen Pass) der Schulabgehenden differenzie-
ren. Er kann als Indiz für Chancengleichheit unter 
den Geschlechtern männlich und weiblich dienen 
und erste Hinweise hinsichtlich der Chancengleich-
heit zwischen Schüler*innen mit und ohne Migra-
tionshintergrund liefern. Beide dieser Differenzie-
rungen werden in vielen Nachhaltigkeitsstrategien 
als Indikator für Integration und soziale Teilhabe-
möglichkeiten herangezogen.

Schulabgehende ohne allg. Schulabschluss [%] = * 100
Anzahl der Schulabgehenden ohne Abschluss

Anzahl aller Schulabgehenden
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Abbildung 30: Anteil Schulabgehende ohne Abschluss

Abbildung 31: Anteil Schulabgehende ohne Abschluss im NRW-Landesdurchschnitt
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Schulabgehende mit höherem Abschluss

Definition

Der Anteil der Schulabgehenden mit höherem Ab-
schluss gibt das Verhältnis der Anzahl an Schul-
abgehenden mit Hochschulreife sowie Fachhoch-
schulreife und der Anzahl aller Schulabgehenden 
wieder.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige Ent-
wicklung

Das Niveau der formalen Ausbildung steht in direk-
tem Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg 
der Schulabgehenden. So geht beispielsweise aus 
dem Datenreport des Bundesinstituts für Berufs-
bildung aus dem Jahr 202184 hervor, dass sich eine 
höhere Schulbildung eindeutig positiv auf die weite-
ren Chancen einer formalen Qualifikation auswirkt. 
Darüber hinaus ist die Hochschulreife bzw. die 
Fachhochschulreife Eingangsvoraussetzung für ein 
Universitätsstudium, welches wiederum als gute 
Voraussetzung für beruflichen Erfolg gilt.

Die Gewährleistung von beruflicher Chancengleich-
heit unabhängig vom Geschlecht oder der sozialen 
bzw. ethnischen Herkunft gehört zu den elementar-
ten Zielen einer Nachhaltigen Entwicklung. Um dies 
zu erreichen, gilt es, den Bildungserfolg, beispiels-
weise von der sozialen Herkunft, zu entkoppeln.

84	  vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2021).

Datenvalidität

Bei der Interpretation dieses Indikators ist zu be-
rücksichtigen, dass in NRW im Schuljahr 2012/13 
aufgrund der Einführung des achtstufigen Gymna-
siums (G8) zwei Jahrgänge gleichzeitig die Hoch-
schulreife erreichten und es daher einen deutlichen 
Anstieg der Quote für diesen Zeitraum gibt.

Differenzierung

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten von 
IT.NRW ist eine weitere Differenzierung der Schul-
abgehenden nach einzelnen Abschlüssen sowie 
nach besuchten Schulformen möglich. Darüber 
hinaus sind die Daten auch differenziert nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich und Herkunft 
(mit/ohne deutschen Pass) abbildbar. 

Schulabgehende mit höherem  
Schulabschluss [%] * 100

Anzahl Schulabgehende mit Hochschulreife + 
Anzahl Schulabgehende mit Fachhochschulreife

Anzahl aller Schulabgehenden

=
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Abbildung 32: Schulabgehende mit höherem Abschluss

Abbildung 33: Schulabgehende mit höherem Abschluss (Landesdurchschnitt)
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Betreuungsquote der unter 3-Jährigen

Definition

Der Indikator „Betreuungsquote der unter 3-Jähri-
gen“ beziffert das Verhältnis der in Tageseinrichtun-
gen betreuten Kinder unter 3 Jahren zu der Gesamt-
anzahl aller 3-jährigen Kinder in NRW stehen. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland 
verfolgt einerseits die Zielsetzung, die Chancen-
gleichheit aller Kinder unabhängig von Herkunft 
und Bildungsstand der Eltern durch eine qualita-
tiv hochwertige, frühe Förderung zu erhöhen. Auf 
der anderen Seite soll durch die Schaffung eines 
bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots für 
beide Elternteile eine Erwerbstätigkeit ermöglicht 
werden. Daher sind die „Betreuungsquoten“ ein 
wichtiger Indikator für die soziale (Bildung, Chan-
cengleichheit, Demografischer Wandel) und auch 
ökonomische Dimension (finanzielle Situation von 
Familien oder alleinerziehenden Eltern) einer Nach-
haltigen Entwicklung. Des Weiteren soll durch den 
Ausbau der Kinderbetreuung das Arbeitskräftepo-
tential beider Elternteile mobilisiert werden, um so 
zur Stärkung der Volkswirtschaft beizutragen.

Datenvalidität

Die von IT.NRW bereitgestellte Statistik erfasst le-
diglich die Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen, 
Betreuungsplätze bei Kindertagespflegepersonen 

85	  �Für den Bericht nrwkommunal 2020 wurde ein geringfügiger Berechnungsfehler für die Werte zur NRW-Gesamtstatistik festgestellt. Die 
Kurve für NRW wurde daher im vergangenen Bericht verzerrt abgebildet. Der Berechnungsfehler wurde in der vorliegenden Version des 
Nachhaltigkeitsberichts korrigiert und die NRW-Kurven entsprechend auch für alle zurückliegenden Jahre angepasst.

werden somit nicht berücksichtigt. Gerade die Kin-
dertagespflege wurde von Kommunen in den letz-
ten Jahren jedoch stark ausgebaut. Daher ist es 
empfehlenswert, für eine konkretere Betrachtung 
der Betreuungssituation ergänzend kommunale 
Daten einzubeziehen.

Die Betreuungsquoten der unter 3-Jährigen sowie 
der 3- bis unter 6-Jährigen allein geben keine Aus-
kunft darüber, wie es um die Qualität der Betreu-
ungsplätze bestellt ist, bzw. welche Familien und 
alleinerziehenden Eltern die Betreuungsangebote 
wahrnehmen. Eine Differenzierung nach Nationali-
tät der betreuten Kinder ist anhand der verfügbaren 
Statistiken des statistischen Landesamtes eben-
falls nicht möglich.85

Differenzierung

Die bei IT.NRW verfügbare Statistik trifft eben-
falls Aussagen über die Zahl der Tageseinrich-
tungen, über die Anzahl der darin beschäftigten 
Mitarbeitenden sowie über die genehmigten Plät-
ze. Anhand der registrierten Beschäftigten könn-
te ergänzend ein „Betreuungs- bzw. Personal-
schlüssel“ errechnet werden.

* 100
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen

gesamte Anzahl von Kindern unter 3 Jahren
Betreuungsquote [%] =
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Abbildung 34: Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren

Abbildung 35: Rel. Veränderung der Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren zum Basisjahr 2012
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Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen 

Definition

Der Indikator „Betreuungsquote der 3- bis unter 
6-Jährigen“ zeigt, in welchem Verhältnis die An-
zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder 
zwischen 3 und unter 6 Jahren zu der Anzahl aller 
Kinder in dieser Altersgruppe in NRW steht. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige Ent-
wicklung

Der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland 
hat zum einen das Ziel, die Chancengleichheit al-
ler Kinder, unabhängig von Herkunft und Bildungs-
stand der Eltern, durch eine qualitativ hochwerti-
ge, frühe Förderung zu erhöhen. Zum anderen soll 
durch die Schaffung eines bedarfsgerechten Kin-
derbetreuungsangebots beiden Elternteilen eine 
Erwerbstätigkeit ermöglicht werden. Aus den oben 
aufgeführten Gründen sind die „Betreuungsquo-
ten“ ein wichtiger Indikator für die soziale (Bildung, 
Chancengleichheit, Demographischer Wandel) und 
auch ökonomische Dimension (finanzielle Situation 
von Familien oder alleinerziehenden Eltern) einer 
Nachhaltigen Entwicklung. Des Weiteren soll durch 
den Ausbau der Kinderbetreuung zur Stärkung der 
Volkswirtschaft das Arbeitskräftepotential beider 
Elternteile mobilisiert werden.

Datenvalidität

Die von IT.NRW bereitgestellte Statistik erfasst nur 
die Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen. Betreu-
ungsplätze bei Kindertagespflegepersonen werden 
nicht berücksichtigt. Gerade die Kindertagespflege 

wurde von Kommunen in den letzten Jahren jedoch 
stark ausgebaut. Deshalb wird empfohlen, für eine 
genauere Bewertung der Betreuungssituation er-
gänzend kommunale Daten einzubeziehen.

Die allgemeinen Betreuungsquoten der unter 3-Jäh-
rigen sowie der 3- bis unter 6-Jährigen können kei-
ne Aussage dazu treffen, wie es um die Qualität der 
Betreuungsplätze bestellt ist, bzw. welche Familien 
und alleinerziehenden Eltern die Betreuungsange-
bote wahrnehmen. Eine Differenzierung nach Na-
tionalität der betreuten Kinder ist anhand der ver-
fügbaren Statistiken des statistischen Landesamtes 
ebenfalls nicht möglich. 

Differenzierung

Die bei IT.NRW verfügbare Statistik trifft ebenfalls 
Aussagen über die Zahl der Tageseinrichtungen, die 
darin tätigen Personen und die genehmigten Plätze. 
Anhand der registrierten Beschäftigten könnte er-
gänzend ein „Betreuungs- bzw. Personalschlüssel“ 
errechnet werden.

* 100
Anzahl der Kinder ab 3 bis unter 6 Jahren in Tageseinrichtungen

gesamte Anzahl von Kinder ab 3 bis unter 6 Jahren
Betreuungsquote [%] =
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Abbildung 36: Betreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren

Abbildung 37: Rel. Veränderung der Betreuungsquote der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren zum Basisjahr 2012
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3.3.3.	Wahlen

Wahlbeteiligung

Definition

Der Indikator „Wahlbeteiligung“ gibt Auskunft über 
den Anteil der Wahlberechtigten einer Kommune, 
die bei der letzten Wahl (Kommunalwahl, Landtags-
wahl) ihre Stimme abgegeben haben. Diesbezüglich 
ist zu beachten, dass seit dem letzten Nachhaltig-
keitsbericht nrwkommunal 2020 nicht flächende-
ckend Wahlen stattgefunden haben, insofern konn-
ten die Daten dementsprechend nur teilweise 
fortgeschrieben werden. Die Daten hinsichtlich der 

Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl, sowie 
der Kommunalwahl aus 2021 bzw. 2020 sind voll-
ständig integriert. Die Landtagwahl 2022 in NRW ist 
hingegen noch nicht in der Auswertung enthalten, 
da die entsprechende Datengrundlage, d.h. die offi-
ziellen Endergebnisse bis auf Gemeindeebene, zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch aus-
standen.  

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Durch die Messung der Wahlbeteiligung können im 
Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung unterschied-
liche soziale Komponenten indirekt abgeleitet wer-
den. So lässt sich über die Beteiligung an demokra-
tischen Willensbildungsprozessen eine indirekte 
Aussage zum gesellschaftlichen bzw. demokrati-
schen Engagement treffen.

Datenvalidität

Die Erhebung der Wahlbeteiligung bei den Kommu-
nalwahlen wird durch unabhängige Wahlleitungen 
durchgeführt. Aufgrund der hohen Sensibilität die-
ses Prozesses kann von einer hohen Genauigkeit 
ausgegangen werden. 

Differenzierung

Zunächst kann nach den unterschiedlichen Wahlen 
(Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, 
Europawahl) unterschieden werden, wobei die Be-
teiligung an der Kommunalwahl ggf. die aussage-
kräftigste Kennziffer für die kommunale Ebene 
hinsichtlich des Engagements der Bevölkerung mit 
lokalen Themen darstellt. Neben der relativen Dar-
stellung der Wahlbeteiligung könnte nach gewähl-
ten Parteien differenziert werden. 

* 100
Abgegebene Stimmen

Wahlberechtigte Personen (bei der jeweiligen Wahl)
Wahlbeteiligung [%] =
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Abbildung 38: Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in NRW

Abbildung 39: Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in NRW
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Abbildung 40: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in NRW
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Abbildung 41: Wahlbeteiligung bei Europawahlen in NRW
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3.3.4.	Fläche

Flächeninanspruchnahme

Definition

Der Indikator „Flächeninanspruchnahme“ wird 
definiert als der Zuwachs der als Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (SuV) klassifizierten Fläche einer 
Gebietskörperschaft. Datengrundlage ist die Flä-
chenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Folgen der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke sind weitreichend und 
vielfältig. Direkte Folgewirkungen sind z.B. der Ver-
lust der natürlichen Bodenfunktionen sowie eine 
Abnahme der Biodiversität durch Versiegelung. 
Flächeninanspruchnahme führt insbesondere am 
Siedlungsrand zu indirekten Folgelasten wie Lärm- 
und Schadstoffemissionen durch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen oder auch zu erhöhten Kosten für 
die Bereitstellung und den Unterhalt technischer 
und sozialer Infrastrukturen. Aufgrund nicht nur 
ökologischer, sondern auch ökonomischer und so-
zialer Folgewirkungen, ist ein nachhaltiger Umgang 
mit den zur Verfügung stehenden Flächenressour-
cen eine zentrale Herausforderung für Kommune.

Datenvalidität

Durch laufende Umstellungen der amtlichen Statis-
tik kann die Validität des Indikators bei Vergleichen 
zwischen einzelnen Jahren mit gewissen Unsicher-

86	  �Die durch die Systemumstellung bedingten Verschiebungen in den Flächenstatistiken werden detailliert von Blechschmidt/
Meinel (2022) erläutert.

heiten behaftet sein. Durch Umwidmungen können 
beispielsweise Flächenzunahmen oder Flächenab-
nahmen in der Statistik Ausschläge verursachen, 
die nicht die reale Entwicklung wiedergeben. Die 
Umstellung auf das amtliche Liegenschaftskatas-
terinformationssystem (ALKIS) im Jahr 2015 führt 
dazu, dass die Daten ab dem Jahr 2016 nur noch sehr 
bedingt mit den Daten der Vorjahre vergleichbar 
sind. So ist insbesondere hinsichtlich einer Inter-
pretation der Daten zur Flächenentsieglung Vorsicht 
geboten. Während das frühere Erfassungssystem, 
das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB), bspw. 

Grünstreifen an Straßenrändern der Nutzungsart 
einer versiegelten Verkehrsfläche zuschrieb, erfasst 
das neue System (ALKIS) eine solche Fläche heute 
gesondert als Vegetations- bzw. Grünfläche. Diese 
Umstellung kann in der statistischen Darstellung zu 
dem Eindruck führen, dass sprunghaft eine signifi-
kante Reduktion des Flächenverbrauchs stattgefun-
den hat, obwohl dies lediglich in einer detaillierteren 
Systemerfassung begründet ist.86 Eine Überprüfung 
der Daten zur Flächeninanspruchnahme auf kommu-
naler Ebene ist somit generell empfehlenswert. 

Differenzierung

Auf der Grundlage der Daten von IT.NRW ist eine 
weitere Differenzierung nach Flächennutzungs-
arten möglich. Die einzelnen Nutzungsarten der 
SuV können dargestellt werden, um beispielsweise 
aufzuzeigen, welche Nutzungsarten bedeutend für 
den Anstieg der SuV sind (Wohn- oder gewerbliche 
Nutzungen, verkehrliche Nutzungen, etc.). Die Ent-
wicklungen weiterer Flächennutzungsarten (Land-
wirtschaftsfläche, Waldfläche, etc.) wären ebenfalls 
darstellbar.

Flächeninanspruchnahme = SuVn+1 – SuVn



Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

71

Abbildung 42: Durchschnittliche Flächeninanspruchnahme pro Jahr
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Abbildung 43: Durchschnittliche Flächeninanspruchnahme pro Tag
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Siedlungs- und Verkehrsfläche  
je Einwohner*in

Definition

Der Indikator bezieht die Siedlungs- und Verkehrs-
fläche auf die Bevölkerungszahl. Durch den Bezug 
zur Bevölkerungszahl lassen sich die Werte für 
verschiedene Gebietseinheiten besser miteinander 
vergleichen. Datengrundlage ist die Flächenerhe-
bung nach Art der tatsächlichen Nutzung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Folgen der Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke sind weitreichend und 
vielfältig. Direkte Folgewirkungen sind z.B. der Ver-
lust der natürlichen Bodenfunktionen und die Ab-
nahme der Biodiversität durch die Versiegelung. 
Flächeninanspruchnahme führt insbesondere am 
Siedlungsrand zu indirekten Folgelasten wie Lärm- 
und Schadstoffemissionen durch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen oder auch zu erhöhten Kosten für 
die Bereitstellung und den Unterhalt technischer 
und sozialer Infrastrukturen. Aufgrund nicht nur 
ökologischer, sondern auch ökonomischer und so-
zialer Folgewirkungen, ist ein nachhaltiger Umgang 
mit den Flächenressourcen eine zentrale Heraus-
forderung für Kommunen.

Datenvalidität

Durch laufende Umstellungen der amtlichen Stati-
stik kann die Validität des Indikators bei Vergleichen 
zwischen einzelnen Jahren mit gewissen Unsicher-
heiten behaftet sein. Durch Umwidmungen können 

87	  �Die durch die Systemumstellung bedingten Verschiebungen in den Flächenstatistiken werden detailliert von Blechschmidt/
Meinel (2022) erläutert.

beispielsweise Flächenzunahmen oder Flächenab-
nahmen in der Statistik Ausschläge verursachen, die 
nicht die reale Entwicklung wiedergeben. Die Um-
stellung auf das amtliche Liegenschaftskatasterin-
formationssystem (ALKIS) im Jahr 2015 führt dazu, 
dass die Daten ab dem Jahr 2016 nur noch sehr be-
dingt mit den Daten der Vorjahre vergleichbar sind. 
So ist insbesondere hinsichtlich einer Interpretation 
der Daten zur Flächenentsieglung Vorsicht gebo-
ten. Während das frühere Erfassungssystem, das 
Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB), bspw. 

Grünstreifen an Straßenrändern der Nutzungsart 
einer versiegelten Verkehrsfläche zuschrieb, er-
fasst das neue System (ALKIS) eine solche Fläche 
heute gesondert als Vegetations- bzw. Grünfläche. 
Diese Umstellung kann in der statistischen Dar-
stellung zu dem Eindruck führen, dass sprunghaft 
eine signifikante Reduktion des Flächenverbrauchs 
stattgefunden hat, obwohl dies lediglich in einer de-
taillierteren Systemerfassung begründet ist.87  Eine 
Überprüfung der Daten zur Flächeninanspruchnah-
me auf kommunaler Ebene ist somit generell emp-
fehlenswert.

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung nach Flächennut-
zungsarten ist auf der Grundlage der Daten von 
IT.NRW möglich. Es können die Entwicklungen für 
einzelne Nutzungsarten der SuV dargestellt werden 
(Wohn- oder gewerbliche Nutzungen, verkehrliche 
Nutzungen, etc.). Die Entwicklungen weiterer Flä-
chennutzungsarten (Landwirtschaftsfläche, Wald-
fläche, etc.) wären ebenfalls darstellbar.

SuV je Einwohner*in [ha] =
Siedlungs- und Verkehrsfläche

Bevölkerungszahl
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Abbildung 44: Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in

Abbildung 45: Rel. Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Wohnungsbau

Definition

Der Indikator „Wohnungsbau“ setzt die Anzahl der 
neu erstellten Wohngebäude in Relation zu der Be-
völkerungszahl. Durch Multiplikation wird eine Aus-
sage getroffen, wie viele Wohngebäude je 10.000 Ein-
wohner*innen in einem Jahr neu errichtet wurden.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das Unterziel 11.1 der Globalen Nachhaltigkeits-
ziele sieht bis 2030 den Zugang zu angemessenem, 
sicherem und bezahlbarem Wohnraum für alle vor. 
Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle 
wurde als Zielsetzung ebenfalls in die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie, sowie in die Nachhaltig-
keitsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen 
aufgenommen. Hohe Wohnkosten führen zu einer 
Einschränkung von Haushalten bei sonstigen Kon-
sumentscheidungen und können gesellschaftliche 
Teilhabe erschweren. Ferner kommt hinzu, dass 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auf dem 
insbesondere in Groß- und Universitätsstädten 
angespannten Wohnungsmarkt keinen angemes-
senen Wohnraum finden und damit auf Städte und 
Gemeinden im Umkreis ausweichen müssen, was 
wiederum weitreichende Folgen nach sich zieht 
(erhöhtes Verkehrsaufkommen, Flächenversiege-
lung, Zerschneidung von Landschaftsräumen, etc.). 
Durch steigende Wohnkosten und Grundstücks-
preise kommt es zudem vermehrt zu Gentrifizie-
rungsprozessen, welche insbesondere ökonomisch 
benachteiligte Personen und Haushalte aus ihren 
angestammten Quartieren verdrängen.

Ein adäquater, ziel- und bedarfsgerechter Woh-
nungsbau durch private und öffentliche Träger kann 
zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes bei-
tragen und insbesondere durch öffentliche Förde-
rung auch benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
angemessenen und zentralen Wohnraum zur Ver-
fügung stellen.

Datenvalidität

Die Bereitstellung der Daten der Baufertigstellun-
gen erfolgt über die jeweiligen kommunalen Bau-
ämter. Diese sind durchgängig für die Jahre ab 1987 
verfügbar. Durch die direkte Zulieferung der kom-
munalen Genehmigungsbehörden kann von einer 
hohen Genauigkeit der zugrunde liegenden Daten 
ausgegangen werden.

Differenzierung

Die Statistik der Baufertigstellung ist sehr kleinteilig 
untergliedert. In den für diesen Bericht vorgenom-
menen Berechnungen wurden neben den gesamten 
Baufertigstellungen im Wohnungsbau differenzierte 
Auswertungen für die Baufertigstellung von Wohn-
gebäuden mit einer oder zwei Wohnungen (Ein- und 
Zweifamilienhäuser) sowie mit drei und mehr Woh-
nungen (Mehrfamilienhäuser) vorgenommen.

* 10.000
fertiggestellte Wohngebäude

Bevölkerungszahl
Wohnungsbau =
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Abbildung 46: Wohngebäude mit einer oder zwei Wohnungen (Neubau)

Abbildung 47: Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen (Neubau)
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3.3.5. Klima und Energie

Erneuerbare Energien am Stromverbrauch

Definition

Der Indikator „Anteil erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch“ gibt einen Anhaltspunkt hinsicht-
lich des Anteils am Stromverbrauch einer Kom-
mune, der durch Anlagen zur Stromerzeugung 
aus regenerativen Energien (Definition nach EEG) 
innerhalb der Kommune abgedeckt werden kann. 

Er setzt den Ertrag dieser Anlagen in ein Verhältnis 
zum errechneten Stromverbrauch einer Kommune 
und beschreibt somit die theoretische Abdeckung.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das SDG 7 beschreibt das globale Ziel, für alle Men-
schen den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie zu sichern. 
Das Unterziel 7.2 sieht dabei explizit vor, den An-
teil erneuerbarer Energien am globalen Energie-
mix deutlich zu erhöhen. Das Energiekonzept der 
Bundesregierung sieht einen expliziten Ausbaupfad 
für den Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-
stromverbrauch vor, der bis zum Jahr 2050 80% be-
tragen soll.88 Der Indikator bildet verschiedene für 
Nachhaltige Entwicklung relevante Aspekte ab, z.B. 
Verringerung der Treibhausgasemissionen, Ver-
ringerung von Luftbelastungen, Verringerung der 
Abhängigkeit von importierten fossilen Energieres-
sourcen sowie Steigerung von lokalen und regiona-
len Wertschöpfungskreisläufen. 

88	  vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010).
89	  Für die genauen Daten und Berechnungsgrundlagen vgl. LANUV (2022).

Datenvalidität

Die statistische Komponente der regenerativen 
Stromerzeugung ist über die nach § 77 EEG gelten-
de Pflicht zur Information der Öffentlichkeit grund
sätzlich verfügbar. In der Vergangenheit zeigte sich 
allerdings, dass die Meldungen der Übertragungs-
netzbetreiber nicht immer unverzüglich und genau 

erfolgen. Da eine eingehende Recherche im Rah-
men dieses Berichtes nicht möglich war, wurden 
die Angaben des Energieatlas NRW verwendet. Im 
Energieatlas ist der Datenabruf wie auch in der Lan-
desdatenbank frei zugänglich. Für den vorliegenden 
Bericht wurden neben eigenen Direktdownloads 
zusätzlich auch Datenpakete auf Anfrage durch Mit-
arbeitende des LANUV individuell und passgenau 
angefertigt.89 

Differenzierung

Neben dem Gesamtanteil aller erneuerbaren Ener-
gien könnten die einzelnen Technologiepfade (So-
lar, Wind, Wasser, Biomasse, Gruben-/Klärgase, 
Geothermie) separat und in Relation zu anderen 
Bezugsgrößen dargestellt werden. Aussagen zur 
Verwendung von erneuerbaren Energien im Wär-
mebereich oder die Verwendung von Kraft-Wär-
me-Kopplung können nicht ohne Weiteres getätigt 
werden, da die notwendigen Datengrundlagen auf 
kommunaler Ebene nicht frei verfügbar sind.

* 1.000
Ertrag aus EE (GWh)

Bruttostromverbrauch insgesamt [GWh]
Anteil EE am Stromverbrauch =
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Abbildung 48: Anteil Erneuerbare Energien am Stromverbrauch

Abbildung 49: Rel. Veränderung des Anteils der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch zum Basisjahr 2014
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3.3.6. Mobilität

Pkw-Dichte

Definition

Der Indikator „PKW-Dichte“ gibt Auskunft über die 
Anzahl der in den Gebietskörperschaften zugelas-
senen PKW je 1000 Einwohner*innen.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Mit der Bewältigung der persönlichen Mobilitäts-
ansprüche mittels eigenen Automobils gehen auf-
grund der ressourcen- und energieintensiven Pro-
duktion, Unterhaltung und Entsorgung vielfältige 
negative Umwelteinwirkungen einher. So führt eine 
übermäßig personalisierte Mobilität mit vielen PKW 
zu steigendem Flächenverbrauch für Verkehrswege 
sowie einer erhöhten Emission von umweltschädli-
chen Gasen und Luftschadstoffen wie Kohlendioxid, 
Methan, Lachgas, Schwefeldioxid, Stickoxiden, Koh-
lenmonoxid, flüchtigen organischen Verbindungen 
und Feinstaub. Durch zunehmende Lärmbelästi-
gung wird zudem die Lebensqualität von Kommu-
nen sowie die Gesundheit ihrer Bevölkerung negativ 
beeinflusst. Eine nachhaltige Mobilität verfolgt des-
halb das Ziel eines „Modal Shift“ hin zu den Ver-
kehrsträgern des Umweltverbundes bzw. hin zu 
einer umweltverträglicheren Gestaltung des unver-
meidlichen motorisierten Individualverkehrs (MIV).

Datenvalidität

Die Erhebung der zugelassenen PKW ist über die 
amtliche Statistik der Zulassungsstellen in ausrei-
chender Detailschärfe, Periodizität und Genauigkeit 
bei der Landesdatenbank verfügbar. Dennoch han-
delt es sich lediglich um einen Behelfsindikator, mit 
Hilfe dessen annäherungsweise geschätzt werden 
kann, wie hoch die Verkehrsbelastung durch PKW 
tatsächlich ist. Er findet hier dennoch Verwendung, 
da keine einheitlichen Erhebungen zum Modal Split 
für alle Kommunen vorliegen.

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung ist mit den Daten der 
Landesdatenbank nur dahingehend möglich, ande-
re Bezugsgrößen mit der Anzahl der PKW in Rela-
tion zu setzen, beispielsweise die Bevölkerung im 
Alter von mehr als 18 Jahren oder die Straßenver-
kehrsflächen.

* 1.000
Anzahl zugelassener Pkw

Bevölkerungszahl
Pkw–Dichte =
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Abbildung 50: Pkw-Dichte

Abbildung 51: Rel. Veränderungen der Pkw-Dichte zum Basisjahr 2011
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Verkehrssicherheit

Definition

Der Indikator „Verkehrssicherheit“ gibt Auskunft 
über die Entwicklung der polizeilich erfassten Stra-
ßenverkehrsunfälle.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Aus der Veränderung der Anzahl der erfassten 
Straßenverkehrsunfälle können Aussagen über die 
Sicherheit der Bevölkerung im spezifischen Bereich 
des Straßenverkehrs abgeleitet werden. Im Sin-
ne einer Nachhaltigen Entwicklung handelt es sich 
bei der Gesundheit der Bevölkerung um ein hohes 
Schutzgut, weshalb die Zielsetzung in diesem Be-
reich auf eine Reduktion der Straßenverkehrsunfäl-
le ausgerichtet sein muss. Die hiermit verbundenen 
Personen- und Sachschäden ziehen zudem hohe 
soziale und ökonomische Folgekosten nach sich. 

Des Weiteren lassen sich über den Indikator „Ver-
kehrssicherheit“ indirekt Hinweise zur Attraktivität 
der Kommune für Fußgänger*innen und Radfah-
rer*innen ableiten. Sichere Verkehrswege für Rad-
fahrer*innen und Fußgänger*innen können dazu 
beitragen, dass vor allem der Pkw auch für alltäg-
liche Wege häufiger ungenutzt bleibt.

Datenvalidität

Die Daten beruhen auf den polizeilich erfassten Fäl-
len und beinhalten somit keine Daten zu Fällen, die 
nicht bei der Polizei gemeldet wurden. Es ist inso-
fern von einer größeren Zahl nicht erfasster Unfälle 
auszugehen, wobei dabei leichtere Unfälle über-
proportional vertreten sein dürften. Des Weiteren 
werden die Ergebnisse durch Änderungen in der 
Erfassungssystematik beeinflusst. So werden z.B. 
unter „Unfälle“ in der Statistik keine Bagatellunfälle 
erfasst, wobei sich die Definition, was unter einem 
Bagatellunfall zu verstehen ist, dabei mehrmals ge-
ändert hat. 

Differenzierung

Die Statistik erfasst neben der Zahl der erfassten 
Straßenverkehrsunfälle auch folgende Daten: Un-
fälle mit Personenschaden, schwerwiegende Un-
fälle mit Sachschäden i. e. S., Unfälle unter dem Ein-
fluss berauschender Mittel, Verunglückte, getötete 
Personen, verletzte Personen. 

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle könnte zudem 
in Relation zu bestimmten Bezugsgrößen, beispiels-
weise der Bevölkerungszahl oder der Verkehrsflä-
che, dargestellt werden.

Verkehrssicherheit = prozentuale Veränderung der Anzahl der Straßenverkehrsunfälle
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Abbildung 52:  Rel. Veränderung der Straßenverkehrsunfälle zum Basisjahr 2011

Abbildung 53: Rel. Veränderung der Verunglückten in Verkehrsunfällen zum Basisjahr 2011
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Pendelndensaldo

Definition

Der Indikator „Pendelndensaldo“ beschreibt die 
Differenz zwischen Ein- und Auspendelnden der je-
weils betrachteten Kommune.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige Ent-
wicklung

Der berufsbedingte Ortswechsel zwischen Wohn- 
und Arbeitsstandort zieht vielfältige nachhaltig-
keitsrelevante Folgeerscheinungen nach sich. 
Erhöhtes Verkehrsaufkommen und damit einher-
gehe Umweltbelastungen (Luftschadstoffe, Lärm), 
dadurch induzierter Flächenverbrauch, aber auch 
gesundheitliche Belastungen insbesondere durch 
das Fernpendeln sind große Herausforderungen für 
eine Nachhaltige Entwicklung. Ein hohes Aufkom-
men von Berufspendelnden ist dabei u.a. Ausdruck 
gestiegener Wohnkosten und damit einhergehender 
Verdrängungstendenzen für Kommunen mit ange-
spannten Wohnungsmärkten, die zugleich häufig 
die Standorte entsprechender Arbeitsplätze sind. 
Dementsprechend ist ein positives Pendelnden-
saldo ein Anzeichen für die relative wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einer Kommune. 

90	  vgl. IT.NRW (2022b).

Datenvalidität

Die Qualität der zugrundeliegenden Daten ist als gut 
zu bewerten, da die Pendelndenrechnung NRW auf 
Vollerhebungen zugreift. Aufgrund methodischer 
Umstellungen sind die Daten vor dem Jahr 2010 
nicht mehr mit den aktuellen Zahlen vergleichbar. 
Eine Revision der Beschäftigungsstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit sorgte ferner dafür, dass die 
Ergebnisse der Pendelndenrechnungen ab dem 
Jahr 2013 nur noch bedingt mit den vorherigen Be-
rechnungen vergleichbar sind. 

Differenzierung

Eine Differenzierung der Pendelndenrechnung ist 
nach den Geschlechtern männlich und weiblich, 
Stellung im Beruf, Arbeitsumfang, Wirtschaftsbe-
reichen und Alter möglich. Weitere Informationen 
dazu finden sich im Pendleratlas NRW90. 

* 100
(Einpendelnde - Auspendelnde) 

Bevölkerungszahl
Pendelndensaldo je 100 Einwohner*innen =
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Abbildung 55: Gesamtpendelnde (Einpendelnde und Auspendelnde) je 1.000 Einwohner*innen 
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3.3.7. Kommunale Finanzen

Kommunale Schulden

Definition

Der Indikator „Kommunale Schulden“ gibt Auskunft 
über die Höhe der gesamten kommunalen Schulden 
in Form von Krediten, Kassenkrediten und Wert
papierschulden im Kernhaushalt sowie von kom-

munalen Eigenbetrieben und sonstigen kommu
nalen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Form 
je Einwohner*in. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Ein Leitprinzip Nachhaltiger Entwicklung ist die 
intergenerationelle Gerechtigkeit, d.h. dass künf-
tige Generationen die gleichen Möglichkeiten zur 
Entfaltung haben sollen, wie heutige. Schulden 
können in dieser Hinsicht ein Ausdruck davon sein, 
dass heutige Bedürfnisse auf Kosten künftiger Ge-
nerationen befriedigt werden. Insbesondere eine 
hohe Verschuldung führt zu hohen Zinszahlun-
gen. Andererseits können Schulden im Zuge von 
Investitionen in z.B. technische oder soziale Inf-
rastrukturen entstehen, von denen insbesonde-
re kommende Generationen profitieren können. 
Hierbei gilt es allerdings die Relation der Schul-
den zur Finanzkraft der Kommunen zu berück-
sichtigen. 	  
Während die Agenda 2030 die Reduktion von Schul-
den lediglich im Kontext von Ländern des Globalen 
Südens direkt benennt, werden in der deutschen 
sowie der nordrhein-westfälischen Nachhaltig-

91	  �Für den Bericht nrwkommunal 2020 wurde ein geringfügiger Berechnungsfehler für die Werte zur Größenklasse 20.000 bis 
50.000 Einwohner*innen festgestellt. Die Kurve für diese Klasse wurde daher im vergangenen Bericht verzerrt abgebildet. Der 
Berechnungsfehler wurde in der vorliegenden Version des Nachhaltigkeitsberichts korrigiert und der Graph entsprechend auch 
für alle zurückliegenden Jahre angepasst.

keitsstrategie konkrete und differenzierte Ziele zum 
Schuldenabbau bzw. zur Etablierung solider Staats-
finanzen benannt und mit entsprechenden Indikato-
ren hinterlegt.

Datenvalidität

Die integrierte Betrachtung des kommunalen 
Schuldenstandes trägt der Aufgabenverlagerungen 
aus den kommunalen Kernhaushalten in öffentliche 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) wie 
beispielsweise Eigenbetriebe, Zweckverbände oder 
öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform 
Rechnung. Da hierbei mehrere Städte/ Gemeinden 
beteiligt sein können, wird durch eine anteilige Mo-
dellrechnung der integrierte Schuldenstand auf die 
einzelne Kommune heruntergebrochen, wodurch 
der hier verwendete Schuldenstand in Einzelfällen 
ein statistischer Näherungswert ist.91

Differenzierung

Anstatt der Gesamtschulden könnten einzelne 
Komponenten der Schulden in Relation zur Be-
völkerungszahl aufgezeigt werden, beispielsweise 
die Schulden im Kernhaushalt der Kommunen und 
davon wiederum nur die Kassen- oder Investitions-
kredite. Ebenso könnten die Schulden der Eigen-
betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie 
der sonstigen Einrichtungen der Städte/Gemeinden 
dargestellt werden.

Kommunale Schulden (€)

Bevölkerungszahl
Schulden je Einwohner*in (€) =
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Abbildung 56: Verschuldung der Kommunen je Einwohner*in

Abbildung 57: Rel. Veränderung der kommunalen Verschuldung je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Kassenkredite

Definition

Der Indikator „Kassenkredite“ gibt Auskunft über 
die Höhe der kommunalen Schulden je Einwoh-
ner*in, die durch die Aufnahme von Kassenkredi-
ten (auch als Liquiditätskredite bezeichnet) verur-
sacht werden.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Kassen- bzw. Liquiditätskredite dienen laut den 
kommunalrechtlichen Bestimmungen zur Über-
brückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Tat-
sächlich werden sie von zahlreichen Kommunen 
mit dauerhaften Haushaltsdefiziten jedoch zur Fi-
nanzierung laufender Aufgaben verwendet. Hohe 
Kassenkredite stellen ein besonderes Krisenphä-
nomen und Risiko dar, da Ihnen grundsätzlich keine 
geschaffenen Werte gegenüberstehen (anders als 
beispielsweise bei Investitionskrediten). Eine Folge 
von hohen Kassenkrediten sind meist zwangsläufig 
weitere Sparprogramme, ein starker Einfluss der 
Kommunalaufsicht und geringe Investitionen. Der 
kommunale Gestaltungsspielraum wird durch hohe 
kommunale Schulden in Form von Kassenkrediten 
stark beeinträchtigt. Für die intergenerationelle 
Gerechtigkeit, dem Leitprinzip Nachhaltiger Ent-
wicklung, kann dies eine Gefahr darstellen, da not-
wendige Investitionen z.B. in die Zukunftsfähigkeit 
kommunaler Infrastrukturen aufgeschoben wer-
den. Durch die zu begleichenden Zinslasten wer-
den zudem auch die zukünftigen finanziellen Hand-
lungsspielräume der Kommunen eingeschränkt.

Datenvalidität

Die Daten der Schuldenstatistik werden als Voller-
hebung von den jeweiligen Städten/Gemeinden und 
Städte-/Gemeindeverbänden bezogen. Die Qualität 
der zugrundeliegenden Daten ist daher als gut zu 
bewerten. Inwiefern die aufgenommenen Kassen-
kredite entsprechend ihrer eigentlichen Bestim-
mung zur Deckung kurzfristiger Engpässe oder für 
andere Zwecke verwendet wurden, lässt sich aus 
der vorliegenden Statistik allerdings nicht ableiten. 

Differenzierung

Die kommunalen Gesamtschulden können aufge-
gliedert in einzelne Komponenten und in Relation 
zur Bevölkerungszahl aufgezeigt werden. Die Daten 
erlauben eine Differenzierung nach Schulden der 
Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
Schulden sonstiger Einrichtungen der Städte/Ge-
meinden und den Schulden der kommunalen Kern-
haushalte. Die Schulden der Kernhaushalte lassen 
sich wiederum differenziert nach Kassen- oder In-
vestitionskrediten darstellen.

Kommunale Schulden durch Kassenkredite (€)

Bevölkerungszahl
Kassenkredite je Einwohner*in (€) =
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Abbildung 58: Kassenkredite der Kommunen je Einwohner*in

Abbildung 59: Rel. Veränderung der Kassenkredite der Kommunen je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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Steuereinnahmekraft

Definition

Die Steuereinnahmekraft ermittelt sich als Sum-
me aus der Realsteueraufbringungskraft und den 
Städte-/Gemeindeanteilen an der Lohn- und Ein-
kommenssteuer sowie Umsatzsteuer abzüglich der 
Gewerbesteuerumlage. Für eine bessere Vergleich-
barkeit auf Ebene der Kommune bietet es sich an, 
die Steuereinnahmekraft in ein Verhältnis zu der 
Bevölkerungszahl zu setzen. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Die Steuereinnahmekraft ist ein Indikator für die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage der Städte und 
Gemeinden. In Ergänzung mit dem Indikator „Kom-
munale Schulden“ lässt sich die ökonomische Si-
tuation der öffentlichen Haushalte einer Stadt bzw. 
Gemeinde näherungsweise beurteilen. Die finanzi-
elle Ausstattung des kommunalen Haushalts lässt 
Schlüsse auf die Handlungsspielräume einer Kom-
mune zu, ihre pflichtigen und freiwilligen Aufgaben 
wahrzunehmen. 

Datenvalidität

Die Daten werden von den auskunftspflichtigen 
Städten und Gemeinden an die Statistischen Äm-
ter der Länder übermittelt. Es handelt sich also um 
Angaben aus der laufenden Buchführung der Städ-
te und Gemeinden, grundsätzliche qualitative Ein-
schränkungen liegen daher nicht vor. 

Differenzierung

Eine weitere Differenzierung nach Art der Steuer
einnahmen ist möglich (z.B. nach Lohn-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer). 

Gesamte kommunale Steuereinnahmen

Bevölkerungszahl
Steuereinnahmekraft =
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Abbildung 60: Steuereinnahmekraft je Einwohner*in

Abbildung 61: Rel. Veränderung der Steuereinnahmekraft je Einwohner*in zum Basisjahr 2011
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3.3.8. Gesellschaftliche Teilhabe/Armut

Mindestsicherungsquote

Definition

Unter den Mindestsicherungsleistungen sind die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem So-
zialgesetzbuch (SGB) II, laufende Hilfen zum Le-
bensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach 
dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem SGB XII sowie Regel-

leistungen nach dem AsylbLG zusammengefasst. 
Die Mindestsicherungsquote gibt demnach den An-
teil von Empfänger*innen von Mindestsicherungs-
leistungen an der Bevölkerung in Prozent an. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Mindestsicherungsleistungen werden von Men-
schen in Anspruch genommen, wenn sie z.B. auf-
grund von gering entlohnten Arbeitsverhältnissen, 
Arbeitslosigkeit, einer geringen Rente oder ihren 
Lebensumständen als Asylsuchende bzw. -berech-
tigte nicht in der Lage sind, selbst in ausreichendem 
Maße für ihren Unterhalt zu sorgen. Damit gehören 
sie zu dem Teil der Bevölkerung, der akut armuts-
gefährdet ist. Die Mindestsicherungsquote ist somit 
ein Indikator, der das Ausmaß von Armut und sozia-
ler Ausgrenzung misst. Eine hohe bzw. wachsende 
Zahl von Menschen, die auf Mindestsicherungslei-
tungen angewiesen sind, kann sich negativ auf den 
sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft auswir-
ken und damit einer Nachhaltigen Entwicklung ent-
gegenstehen. Da die Mindestsicherungsleistungen 

aus dem kommunalen Haushalt bestritten werden, 
bedeutet eine hohe Quote weiterhin eine Einschrän-
kung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kom-
mune für freiwillige Aufgaben, die zu einer weiteren 
Verschuldung führen kann.  

Datenvalidität

Die Datengrundlage für diesen Indikator ist weitge-
hend verlässlich, da die Statistik direkt von den je-
weiligen leistungsauszahlenden Stellen übermittelt 
wird (z.B. Bundesagentur für Arbeit). Jedoch fehlen 
laut IT.NRW für das Jahr 2011 für einzelne Kommu-
nen aufgrund „unplausibler bzw. unvollständiger 
Datenlage“ einige Werte. Weiterhin ist zu beachten, 
dass zu der Gesamtzahl von Empfänger*innen von 
Grundsicherungsleistungen in NRW ebenso Per-
sonen gerechnet werden, die Leistungen nach dem 
SGB XII oder Regelleistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz von Trägern aus NRW erhalten, 
allerdings außerhalb von NRW wohnen.

Differenzierung

Die Mindestsicherungsleistungsquote kann nach 
Art der vier Mindestsicherungsleistungen diffe-
renziert dargestellt werden. Weiterhin ist eine Dif-
ferenzierung nach Leistungsempfänger*innen mit 
und ohne deutschen Pass möglich. 

* 100
Empfänger*innen Mindestsicherungsleistungen

Bevölkerungszahl 
Mindestsicherungsquote [%] =
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Abbildung 62: Anteil der Empfänger*innen von Grundsicherung an der Gesamtbevölkerung

Abbildung 63: Anteil der Empfänger*innen von Mindestsicherung ohne deutschen Pass an Gesamtbevölkerung ohne deutschen Pass
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3.3.9. Arbeit und Wirtschaft

Beschäftigungsquote

Definition

Der Indikator „Beschäftigungsquote“ gibt Auskunft 
über das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten am Wohnort in Relation zur Gesamt-
bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre).

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Indikator „Beschäftigungsquote“ ermöglicht 
verschiedene Aussagen, die Aspekte einer Nach-
haltigen Entwicklung betreffen, die wiederum von 
der Bezugsgröße Wohnort/Arbeitsort abhängen. 
In ökonomischer Hinsicht gibt er indirekt Auskunft 
über die effiziente Nutzung des lokalen Arbeits-
kräftepotenzials (v.a. Wohnort). In Bezug auf den 
Arbeitsort drücken sich in diesem Indikator wiede-
rum die ökonomischen Potenzen einer Kommune 
aus, vor Ort Arbeitsplätze bereitzustellen. Insofern 
ist der Indikator ein Maßstab für die wirtschaftli-
chen Aktivitäten einer Kommune. In beiden Fällen 
(Wohn- und Arbeitsort) werden die sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten erfasst. Diese Art 
von Beschäftigungsverhältnis kann gegenüber an-
deren Beschäftigungsverhältnissen als sozial nach-
haltiger begriffen werden, da es stärker der Absi-
cherung der individuellen Lebensgrundlage sowie 
der gemeinschaftlichen Sozialsysteme dient. Mit 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
gehen aber auch verstärkt positive soziale Effekte, 
wie gesellschaftliche Teilhabe oder soziale Aner-
kennung einher.

Datenvalidität

Der Beschäftigtenquotient gibt keine Auskunft über 
das absolute Maß der Beschäftigung in einer Kom-
mune, da Beamt*innen, Selbstständige, mithelfen-
de Familienangehörige sowie geringfügig Beschäf-
tigte ohne Versicherungspflicht nicht berücksichtigt 
werden. Im Vergleich zu dem häufig verwendeten 
Indikator „Erwerbstätigenquote“ wird somit nur ein 
kleinerer Ausschnitt der Beschäftigten aufgezeigt. 
Dies hängt mit der Datenverfügbarkeit auf der kom-
munalen Ebene zusammen, da hier keine Aufberei-
tung von Daten zur Erwerbstätigkeit stattfindet. 

Differenzierung

Eine Differenzierung des Indikators wäre hinsicht-
lich seiner Relation der erwerbsfähigen Bevölke-
rung möglich. Die längeren Ausbildungszeiten be-
rücksichtigend, könnte z.B. die Altersspanne von 20 
bis 64 Jahren verwendet werden. 

* 100
soz. ver. Beschäftigte am Wohnort

Bevölkerungszahl (15 bis 64 Jahre)
Beschäftigungsquote =
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Abbildung 64: Beschäftigtenquote (Wohnort)

Abbildung 65: Rel. Veränderung der Beschäftigtenquote zum Basisjahr 2011
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Entwicklung sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte

Definition

Mit diesem Indikator wird die relative Veränderung 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Wohnort dargestellt.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das globale Nachhaltigkeitsziel 8.5 sieht bis 2030 
eine „produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle Frauen und Män-
ner, einschließlich junger Menschen und Men-
schen mit Behinderungen“92 vor sowie gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit. Die Steigerung 
der erwerbstätigen Personen wird als Zielset-
zung ebenfalls in der deutschen und der nord-
rhein-westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie 
benannt.	  
Das in diesem Indikator betrachtete sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis kann 
gegenüber anderen, prekären Beschäftigungsver-
hältnissen als sozial nachhaltiger eingestuft wer-
den, da es stärker der Absicherung der individuel-
len Lebensgrundlage sowie der gemeinschaftlichen 
Sozialsysteme dient. Mit einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung gehen zudem auch ver-
stärkt soziale Aspekte, wie gesellschaftliche Teil-
habe oder soziale Anerkennung einher.

92	  UN (2015), 21.

Datenvalidität

Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten gibt keine Auskunft über das abso-
lute Maß der Beschäftigung in einer Kommune, da 
Beamt*innen, Selbstständige, mithelfende Famili-
enangehörige sowie geringfügig Beschäftigte ohne 
Versicherungspflicht nicht berücksichtigt werden. 
Verglichen mit dem häufig verwendeten Indikator 
„Erwerbstätigenquote“ wird somit nur ein kleine-
rer Ausschnitt von Beschäftigung aufgezeigt. Dies 
hängt mit der Datenverfügbarkeit auf der kommu-
nalen Ebene zusammen, da hier keine Aufbereitung 
von Daten zur Erwerbstätigkeit stattfindet.

Differenzierung

Der Indikator kann auf Grundlage der verfügbaren 
Daten auf Ebene der Städte und Gemeinden nach 
den Geschlechtern männlich und weiblich, Nationa-
lität sowie hinsichtlich Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung desaggregiert werden.

* 100 – 100
soz. ver. Beschäftigte am Wohnortn+1

soz. ver. Beschäftigte am Wohnortn

Entw. soz. vers. Beschäftigte (%) =
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Abbildung 66: Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (männlich) zum Basisjahr 2011

Abbildung 67: Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (weiblich) zum Basisjahr 2011
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Arbeitslosenanteil

Definition

Dieser Indikator gibt das Verhältnis der Anzahl von 
nicht erwerbstätigen Personen im erwerbsfähigen 
Alter zu der Anzahl sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter wieder. 

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung
Ähnlich wie der Indikator „Beschäftigungsquote“ 
können auch über den Indikator „Arbeitslosenan-
teil“ unterschiedliche Aussagen im Hinblick auf eine 
Nachhaltige Entwicklung abgeleitet werden. In sozi-
aler Hinsicht kann er durch die Desaggregation der 
vorhandenen Daten Aussagen zu den Teilhabemög-
lichkeiten am Arbeitsmarkt, z.B. von Mitbürger*in-
nen ohne deutschen Pass treffen und so Ungleich-
gewichte bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe 
oder der sozialen Anerkennung sichtbar machen. In 
ökonomischer Hinsicht kann er indirekte Hinweise 
über die Entwicklung der lokalen Wirtschaft sowie 
den Beitrag der kommunalen Gemeinschaft zur Fi-
nanzierung der sozialen Sicherungssysteme geben.

Datenvalidität
In der vorliegenden Berechnung werden aufgrund 
mangelnder Datenverfügbarkeit ausschließlich die 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Be-
zugsgröße für die Berechnung des Arbeitslosenan-
teils herangezogen. Diese stellen jedoch nur einen 
Teil der zivilen bzw. abhängigen zivilen Erwerbsper-
sonen dar, die beispielsweise von der Arbeitsagen- 
 

tur als Bezugsgröße verwendet werden. Der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an 
allen zivilen Erwerbspersonen betrug bundesweit im 
Durschnitt der letzten zehn Jahre rund 65 Prozent. 
Aus diesem Grund fallen die berechneten Arbeitslo-
senanteile höher aus. Dies gilt es bei der Interpreta-
tion der Ergebnisse zu berücksichtigen.

Differenzierung
Der Indikator „Arbeitslosenanteil“ kann nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich oder Herkunft 
(mit/ohne deutschen Pass) differenziert werden. Er 
dient dann als Anzeiger für Chancengleichheit unter 
den Geschlechtern männlich und weiblich und kann 
erste Hinweise auf die Chancengleichheit zwischen 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geben.

Abbildung 68: Arbeitslosenanteil (gesamt)
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Abbildung 69: Anteil Arbeitslosenanteil (männlich)
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Abbildung 70: Rel. Arbeitslosenanteil (weiblich)
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Abbildung 71: Arbeitslosenanteil (ohne deutschen Pass)
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Arbeitsplatzdichte

Definition

Der Indikator „Arbeitsplatzdichte“ bemisst die An-
zahl der Arbeitsplätze in einer Kommune in Relation 
zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige Ent-
wicklung

Analog zum Indikator des Pendelndensaldo ist eine 
hohe Arbeitsplatzdichte ein Anzeiger für die rela-
tive wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Kom-
mune. Mit ihr können verschiedene ökonomische 
Verbundeffekte einhergehen, die wiederum lokale 
Wertschöpfungskreisläufe initiieren und stärken 
können. Demgegenüber stehen aber auch Heraus-
forderungen, die eine nachhaltige ökonomische, 
soziale und ökologische Entwicklung gefährden 
können. Institutionelle Lock-In-Effekte können 
im Zusammenspiel mit steigenden Preisen für die 
lokal beschränkten Produktionsfaktoren Innova-
tionshemmnisse bedeuten. Steigende Lebenshal-
tungs- und Umweltkosten (steigende Miet- und 
Grundstückspreise, erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
Flächeninanspruchnahme, etc.) haben vielfältige 
negative Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung 
und können eine nachhaltige ökonomische Entwick-
lung gefährden.

Datenvalidität

Die Arbeitsplatzdichte gibt keine Auskunft über das 
absolute Maß der Konzentration von Beschäftigung 
in einer Kommune, da Beamt*innen, Selbstständi-
ge, mithelfende Familienangehörige sowie gering-
fügig Beschäftigte ohne Versicherungspflicht nicht 
berücksichtigt werden.

Differenzierung

Der Indikator kann auf der Grundlage der verfüg-
baren Daten auf Ebene der Kommunen nach den 
Geschlechtern männlich und weiblich, Nationalität, 
sowie hinsichtlich Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 
desaggregiert werden.

* 1.000
soz. ver. Beschäftigte am Arbeitsort

Bevölkerungszahl 15 bis 64 Jahre
Arbeitsplatzdichte =
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Abbildung 72: Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort)

Abbildung 73: Rel. Veränderung der Arbeitsplatzdichte zum Basisjahr 2011
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Gewerbliche Neugründungen

Definition

Der Indikator „gewerbliche Neugründungen“ gibt 
Auskunft über die Anzahl von Gewerbeanmeldun-
gen aufgrund von Neugründungen pro 1.000 Ein-
wohner*innen einer Kommune. Ergänzend hierzu 
wird das Saldo aus Gewerbeanmeldungen und -ab-
meldungen berechnet.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Der Indikator zielt auf die Messung der Gründungs
dynamik auf der kommunalen Ebene ab und kann 
auf diese Weise indirekt Aussagen über die wirt-
schaftliche Dynamik treffen. Der Indikator macht 
dabei keine Aussagen zur Größe oder Branche des 
neugegründeten Gewerbes, weshalb eine qualita-
tive Einschätzung der Neugründungen nur in Ver-
bindung mit weiteren Hilfsindikatoren möglich wäre 
(z.B. Durchschnittseinkommen, Anzahl der Arbeit
nehmer*innen in verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen, etc.). 

Datenvalidität

Die Erhebung der Gewerbeanzeigen wird mittels 
der Gewerbeverordnung eindeutig und genau ge-
regelt. Die Daten erscheinen in einem jährlichen 
Turnus. Die Erhebung sieht nicht vor, die wirt-
schaftliche Substanz der Unternehmen genauer 
darzustellen. Daher ist anzumerken, dass bei den 
Gewerbeanmeldungen im Prinzip „Absichtserklä-
rungen“ erfasst werden, jedoch nicht die reale Ge-
schäftstätigkeit. Da ebenfalls keine Angaben zur 

Dauer des Bestehens eines Gewerbes gemacht 
werden können, fehlt die Grundlage zur Beurtei-
lung des Erfolgs der Gewerbeneugründungen. 
Ebenfalls fehlen in der Aufbereitung der Landes-
datenbank Angaben zu Wirtschaftszweig, Staats-
angehörigkeit des Einzelunternehmenden oder die 
Rechtsform des Unternehmens, die eine weitere 
Differenzierung des Indikators ermöglichen wür-
den. Bei den Gründen der Gewerbeabmeldungen 
sind Insolvenzen außenvorgelassen, diese Statistik 
ist nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
verfügbar.

Differenzierung

Neben den Gewerbeanmeldungen sind auch Aussa-
gen zu den Gewerbeabmeldungen möglich. Die vor-
genommene Betrachtung könnte zudem um weitere 
Differenzierungen der Statistik (Umwandlung, Zu-
zug, Übernahme) ergänzt werden.

* 1.000
Anzahl Gewerbeanmeldungen durch Neugründungen

Bevölkerungszahl
Gewerbliche Neugründung =
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Abbildung 74: Gewerbeanmeldungen durch Neugründung

Abbildung 75: Rel. Veränderung der Gewerbeanmeldungen zum Basisjahr 2011
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3.3.10. Gesundheit

Vorzeitige Sterblichkeit

Definition

Der Indikator der vorzeitigen Sterblichkeit stellt dar, 
wie viele Personen im Alter von unter 65 Jahren pro 
100.000 Einwohner*innen in einem Jahr gestorben 
sind.

Bedeutung des Indikators für Nachhaltige  
Entwicklung

Das SDG 3 mit dem Unterziel 3.4 geht dezidiert auf 
die Frühsterblichkeit ein und sieht bis zum Jahr 2030 
deren Senkung um ein Drittel vor. Die Nachhaltig-
keitsstrategien des Bundes und des Landes NRW 
sehen ebenfalls eine Reduzierung der vorzeitigen 
Sterblichkeit vor. Diese kann durch verschiedene 
Faktoren begünstigt werden, die wiederum einen di-
rekten Bezug zu verschiedenen Herausforderungen 
einer Nachhaltigen Entwicklung beinhalten. Neben 
Faktoren, die das persönliche Gesundheitsverhal-
ten betreffen, wie z.B. Tabakkonsum oder Fettlei-
bigkeit, spielt auch die medizinische Versorgung im 
mittel- und unmittelbaren Umfeld eine wesentliche 
Rolle hinsichtlich der Sterblichkeit. Ein weiterer 
Faktor sind mortalitätsfördernde Umweltbedingun-
gen, wie Expositionen gegenüber Luftschadstoffen 
oder Lärmbelastung, und damit einhergehende 
mögliche Erkrankungen. Weiterhin bestehen starke 
Bezüge zum Faktor „Armutsgefährdung“. 

Datenvalidität

Die Daten zu Sterbefällen werden standesamtlich 
registriert und je nach Merkmal monatlich, quar-
talsweise oder jährlich ausgewertet. Da es sich um 
eine Vollerhebung der Standesämter handelt und 
die Vollzähligkeit der Meldungen überprüft wird, 
kann sowohl die Qualität als auch die Periodizität 
der Daten als sehr gut bewertet werden.

Differenzierung

Neben der hier vorgenommenen Differenzierung 
nach Alter kann mit weiteren Desaggregationen 
auch eine Unterscheidung der vorzeitigen Sterbe-
fälle nach den Geschlechtern männlich und weiblich 
und Nationalität (mit/ohne deutschen Pass) vorge-
nommen werden.

* 100.000
Anzahl der Todesfälle unter 65 Jahren

Bevölkerungszahl
Vorzeitige Sterblichkeit =
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Abbildung 77: Rel. Veränderung der vorzeitigen Sterblichkeit zum Basisjahr 2011
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Mit seiner Aufteilung in die Aufbereitung der Be-
fragungsergebnisse der NRW-weiten Befragung 
zu kommunalen Nachhaltigkeitsaktivitäten und der 
Darstellung des Nachhaltigkeitsindikatorensets bil-
det der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht nrwkom-
munal 2022 eine umfassende Grundlage zur Ausei-
nandersetzung mit kommunaler Nachhaltigkeit. Für 
kommunale Akteur*innen kann der Bericht als Ein-
ladung verstanden werden, die kommunalen Nach-
haltigkeitsprozesse der eigenen Kommune vor dem 
Hintergrund der Zielsysteme verschiedener Ebenen 
einzuordnen und zu reflektieren. 

Befragung zu kommunalen Nachhaltigkeits-
prozessen und -aktivitäten

Insgesamt betrachtet lieferte die Befragung einen 
umfassenden Überblick hinsichtlich des aktuellen 
Sachstandes kommunaler Nachhaltigkeitsprozesse 
in Nordrhein-Westfalen. Es kann festgehalten wer-
den, dass der betrachtete Ausschnitt des kommu-
nalen Spektrums im Rahmen unterschiedlichster 
Prozesse und Aktivitäten bereits auf vielfältige Wei-
se Nachhaltige Entwicklung auf der kommunalen 
Ebene vorantreibt und eine grundsätzlich positive 
Entwicklung im Hinblick auf Netzwerke, Sach- und 
Personalmittel, sowie die Wahrnehmung des Nach-
haltigkeitsprozesses sichtbar ist. 
Bei näherer Betrachtung einzelner Bereiche kom-
munaler Nachhaltigkeitsprozesse, wie Evaluation 
und Monitoring oder der Ressourcenverfügbarkeit, 
besteht noch Optimierungspotenzial. Dies deckt 
sich mit den Rückmeldungen der Kommunen auf 
die Frage nach Handlungsbedarfen und fördern-
den Rahmenbedingungen in Bezug auf kommu-
nale Nachhaltigkeitsaktivitäten. So weisen die Be-
fragungsergebnisse auf ein häufig noch fehlendes 
kohärentes Nachhaltigkeitsverständnis in den 
Kommunen und Schwächen hinsichtlich Partizipa-
tion und akteursübergreifender Kooperationen hin, 
die auch in den Einschätzungen der Befragten zu 
zentralen Veränderungsbedarfen in den Bereichen 
Bewusstseinsbildung in Politik und Verwaltung so-
wie der Bevölkerung deutlich werden. Die grund-
legende strukturelle und integrierte Verankerung 

kommunaler Nachhaltigkeit erweist sich ebenfalls 
weiterhin als ausbaufähig. Noch nicht ausreichend 
verbreitete integrierte Strategieansätze und folg-
lich fehlende sektorübergreifende Zusammen-
arbeit sowie Weiterentwicklungs- und Ausbaube-
darfe im Bereich kommunaler Evaluierungspraxis 
zeigen, trotz Fortschritten, weiterhin zentrale Bau-
stellen auf. Diese sind ebenfalls eng verknüpft mit 
fehlenden finanziellen Ressourcen für eine nach-
haltige Kommunalentwicklung, die neben notwen-
diger Förderung übergeordneter Ebenen, einer wir-
kungsorientierten Steuerung über die Verankerung 
von Nachhaltigkeitszielen im Haushalt bedarf. So 
können Nachhaltigkeitsprozesse nicht länger als 
on-top zum kommunalen Kerngeschäft verstanden, 
sondern integraler Bestandteil jedweder kommu-
nalen Tätigkeit werden. 
Zu Beginn des vorliegenden Berichts wurde die Rol-
le der Kommunen als entscheidende Instanzen bei 
der Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele 
erläutert, die u.a. auf dem Umstand basiert, dass die 
kommunale Arbeit sowohl Inhalte als auch Zustän-
digkeiten betreffend stark mit den SDGs korrespon-
diert und sich die kommunale Ebene auf besondere 
Weise für die erfolgreiche Vernetzung der für Nach-
haltige Entwicklung relevanten Akteur*innen eig-
net. In den Auswertungsergebnissen zeigt sich die 
zunehmende Relevanz von Rahmenwerken auf ad-
ministrativ-übergeordneten Ebenen, insbesondere 
der Agenda 2030 und der SDGs. Die auf diese Weise 
entstehende stärkere Vernetzung kommunaler und 
globaler Perspektiven, sowie die verbesserte verti-
kale Integration ist eines der mutmachendsten Er-
gebnisse der diesjährigen Befragung.  

Kommunales Nachhaltigkeitsindikatorenset

Im Rahmen des zweiten Teils des vorliegenden Be-
richts wurde keine Interpretation der Daten vor-
genommen, da diese jeweils im Kontext der spe-
zifischen Kommune interpretiert werden sollten. 
Dennoch dürfen bei der Betrachtung der kommu-
nalen Nachhaltigkeitsindikatoren die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie nicht unberücksichtigt 
bleiben. Auffällig ist hier beispielsweise, dass in 

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
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NRW die relative Veränderung der Verunglückten 
im Straßenverkehr im Jahr 2020 einen historischen 
Tiefststand erreichte. Das Verkehrsaufkommen 
ging durch Kontaktbeschränkungen, Homeoffi-
ce und Lockdowns stark zurück. Zu optimistische 
Aussagen für eine daraus resultierende nachhalti-
ge Mobilität sind an dieser Stelle jedoch nicht an-
gezeigt. So ist davon auszugehen, dass die Unfall-
zahlen analog zu abnehmenden pandemiebedingten 
Sicherheitsvorkehrungen wieder steigen werden. 
Dessen ungeachtet manifestiert sich in diesem 
Kontext Potenzial für eine nachhaltige Ausgestal-
tung des Verkehrswesens. Die Pandemie kann und 
sollte als transformationsbeschleunigendes Mo-
mentum genutzt werden und nachhaltige Mobilität 
in Kommunen etwa durch individuelle, integrierte 
bzw. regionale Mobilitätskonzepte vorangetrieben 
werden. Hierzu korrespondierend festzustellen ist 
die Einschätzung der NRW-Kommunen aus dem 
qualitativen Teil dieses Berichts, dass der Themen-
bereich „Nachhaltige Mobilität“ zunehmend an Be-
deutung gewinnt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
sich bei der Betrachtung der generellen Tendenzen 
ein gemischtes Bild ergibt. Während beispielswei-
se der Anteil erneuerbarer Energien am Strom-
verbrauch im ländlichen Raum deutlich zunimmt, 
konnte der allgemeine Flächenverbrauch in NRW 
noch nicht reduziert werden. Positiv zu sehen ist, 
dass der Anteil erneuerbarer Energien am Strom-
verbrauch flächendeckend zunimmt. Hier ist ins-
besondere die Relevanz des ländlichen Raumes für 
die Energiewende hervorzuheben, denn der über-
wiegende Anteil erneuerbarer Energien wird hier 
produziert. Dass auch in städtischen Gebieten der 
Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch 
wächst, ist eine positive Tendenz. Insbesondere 
vor dem Hintergrund aktueller sowie zukünfti-
ger Bestrebungen, die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern zu reduzieren, wächst jedoch der 
Handlungsdruck. Generell gilt es, die kommunale 
Wärmewende zu forcieren und etwa durch den ver-
stärkten Ausbau kommunaler Wärmenetze dezent-
rale Effizienzpotenziale auszuschöpfen. 

Viele ökologische Entwicklungen, wie beispielswei-
se die Entwicklung der Biodiversität, lassen sich da-
rüber hinaus weiterhin nicht flächendeckend kom-
munal messen. Um die kommunale Entwicklung im 
Zusammenhang der planetaren Grenzen beurteilen 
zu können, stellt die Datenverfügbarkeit insbeson-
dere relevanter ökologischer Daten eine maßgeb-
liche Voraussetzung dar. Hier sollte vor dem Hin-
tergrund der drängenden Biodiversitätskrise sowie 
insbesondere unter Einbeziehung der Ergebnisse 
des qualitativen Berichtteils - Biodiversität als The-
menbereich, der in den nächsten Jahren an kom-
munaler Relevanz gewinnen wird - ein konsistentes 
Monitoringverfahren zur Erhebung, Aufbereitung 
und Veröffentlichung relevanter Datensätze auf al-
len räumlichen Ebenen politisch beschlossen und 
entsprechend durch die Statistikämter umgesetzt 
werden.

Wie eingangs dargestellt, werden Kommunen durch 
die übergeordneten politisch-administrativen Ebe-
nen als bedeutende lokale Umsetzungsinstanzen 
der globalen Nachhaltigkeitsziele anerkannt. Um 
das kommunale Handeln im Kontext der Entwick-
lungen des Landes, Bundes und der internationalen 
Ebenen einordnen zu können, bilden die Indikatoren 
dieser übergeordneten Ebenen einen wichtigen Re-
ferenzrahmen. Gleichwohl fehlt es an geeigneten 
Instrumenten, mithilfe derer sich die auf kommuna-
ler Ebene erzielten Fortschritte empirisch messen 
lassen, da kein für alle föderale Ebenen konsisten-
ter Kernindikatorensatz existiert. Daher wurden mit 
der Entwicklung des Nachhaltigkeitsindikatoren-
sets bereits bestehende Zielsetzungen und Indika-
toren übergeordneter Ebenen mit der kommunalen 
Ebene in Bezug gesetzt, um die vertikale Integration 
zu verbessern. Darauf aufbauend müssen die kom-
munalspezifischen Gegebenheiten zentraler Ge-
genstand der Betrachtung sein, um die Entwicklun-
gen vor Ort messbar zu machen. Das kommunale 
Nachhaltigkeitsindikatorenset soll in diesem Kon-
text einen Ansatzpunkt bieten, von dem ausgehend 
in Orientierung an eigenen, kommunalspezifischen 
Nachhaltigkeitszielen und -strategien eine weitere, 
bedarfsgerechte Indikatorenentwicklung angesto-
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ßen werden kann. Als niedrigschwelliges Angebot 
an die Kommunen stellt das Indikatorenset zudem 
eine Möglichkeit dar, Entwicklungen, Tendenzen 
und Trends im Bereich kommunaler Nachhaltigkeit 
nachzuvollziehen und die Entwicklungen der eige-
nen Kommune in diesem Kontext vergleichend zu 
betrachten. Unverzichtbar für die erfolgreiche Um-
setzung vor Ort ist dabei eine strategische und in-
tegrierte Herangehensweise, die auf einem Zielsys-
tem mit empirisch messbaren Kenngrößen beruht. 

Bei der gesamtheitlichen Betrachtung beider Teile 
des vorliegenden Berichts lassen sich in einzel-
nen Bereichen Nachhaltiger Entwicklung jeweils 
positive Tendenzen und wachsendes kommunales 
Engagement identifizieren. Trotz bereits in Gang 
gesetzter positiver Prozesse und Entwicklungen, 
werden diese dem notwendigen Tempo der sozial-
ökologischen Transformation vor dem Hintergrund 
multipler Krisen nicht gerecht. Um eine Nachhalti-
ge Entwicklung im Rahmen der planetaren Grenzen 
zu erreichen, müssen die aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen und Umbrüche im Sinne 
einer sozial-ökologischen Transformation genutzt 
werden und zu einem grundlegenden strukturellen 
Wandel in Politik, Gesellschaft und Verwaltung bei-
tragen. 
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WER WIR SIND.  
WOHER WIR KOMMEN.

Die LAG 21 NRW ist ein unabhängiges Netzwerk von 
Kommunen und zivilgesellschaftlichen Verbänden, 
Vereinen und Akteur*innen in Nordrhein-West-
falen, das durch Bildung, Beratung, Projekte und 
Kampagnen lokale Nachhaltigkeitsprozesse stra-
tegisch unterstützt und praxisorientiert umsetzt. 
Im Dialog setzen wir auf die Einbindung von Politik, 
Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft, um den sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Anforderungen einer Nachhaltigen Ent-
wicklung gerecht zu werden. In unserem Handeln 
fühlen wir uns der Agenda 21 und den Beschlüssen 
der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 
in Rio de Janeiro sowie seit 2016 auch der Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Da-
bei orientieren wir uns am Leitbild einer Starken 
Nachhaltigkeit, das die Belastungsgrenzen des Pla-
neten Erde (planetary boundaries) als Richtschnur 
menschlichen Handels in den Vordergrund stellt.

Unser Ursprung liegt in der weltweiten Bewegung 
der Lokalen Agenda 21, die nach dem Leitprinzip 
„Global denken, lokal handeln“ auf kommunaler 
Ebene Lösungen für zentrale Fragen einer sozial, 
ökologisch und ökonomisch gerechten Entwicklung 
erarbeitet. 2001 gründete sich die LAG 21 NRW als 
kommunales Netzwerk, um einen inhaltlichen Aus-
tausch zu ermöglichen und in der Gemeinschaft lo-
kaler Nachhaltigkeitsinitiativen landesweite Projek-
te und Kampagnen durchzuführen. Wir haben dazu 
beigetragen, Agenda 21-Prozesse zu professionali-
sieren und diese stärker in Politik und Verwaltung 
zu verankern. Im Rahmen des Netzwerkes Nach-
haltigkeit NRW haben wir uns landes- und bundes-
weit zu einem zentralen Ansprechpartner für lokale 
Nachhaltigkeit weiterentwickelt und sehen uns als 
Moderator und Gestalter, um den Transformations-
prozess einer Nachhaltigen Entwicklung im Diskurs 
zu ermöglichen.

WIE WIR ARBEITEN.

Wir sind davon überzeugt, dass die Transformation 
zu einer Nachhaltigen Entwicklung nur über einen 
Prozess, an dem sich Zivilgesellschaft, Politik, 
Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft gleich-
berechtigt beteiligen können, ermöglicht werden 
kann. Deshalb streben wir über Diskurs-, Dialog- 
und Beratungsprozesse, Projekte und Kampagnen 
sowie unsere Forschungsarbeiten an, dauerhafte 
Veränderungsprozesse zu initiieren und zu beglei-
ten. Wir arbeiten schwerpunktmäßig lokal, regional 
und landesweit und bringen unsere Erfahrungen in 
nationale und internationale Prozesse ein. Die Me-
thoden und Ergebnisse unserer Arbeit stellen wir 
transparent zur Verfügung.

 
WAS WIR BIETEN.

Wir unterstützen, beraten und begleiten Kommunen 
und zivilgesellschaftliche Akteur*innen zum Bei-
spiel bei der Entwicklung und Umsetzung von Nach-
haltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeitsberichten. 
Wir setzen wegweisende Projekte rund um kom-
munale Nachhaltigkeitshaushalte und innovative 
Verwaltungsstrukturen um, steuern globale Klima-
partnerschaften und agieren als Konsortialführerin 
der RENN.west (Regionale Netzstelle Nachhaltig-
keitsstrategien West), einem bundesweiten Projekt 
des Rates für Nachhaltige Entwicklung.

Wir sind davon überzeugt, dass die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen nicht mit Problem-
lösungsstrategien der Vergangenheit zu bewältigen 
sind. Klimawandel, Artensterben, Bevölkerungs-
entwicklung, Wachstum und Wohlstand oder auch 
eine sozial- und umweltgerechte Wirtschaftsweise 
benötigen einen neuen, systemischen und quer-
schnittsorientierten Denk- und Handlungsansatz.

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT 
AGENDA 21 NRW E. V.
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